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Vorworte

HEIMAT AM INN
Band 28/29

Vorwort

Nach der "Heimat am Inn" 26/27, die sich als Jubiläumsfestschrift

ausschließlich mit dem Thema "l 200 Jahre Attel" beschäftigt hatte,
bietet die "Heimat am Inn" 28/29 eine Vielfalt an Themen und schlägt
dabei auch einen weiten zeitlichen Bogen vom 12. Jahrhundert bis
in die Gegenwart. Einen Schwerpunkt bildet die Magisterarbeit von
Frau Ines Müller, die aufzeigt, wie die Stadt Wasserburg a. Inn
durch Fürsorgelasten von 1928 bis 1933 an die Grenzen ihrer Leis-
tungsfähigkeit stieß und immer wieder neue Ideen entwickeln
musste, um die Folgen der Weltwirtschaftskrise zu bewältigen. Ne-
ben diesem und weiteren wissenschaftlichen Beiträgen finden sich
aber auch einige interessante und aufschlussreiche Kurzbeiträge.

Dem Heimatverein Wasserburg a. Inn ist es mit dieser Ausgabe der
"Heimat am Inn" somit gelungen, für eine Vielzahl unterschiedlich
interessierter Leser ein breites Angebot zu bieten. Dies war nur
möglich, weil die Autoren, einer guten Tradition folgend, ihre Ma-
nuskripte unentgeltlich überließen und der ehrenamtlich tätige Re-
daktionsausschuss, bestehend aus Herrn Hanns Airainer, Herrn

Matthias Haupt, Frau Dr. Laura Sehen- und Herrn Ferdinand Steffan
viel Zeit, Engagement und Kompetenz investierten. Dem Autoren-
und Redaktionsteam sowie dem Heimatverein, der vorbildlich mit
Stadtarchiv und städtischem Museum zusammenarbeitet, gebührt
mein herzlicher Dank.

Ihr

Michael Kölbl
l. Bürgermeister der Stadt Wasserburg a. Inn
15.02.2010



Vorworte

HEIMAT AM INN
Band 28/29

Vorwort

Liebe Leserinnen und Leser,

als regelmäßige Bezieher - und hoffentlich auch Leser - der "Heimat
am Inn" haben Sie sich vielleicht schon einmal gefragt, wie ein
"Heimatverein" mit etwa 400 Mitgliedern es schaffen kann, eine
derartige, regelmäßig erscheinende Publikationsreihe mit durchaus
auch wissenschaftlichem Anspruch nachhaltig, interessant und zu
einem angemessenen Preis zu gestalten.

Wichtigste Voraussetzung ist zunächst, dass sich immer wieder Au-
toren finden, die bereit sind, die Ergebnisse ihrer oft jahrelangen
und mühevollen Bearbeitung der mannigfaltigsten Themen kosten-
los zur Verfügung zu stellen. Bei der Themenauswahl bildet natur-
gemäß der regionale Bezug der Arbeiten ein wichtiges, wenngleich
nicht das alles entscheidende Kriterium.

Hinzukommen muss dann ein kompetentes Team, das sich um Got-
tes Lohn der mühevollen Arbeit der Redaktion des vorgelegten
Text- und Bildmaterials und der sinnvollen Zusammenstellung der
für einen Band vorgesehenen Beiträge unterzieht, ohne dabei ein-
seitig bestimmte Bereiche wie Geschichte, Kunst, Literatur oder
naturkundliche Themen zu bevorzugen oder zu benachteiligen.

Zu guter Letzt bedarf es aber vor allem des organisatorischen Ge-
schicks einer zentralen Stelle, die dies alles termingerecht organi-
siert und koordiniert. Das beginnt mit der "Einwerbung" von geeig-
neten Beiträgen und endet mit der Auswahl eines zuverlässigen
Dmckers, mit dem bis zuletzt noch Änderungen oder Ergänzungen
ohne Erhöhung des Angebotspreises vereinbart werden können.

Ich bin dankbar dafür, dass unser Verein sich auf eine solche zuver-
lässige Mannschaft verlassen kann, die hiermit nach sorgfältiger
Vorbereitung schon den Band 28/29 der "Heimat am Inn" vorlegen
und damit das von unserem leider schon verstorbenen Ehrenvor-
sitzenden Herrn Siegfried Rieger begonnene Werk in seinem Sinne
bis heute fortführen kann. Ich hoffe, dass auch dieser Band Ihren

Erwartungen entspricht und die Vielfalt der Beiträge Ihr Interesse
findet.

Dr. Martin Geiger
l. Vorsitzender des Heimatvereins



Ines Müller "Durch Fürsorgelasten überbürdet"

Ines Müller

"Durch Fürsorgelasten überbürdet"

Die Stadt Wasserburg während
der Weltwirtschaftskrise 1928 bis 19331

' Bei diesem Artikel handelt es sich um die gekürzte Fassung meiner Magisterarbeit. Für
die Veröffentlichung in der Heimat am Inn wurden die ersten beiden Kapitel, die einen
Überblick des Krisenverlaufes und der Regierungsmaßnahmen gegen die Folgen der
Weltwü-tschaftskrise aufzeigen sowie die Struktur und Funktionsfähigkeit der staatli-
chen Arbeitslosenunterstützungssysteme darstellen, stark zusammengefasst. Der dritte,
ungekürzte Teil dieser Arbeit beschäftigt sich hauptsächlich mit der Auswertung der
städtischen Archivalien und zeigt auf, wie sich die Weltwirtschaftskrise auf die Stadt
Wasserburg a. Inn auswirkte.
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Abb. l: "Engagieren Sie mich.'", in:
http://www.fortunecity.com/uproar/picture/717/BUESSING/1929/
freitag. htm, wletit aufgerufen am 9.8.2009.

Einleitung

2009 - vor genau 80 Jahren begann sowohl in den USA als auch in
Europa ein über Jahre andauernder wirtschaftlicher Abschwung, der
als Weltwirtschaftskrise in die Geschichtsbücher einging. In diesem
"Jubiläumsjahr" befindet sich die Weltwirtschaft wieder in einer
Krise, an deren Anfang so manche Kommentatoren im Fernsehen,
Radio oder in den Zeitungen nach Parallelen oder Anders artigkeiten
zu den Jahren 1928 bis 1933 suchten. Die seit 2008 neu aufziehen-
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de globale Finanzkrise, deren Ausmaß als "noch nie da gewesen"
charakterisiert wurde, 2 ließ mich fragen, wie sich eigentlich die
Weltwirtschaftskrise vor 80 Jahren auf eine Kleinstadt wie Wasser-

bürg a. Inn ausgewirkt hatte.
Welche Folgen der damalige globale Zusammenbmch der Wirt-
schaft auf die in den Industriezentren Deutschlands lebenden Men-

sehen hatte, ist unter anderem durch Fotografien aus dieser Zeit im
kollektiven Gedächtnis der Gesellschaft haften geblieben: zum Bei-
spiel von Männern, die mit Pappschildem, auf denen "Nehme jede
Arbeit an!" stand, in den Straßen der Städte auf Arbeitsangebote
jeglicher Art warteten. In Erinnerung blieb auch, dass viele von
Suppenküchen versorgt werden mussten, weil sie sich aus Geld-
mangel nicht mehr selbst versorgen konnten.
Aber war es so auch in Wasserburg, dem kleinen Handels- und
Verwaltungszentmm im von der Agrarwirtschaft geprägten Ober-
bayem? Ging es den Einwohnern der Stadt besser oder schlechter
als denjenigen der Großstädte und Industriezentren? Wie ging die
Stadtverwaltung mit den Folgen der Wirtschaftskrise um? Welche
Maßnahmen konnte die Stadt aus eigener Kraft heraus treffen? Wo
lagen die finanziellen Grenzen der Gemeinde und wäre die Hilfe
des Staates notwendig gewesen?
Die hier ausgewerteten archivalischen Quellen zu diesem Thema
habe ich im Stadtarchiv Wasserburg a. Inn gefunden. Ergänzende
Details entnahm ich Dokumenten des Staatsarchivs München.

Grundzüge der Weltwirtschaftskrise

Verlauf und Auswirkungen der
Weltwirtschaftskrise in Deutschland

Der Schwarze Freitag an der New Yorker Börse am 25. Oktober
1929 war der Beginn der Weltwirtschaftskrise. Dass die zunächst
amerikanische Wirtschaftskrise, die unter anderem wegen Speku-
laüonen ausgelöst wurde, auf Europa und Deutschland übergriff,
lag an den engen finanziellen Verflechtungen zwischen beiden
Kontinenten, die aus dem Außenhandel, internationalen Krediten

und den Reparationsverpflichtungen Deutschlands bestanden.3

2Nico FRIED, Merkel: "Die Lage ist ernst", in: http://www.sueddeutsche.de/finanzen/
243/313151/text/, am 7. 10.2008, zuletzt aufgerufen am 9.8.2009

3Vgl. Ulrich KLUGE, Die Weimarer Republik, 2006, 305.
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Die Deutsche Reichsbank verknappte bewusst die im Umlauf
befindliche Geldmenge durch eine geringe Kreditvergabe, um nicht
das Risiko einer erneuten Inflation, wie sie 1923 entstanden war,

einzugehen.4 Das auf dem Kapitalmarkt verfügbare Geld wurde
zudem "von der öffentlichen Hand mit langfristigen Anleihen zu
Zinssätzen von 10 bis 12 Prozent absorbiert. [... ] Die industrielle
Wirtschaft, die sehr oft gar keine, im Durchschnitt nur eine Rendite
von sechs bis sieben Prozent bieten [konnte], [hatte] unter drücken-
der Kapitalnot zu leiden". 5 Deshalb nahmen deutsche Unternehmen
sehr viele Kredite im Ausland auf. Somit wurde die deutsche Kon-

junktur vor allem durch Auslandskredite am Laufen gehalten. Von
1924 bis 1928 wurden Auslandskredite im Umfang von circa 12 bis
13 Milliarden RM aufgenommen;6 viele davon mit kurz- oder mit-
telfristigem Zahlungsziel. Die Hälfte dieser Darlehen kam von ame-
rikanischen Bankgesellschaften.7
Zu Beginn war die internationale Wirtschaftskrise eine Finanzkrise
gewesen, auf ihrem Höhepunkt wandelte sie sich zur Stmkturkrise.
Der mit der Kündigung amerikanischer Kredite am Ende des Jahres
1929 sich noch verstärkende Kapitalmangel wirkte sich auf die
Industrie und das produzierende Gewerbe negativ aus.
Nach einem kurzen Zwischenaufschwung im ersten Quartal des
Jahres 1931 verschlimmerte sich die Krise. Bis dahin hatten die

deutsche Regiemng und viele Ökonomen geglaubt, dass es sich bei
dem Abschwung nur um eine kleinere Krise handle, wie sie zum
Beispiel schon 1925/26 stattgefunden hatte.8 Der Zusammenbmch
der österreichischen Credit-Anstalt am 11. Mai 1931, die Geschäfts-
beziehungen zu rund drei Viertel der österreichischen Wirtschafts-
unternehmen hatte," war der Anlass für die erneute Verschlech-

temng der Wirtschaftslage. Daraufhin gerieten in Deutschland so-
wohl die Sparer als auch ausländische Anleger in Panik. Sie hoben
ihre Ersparnisse ab beziehungsweise verkauften ihre deutschen
Aktien, um ihr Vermögen in Devisen anzulegen. Der dadurch ein-

-Vgl. Ebd., 306.
5 Carl DUISBERG, Aufstieg oder Niedergang, Denkschrift des Reichsverbandes der

Deutschen Industrie, in: Abhandlungen, Vortrage und Reden aus den Jahren 1922-1933,
Berlin 1933, zitiert nach: Wilhelm TREUE (Hg.), Deutschland in der Weltwirtschafts-
krise in Augenzeugenberichten, 1967, 47.

«Disconto-Gesellschaft, Bericht über das Geschäftsjahr 1928, in: TREUE, Augenzeu-
genberichte (wie Anmerkung 5) 59.

7Vgl. KLUGE, Weimarer Republik (wie Anmerkung 3) 314.
'Vgl. Ebd., 157.
»Vgl. TREUE, Augenzeugenberichte (wie Anmerkung 5) 215 f.
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setzende Devisenabfluss bei der Reichsbank gefährdete die
Deckung der Reichsmark.10
Die Reichsregierung war zum Schutz der Banken und der Zah-
lungsfähigkeit des Reiches dazu gezwungen, in die Bankenwirt-
schaft einzugreifen. Zwei Tage lang, vom 14. bis 15. Juli 1931, blie-
ben alle Banken des Reiches geschlossen, um Abhebungen und
Transaktionen zu verhindern." Danach durften Privatkunden nur
ihre Lohnzahlungen und auf maximal 30 RM pro Tag limitierte
Beträge von ihrem Sparvermögen abheben. Zudem wurde der Kapi-
talflucht und weiteren Kündigungen von Auslandskrediten durch
die Aufhebung des freien Devisenverkehrs in Deutschland ein
Riegel vorgeschoben. 12
Diese Notverordnung zur Verhindemng von Kapitalflucht wirkte
sich wiedemm negativ auf den britischen Geldmarkt aus. Aktionäre,
die aufgmnd der Notverordnung in Deutschland nicht mehr an ihr
Vermögen kamen, kündigten daraufhin ihre Anlagen in Großbritan-
nien. Um den Zahlungsfordemngen nachkommen zu können, gab
die britische Regierung am 20. September 1931 den Goldstandard
des Pfund auf, woraufhin dessen Wert um 40 Prozent fiel. 13
Die Abwertung des britischen Pfund wirkte sich wie ein zurück
schwingendes Pendel negativ auf die deutsche Wirtschaft aus, denn
auch in anderen Ländern, deren Währung an das britische Pfund
gekoppelt war, wurden die Wähmngen abgewertet: zum Beispiel in
Irland, Portugal, Argentinien, Japan, den skandinavischen Ländern
und Ägypten. Deutschland jedoch hielt an der Golddeckung der
Reichsmark fest, da eine Abwertung der Reichsmark eine Aufwer-
tung der Reparationsschulden bedeutet hätte. 14 Die nicht erfolgte
Abwertung machte deutsche Produkte auf dem Weltmarkt jedoch
um 40 Prozent teurer, so dass die deutsche Exportwirtschaft drama-
tisch einbrach.'5
Somit war aus der Finanzkrise in Deutschland eine Strukturkrise
geworden, die nur dank internationaler Hilfe gelöst werden konn-
te. 16 Deutschland konnte seine Reparationsverpflichtungen aus dem

'°Vgl. Fritz BLAICH, Der Schwarze Freitag, 1985, 85.
" Vgl. TREUE, Augenzeugenberichte (wie Anmerkung 5) 236.
"Vgl. BLAICH, Schwarzer Freitag (wie Anmerkung 10) 87.
"Vgl. TREUE, Augenzeugenberichte (wie Anmerkung 5) 243 f.
"Vgl. BLAICH, Schwarzer Freitag (wie Anmerkung 10) 88.
.s Vgl. Ebd., 88 f.
"Vgl. Knut BORCHARDT, Zwangslagen und Handlungsspielräume in der großen

Weltwirtschaftskrise der frühen dreißiger Jahre, Zur Revision des überlieferten
Geschichtsbildes, in: DERS. (Hg. ), Wachstum, Krisen, Handlungsspielräume der Wirt-
schaftspolitik, 1982, 165-182, 169.
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l Weltkrieg nur mit Hilfe eines Kredites der Bank für Intemationa-
len Zahlungsverkehr über 100 Millionen Dollar nachkommen. 17 Im
Juni 1931 hatte der amerikanische Präsident Herbert Hoover einen

einjährigen Zahlungsaufschub für die Staatsschulden und Repara-
tions Verpflichtungen Deutschlands vorgeschlagen. Mit seiner Hilfe
sollte sowohl das Vertrauen der Deutschen als auch des Auslands in
das deutsche Wirtschaftssystem wiederhergestellt werden.18 Das
Moratorium trat am 6. Juli 1931 in Kraft. '9 Das Ziel einer Beruhi-
gung der wirtschaftlichen Situation wurde jedoch verfehlt, die Krise
nahm weiter ihren Lauf.

Erst im Sommer 1932 gelang in Deutschland der endgültige Neu-
anfang in den internationalen Finanzbeziehungen und die Sanierung
des Wirtschafts- und Sozialsystems. 20 Die Voraussetzung dafür war
der Beschluss der Konferenz von Lausanne am 9. Juli" 1932: Die
Gläubigerländer einigten sich auf eine Begrenzung der verbleiben-
den Reparationsforderungen auf maximal 3 Milliarden RM und
gewährten weitere drei Jahre Zahlungspause.

Die wirtschaftliche Situation vor dem Beginn der
Weltwirtschaftskrise in Deutschland

Die 1920er Jahre waren für das kulturelle und intellektuelle Leben
in Deutschland "golden", für die deutsche Wirtschaft galt das nicht.
Im Gegenteil: In der Zeit vor 1928 entstanden die Probleme, die den
Kollaps des ökonomischen Lebens zwischen 1928 bis 1933 maß-
geblich mit beeinflussten. Eines der Grundprobleme der Weimarer
Republik war das ungenügende Wirtschaftswachstum, die Indus-
triegüterproduktion stieg nur langsam wieder auf das Vorkriegs-
niveau. 21

Der nach 1918 einsetzende, langsame wirtschaftliche Aufschwung
entstand durch die Rekonstruktion der Wirtschaft, die wieder auf

I7vgl-. Herbert-HOO'VER' Memoiren, Die große Wirtschaftskrise 1929-1941, Bd. 3,
1954, 79 und Schulthess' Europäischer Geschichtskalender, 1931, 505, in: TREUE,
Augenzeugenberichte (wie Anmerkung 5) 238 ff.

18 Vgl. Ebd., 239.

" Vgl. TREUE, Augenzeugenberichte (wie Anmerkung 5) 409.
»Vgl. KLUGE, Weimarer Republik (wie Anmerkung 3) 430.
21Vgl Klaus ARMINGEONSozialstruktur, Sozialpolitik, wirtschaftliche Entwicklung

und Arbeitsbeziehungen, in: Bayerische Zentrale für politische Bildungsarbeit',
München (Hg.), Die Weimarer Republik, Der brüchige Friede, 1924-1928, Bd.~2, 1994,
117-162, hier 127f. ' "----, --. --, -. -, "..,
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den Stand der Vorkriegsjahre gebracht werden sollte. Obwohl alle
Industrieländer Europas nach dem Krieg ein verlangsamtes wirt-
schaftliches Wachstum aufwiesen, lag Deutschland im Vergleich in
der industriellen Entwicklung weit zurück. Dies lag auch an den
Folgen der Inflation von 1923, von der kein anderes europäisches
Land betroffen gewesen war.22
Eine echte Rekonstmktionsphase mit hohen Wachstumszahlen hatte
es nur zwischen 1919 und 1923 gegeben. In den folgenden Jahren
verlangsamte sich das Wachstum derart, dass die Industrieproduk-
tion erst 1927 wieder Vorkriegsniveau erreichte. Danach stagnierte
das Wachstum beinah; die Wachstumsrate von 1927 auf 1928 lag
bei 3,8 Prozent. Im Jahr darauf sank sie um ein Prozent. 23
Nichtsdestotrotz herrschte vor Beginn der Weltwirtschaftskrise
in der deutschen Bevölkerung und bei der Reichsregierung
(Zweck-)Optimismus und die Ansicht, dass es nun nach der
Inflation wirtschaftlich endlich aufwärts gehen werde. Das Institut
für Konjunkturforschung prognostizierte jedoch schon Ende 1927,
dass die Konjunktur ihren Höhepunkt erreicht habe. "Die Jahre
1928 und 1929 [seien] noch als eine Periode wirtschaftlichen
Wohlbefindens' anzusehen [... ], dann aber [würden] Zeiten
, schlechten Wetters' folgen".24
Der Konjunktureinbmch kam schneller, als vom Institut vorherge-
sagt. Der ungewöhnlich harte Winter ließ schon zur Jahreswende
1928/29 die Arbeitslosenzahlen auf 3 Millionen steigen. Rund ein
Drittel der Arbeitslosen konnte im darauf folgenden Sommer nicht
mehr in Arbeit vermittelt werden.25 Demnach lag der konjunkturel-
le Wendepunkt in der deutschen Wirtschaft weit vor dem Ausbmch
der Weltwirtschaftskrise - am Schwarzen Freitag, dem 24. Oktober
1929, der eigentlich ein Donnerstag war.
Die Ursachen des geringen Wirtschaftswachstums waren vielfältig:
Die Unternehmen hielten sich mit Investitionen zurück. Zudem ver-

mieden sie es, sich finanziell in möglicherweise riskanten Wachs-
tumsbereichen zu engagieren und setzten stattdessen auf tradiüonel-
le und bewährte Sektoren. Als Ursache hierfür nennt Knut BOR-

CHARDT die staatliche Umverteilungspolitik, durch die es den Un-

22Vgl. Ebd., 128.
"Vgl. Knut BORCHARDT, Wirtschaftliche Ursachen des Scheiterns der Weimarer

Republik, in: DERS. (Hg.), Wachstum, Krisen, Handlungsspielräume der
Wirtschaftspolitik, 1982, 194.

24Vgl. TREUE, Augenzeugenberichte, 23 f.
25Vgl. Aussage von Wilhelm KEIL, Mitglied des Reichstags, in: Ebd., 34. ; BOR-

CHARDT, Wirtschaftliche Ursachen (wie Anmerkung 23) 195.
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temehmen nicht möglich war, genügend Mittel für Investitionen zu
sparen.26
Auch die restriktive Kreditpolitik der Reichsbank, welche die Ge-
fahr einer erneuten Inflation wie im Jahr 1923 ausschließen wollte,
wirkte sich negativ auf die deutsche Wirtschaft aus. Das erste kon-
junkturelle Hoch nach der Inflation im Frühjahr 1924 wurde durch
eine Verknappung der Darlehen gebremst. Dadurch kam es zu einer
Stabilisiemngskrise. Als im Zuge des Dawes-Plans die Kreditwür-
digkeit Deutschlands wieder stieg und amerikanische Kredite die
deutsche Konjunktur positiv beeinflussten, 27 wurde dies ebenfalls
durch die Reichsbank beendet - aus Angst um die Erfolge der
Währungsreform. 1925/26 erfolgte eine weitere Stabilisiemngs-
krise, die ebenfalls durch eine Verknappung des am Markt verfüg-
baren Kapitals entstand. 28
Zudem ergaben sich durch Rationalisiemng und Fehlinvestitionen
Uberkapazitäten, für die keine Nachfrage bestand, welche aber die
Unternehmen langfristig belasteten, zum Beispiel durch Kredite,
die nicht mit den aus diesen Investitionen erhofften Gewinnen
getilgt werden konnten.
Auch die deutsche Exportwirtschaft lahmte. Die Exportquote der
1920er Jahre lag inklusive der Reparationszahlungen unter den
Zahlen der Jahre vor 1914.29 Dies lag zum einen an der Konkurrenz
der wirtschaftlich erstarkenden USA und anderer Länder, die sich

soeben zu Industriegesellschaften gewandelt hatten. Zum anderen
behinderte der weltweite Protektionismus und die internationale

Finanz- und Schuldenpolitik den freien Welthandel. 30
Überdies begann die 1925 entstandene Agrarkrise sich 1927 dras-
tisch zu verschlimmern. Durch ein Überangebot von Getreide auf
dem Weltmarkt fielen die Preise. Gleichzeitig waren deutsche
Agrarerzeugnisse durch die stabile Rentenmark für den Export zu
teuer geworden. 31 Der Schwerpunkt dieser Krise lag in Ostelbien,
wo die großen, stark verschuldeten Güter des ehemaligen preußi-
sehen Adels lagen. Der süddeutsche Raum war nicht im gleichen
Ausmaß von der Agrarkrise betroffen.

26Vgl. BORCHARDT, Winschaftliche Ursachen (wie Anmerkung 23) 196.
27 Vgl. Reiner MARCOWITZ, Weimarer Republik, 1929-1933, 2004, 6.
28Vgl. ARMINGEON, Sozialstruktur (wie Anmerkung 21) 119.
MVgl. BORCHARDT, Wirtschaftliche Ursachen (wie Anmerkung 23) 197.
3°Vgl. ARMINGEON, Sozialstoiktur (wie Anmerkung 21) 130.
3IVgl. Ulrich KLUGE, Agrarwirtschaft und ländliche Gesellschaft im 20. Jahrhundert.

2005, 19.
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Über die Wirkung der Reparationszahlungen auf die deutsche
Wirtschaft, zu denen Deutschland nach dem Dawes-Plan verpflich-
tet war, gibt es unterschiedliche Meinungen. Laut ARMINGEON
zählen die Reparationen an die Alliierten, die zwischen 1924 und
1928 ein bis vier Prozent des durchschnittlichen Volkseinkommens

ausmachten, nicht zu den materiellen Ursachen des langsamen wirt-
schaftlichen Wachstums. 32 Fritz BLAICH hingegen sieht in den
kriegsbedingten Zahlungsverpflichtungen unter anderem die
"Triebkräfte des [...] konjunkturellen Abschwungs".33

Die zeitgenössische Theorie
über die Funktionsweise des Marktes

Weder die Reichsregiemng noch die meisten Wirtschaftswissen-
schaftler waren sich vor 1931 des Ausmaßes der sich anbahnenden
Krise bewusst. Seit 1918 hatte die deutsche Wirtschaft schon meh-

rere Krisen überstanden und sich danach erholt. In der ersten Hälfte

des Jahres 1931 sah es sogar zeitweilig nach einer Erholung der
Konjunktur aus.34
Doch selbst als die Regiemng, an deren Spitze seit dem 27. März
1930 der Reichskanzler Brüning stand, die extrem negativen Aus-
Wirkungen der Krise auf den Arbeitsmarkt sah, die eine Verelen-
düng großer Teile der Bevölkemng zur Folge hatte, ergriff sie keine
Gegenmaßnahmen, die zu einer schnellen Verbesserung der
Wirtschaftssituation beigetragen hätten.
Dafür gab es im Wesentlichen zwei Ursachen. Zum einen waren
Politiker und Ökonomen der Auffassung, dass der Markt sich selb-
ständig reguliere.35 Zum anderen wollte Brüning dem Ausland
beweisen, dass es trotz einer nach damaligen Gesichtspunkten vor-
bildlichen Wirtschafts- und Sparpolitik Deutschland unmöglich
war, die geschuldeten Reparationen zu leisten, ohne dass die deut-
sehe Wirtschaft nachhaltig geschädigt würde. Staatliche Mehraus-
gaben hätten dieses Ziel konterkariert. 36

2Vgl. ARMINGEON, Sozialstruktur (wie Anmerkung 21) 130.
3Vgl. BLAICH, Schwarzer Freitag (wie Anmerkung 10) 80 f.
4Vgl. BORCHARDT, Zwangslagen und Handlungsspielräume (wie Anmerkung 16) 168.
'Vgl. Guido GOLLA, Zielvorstellungen und Auswirkungen der Brüningschen
Sparmaßnahmen, 1994 , 14; Vgl. Rainer MEISTER, Die große Depression, Zwangs-
lagen und Handlungsspieh-äume der Wirtschafts- und Finanzpolitik in Deutschland
1929-1932, 1991, 131 f.

i6Vgl. BORCHARDT, Zwangslagen und Handlungsspiekäume, (wie Anmerkung 16) 172.
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Die Selbstregulation, die auch die Form einer Wirtschaftskrise an-
nehmen konnte, sollte eintreten, wenn die Märkte ins Ungleich-
gewicht gerieten, zum Beispiel durch unausgewogene Preisstmk-
turen. Dies bezog sich sowohl auf die Arbeitslöhne als auch auf die
Produktpreise. Nach Ansicht zeitgenössischer Ökonomen war die
hohe Arbeitslosigkeit in Deutschland durch von den Gewerkschaf-
ten erstrittene, zu hohe Löhne für die Beschäftigten entstanden.37 Es
galt die These: "Je niedriger die Löhne, je [sie] höher die Beschäf-
ügung".38
Eingriffe des Staates in das Marktgeschehen konnten nach Ansicht
der Verfechter des Marktoptimismus nur marktverzerrend wirken. 39
Eine antizyklische Wirtschaftspolitik mit vermehrten Investitio-
nen, wie sie seit Keynes von den Wirtschaftswissenschaftlern pro-
pagiert und auch heute zur Krisenbekämpfung betrieben wird, hätte
nach der damals vorherrschenden Theorie des Marktoptimismus
eine Reguliemng und Normalisierung des Marktes nur verzögert,
dabei jedoch zu keiner gmndlegenden Marktgesundung geführt. 40
Auch die in Deutschland 1928 einsetzende Wirtschaftskrise wurde

zunächst als "Selbstreinigung der Volkswirtschaft von jenen Preisen
anerkannt, die sich auf den Güter- und Faktormärkten während der

wirtschaftlichen ,Hochphase' der Weimarer Republik unter dem
, Schleier der Auslandsverschuldung' und zudem innerhalb einer
unelastischen binnenwirtschaftlichen Preisstmktur gebildet hatten."41

Das Krisenmanagement der Reichsregierung

Als sich die Regiemng Brüning entschloss, entgegen dem oben
genannten Gmndsatz doch in das Wirtschaftssystem einzugreifen,
wollte sie zum einen eine Anpassung der Staatsausgaben an die
wegen der Krise gesunkenen Steuereinnahmen durch Steuererhö-
hungen und die Senkung der Personal- und Investitionsausgaben
erreichen.42 Diese Maßnahmen trafen, wie weiter unten noch aus-

führlich dargestellt wird, die Kommunen schwer. Zum anderen soll-

"Vgl. MEISTER, Die große Depression (wie Anmerkung 35) 138.
38 Albert HAHN, Kredit und Krise, Ein Vortrag über Aufgaben und Grenzen der monetä-

ren Konjunkturpolitik, 1931, 15, zitiert nach: MEISTER, Die große Depression (wie
Anmerkung 35) 138.

»Vgl. GOLLA, Zielvorstellungen (wie Anmerkung 35) 14.
.»Vgl. Ebd., 15.
-Ebd., 15.
"Vgl. Ebd., 19.
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te eine allgemeine Senkung der Löhne und Preise deutsche Pro-
dukte wieder für den Export erschwinglich machen. Hier lagen die
Belastungen vor allem bei der Bevölkerung.
Zu den Zielen des Reichskanzlers Brüning zählte beim Antritt sei-
nes Regiemngsamtes neben der Lösung der Wirtschaftskrise durch
ein Gesamtprogramm4 3 die Saniemng des Staatshaushaltes. Die

Finanzen des Reiches waren durch die angelaufenen Staatsschul-
den, die aufgrund der Zahlungsverpflichtungen des Reiches für das
Sozialsystem entstanden waren sowie durch kreditfinanzierte
Investitionen in allen Bereichen der staatlichen Verwaltung stark
belastet. Zum Amtsantritt Brünings am 29. März 1930 hatte der
Reichshaushalt eine Deckungslücke von 700 Millionen RM.44
Die Haushaltssanierungsmaßnahmen konnten erst durchgesetzt
werden, als das Kabinett Brüning zu einem Präsidialkabinett
wurde.45 Dies geschah, weil Brüning entgegen seinen Hoffnungen
nicht von den rechten Parteien im Parlament unterstützt wurde. Sein

Haushaltskonzept fand im Reichstag keine Mehrheit.46 Um nicht
mehr von Mehrheitsfindungen im Parlament abhängig zu sein,
wurde der Reichstag am 16. Juli 1930 aufgelöst. Danach regierte
Brüning durch die Anwendung des in der Weimarer Verfassung ent-
haltenen so genannten Notstandsparagraphen.47 Begründet wurde
dies mit der Dringlichkeit der Haushaltssaniemng.48
Die Sanierung der Staatsfinanzen sollte durch eine Deflation er-
reicht werden, das heißt durch eine Anpassung der Ausgaben an die
Einnahmen. Trotz teils mehrfacher Erhöhungen der Lohn-, Ein-
kommens-, Umsatz-, Kfz-, Zucker- und Biersteuer, der Einführung
neuer Steuern wie der Bürger-, Krisen- oder Reichsfluchtsteuer san-
ken die Einnahmen des Reiches. Deshalb wurde auf allen staatli-

chen Verwaltungsebenen gespart. Dabei wurden die Sozialausga-
ben, unter anderem für die Arbeitslosen versichemng immer wieder
gekürzt, die Bezüge von Angestellten und Beamten des öffentlichen
Dienstes sowie von Pensionären verringert und Investitionen auf
ein absolutes Minimum zurückgeführt. 49

"Vgl. Reiner MARCOWITZ, Weimarer Republik, 1929-1933, 2004, 59 f.
"Vgl. Ebd., 50.
45Vgl. Rainer SCHÄFER, Parlamentarische Lähmungskrise und Etablierung der

Präsidialkabinette, in: Landeszentrale für politische Bildung (Hg. ), Die Weimarer
Republik, Das Ende der Demokratie, 1929-1933, Bd. 3, 1995, 315-347, 326.

<6Vgl. Ebd., 317.
47 Art. 48 WRV.

48Vgl. GOLLA, Zielvorstellungen (wie Anmerkung 35) 23.
49VgI. MARCOWITZ, Weimarer Republik, 1929-1933 (wie Anmerkung 43) 65 f.
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Zur Belebung der Wirtschaft sollten die binnenwirtschaftlichen
Preise an das Weltmarktniveau angepasst werden. Damit griff die
Reichsregiemng in den nach marktoptimistischer Theorie sich
selbst regulierenden Markt ein. Der Eingriff in das Preisgefüge war
nach Ansicht Brünings notwendig, da die Devisen, welche für die
Reparationszahlungen benötigt wurden, zu großen Teilen über die
deutsche Exportwirtschaft eingenommen wurden. 50 Dank niedrige-
rer Löhne sollten deutsche Waren auf dem Weltmarkt wieder kon-

kurrenzfähig werden. Doch dies gelang nicht, weil die Handelspart-
ner ihre eigenen Märkte nach dem allgemeinen Wähmngseinbruch
in Folge der Pfundabwertung 1931 durch hohe Einfuhrzölle zu
schützen begannen.51
Brüning war sich bewusst, dass diese Ereignisse die möglichen Er-
folge seiner Deflationspolitik zunichte machten, doch sein Haupt-
augenmerk galt der Lösung der Reparationsfrage. Seiner Ansicht
nach war es vom Ende der Reparationen abhängig, ob Deutschland
wirtschaftlich wieder gesunden würde.52

Die Auswirkungen der Wirtschaftskrise und der
Deflationspolitik auf den Arbeitsmarkt

Die prozyklische Wirtschaftspolitik, also die Verringemng von
Staatsausgaben während des Konjunktureinbruchs, verstärkte die
Wirtschaftskrise in Deutschland dramatisch. Die allgemeinen
Lohnsenkungen führten zusätzlich zu einer sinkenden Nachfrage
durch den Staat zu einem Rückgang der privaten Nachfrage, was
wiederum zu einem Rückgang von Umsatz und Gewinn bei den
Unternehmen führte, die daraufhin ihre Beschäftigten entließen.
Brünings Deflationspolitik wirkte innerhalb der Wirtschaftskrise
wie eine Abwärtsspirale. Von 1928 bis 1932 ging das Bruttosozial-
produkt um fast 40 Prozent zurück. In Deutschland kam es zur
Massenarbeitslosigkeit. Im Februar 1932 waren von 65,7 Millionen
Deutschen5 3 fast sechs Millionen erwerbslos.

Die Krise wirkte sich in den einzelnen Ländern und Regionen
unterschiedlich stark aus. Besonders betroffen waren industriell

50Vgl. GOLLA, Zielvorstellungen (wie Anmerkung 35) 19.
" Vgl. MARCOWITZ, Weimarer Republik, 1929-1933 (wie Anmerkung 43) 66.
52Vgl. SCHÄFER, Parlamentarische Lähmungskrise (wie Anmerkung 45) 333 f.
"Entwicklung der Gesamtbevölkemng Deutschlands, 1871 bis 2006 (in 1.000), in:

http://de. statista. com/statistik/daten/studie/1358/umfrage/entwicklung-der-gesamtbe-
voelkerung-deutschlands/, am 16.8.2009.
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geprägte Regionen. Das Land Sachsen war wegen seines besonders
hohen Industrialisierungsgrades - dort waren Textilindustrie, Ma-
schinen- und Automobilbau angesiedelt - besonders stark betroffen.
Von 1000 Einwohnern waren im Jahr 1932 in Sachsen 137 arbeits-

los. Ähnlich sah es in Brandenburg mit 116 und dem Rheinland mit
100 Erwerbslosen je 1000 Einwohnern aus. Beide Länder waren
ebenfalls industriell geprägt. In den Ländern, in denen die Land-
Wirtschaft dominierte, wirkte sich die Krise etwas weniger stark auf
den Arbeitsmarkt aus. In Bayern kamen auf 1000 Einwohner 64
Erwerbslose, in Südwestdeutschland sogar nur 59.54 Diese ver-
gleichsweise geringen Zahlen entstanden unter anderem dadurch,
dass viele Arbeiter in Württemberg noch einen landwirtschaftlichen
Nebenerwerb hatten und sich deshalb nicht arbeitslos meldeten.55

Auch zwischen den Städten gab es große Unterschiede bei den Aus-
Wirkungen der Krise. In der Beamtenstadt Münster, die in einer
landwirtschaftlich geprägten Region lag, waren nur 5,8 Prozent der
Einwohner arbeitslos gemeldet, in der Industriestadt Chemnitz 18,1
Prozent. Diese Arbeitslosenquote war Reichsrekord. 56

Jahr Index über den Zuwachs der

1927

1928

1929

1930

1931

Zuwachs der

Arbeitslosigkeit

100

106

145

234

345

Arbeitslosen

in 1000

1. 391

1.899

3. 075

4. 520

Tabelle l: Zuwachs der Arbeitslosigkeit in Deutschland
Quelle: Materialien wr Statistik des Deutschen Reichs 1914-1945, hrsg. von Dietmar
PETZINA u.a., 3. Auflage, 1978, 119, vtiert nach: KLUGE, Weimarer Republik,
316-317.

»Vgl. Tabelle 2, Arbeitslosigkeit in Regionen 1928, 1932 und 1936, Daten aus: Statis-
(isches Handbuch von Deutschland, 485 und Statistische Beilage zum RAB1. 1933,
Nr. 7. 2-3. zitiert nach: RUCK, Michael, Wirtschaft und Gesellschaft im Zeichen der

Großen Krise, in: Bayerische Landeszentrale für politische Bildung (Hg. ), Die
Weimarer Republik, Das Ende der Demokratie, 1929-1933, Bd. 3, 1995, 131-167, 135.

"Vgl. BLAICH, Schwarzer Freitag (wie Anmerkung 10) 62.
56Vgl. Ebd., 62.
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Vom Abzug ausländischen Kapitals und den umfangreichen Spar-
maßnahmen der Regierung war neben der Industrie besonders das
Baugewerbe betroffen, das viele seiner Aufträge durch den kommu-
nalen Wohnungsbau erhielt.57 Den Gemeinden fehlte das Geld, um
nach der plötzlichen Rückzahlung ausländischer Kredite und den
gleichzeitig steigenden Ausgaben für die Wohlfahrtspflege weiter-
hin in den Wohnungs-, Straßen- und Schulbau zu investieren.58
Auch die private Nachfrage für Bauarbeiten war zurückgegangen,
da die Zinssätze für langfristige Kredite stark stiegen. Hatten 1929
noch mehr als zwei Millionen Beschäftigte im Baugewerbe gearbei-
tet, waren es im Febmar 1932 nur noch 775.000 Personen. 59

Das 1927 neu entwickelte Versichemngssystem für Arbeitslose,
dessen Aufbau im Folgenden noch erläutert wird, konnte seiner
Aufgabe nicht gerecht werden. Die Leistungen wurden im Verlauf
der Wirtschaftskrise sowohl in ihrer Höhe als auch in ihrer Gewäh-
mngsdauer so stark gekürzt, dass sie die wirtschaftliche Not der
Arbeitslosen kaum abfedern konnten.

Der Beginn einer aktiven Politik
zur Senkung der Arbeitslosenzahlen

Brüning hatte eine aktive Bekämpfung der Arbeitslosigkeit stets
abgelehnt. Er befürchtete, dies würde den Standpunkt Deutschlands
bei den Reparationsverhandlungen schwachen.60 Zudem sah er es
als problematisch an, dass die notwendigen Arbeitsbeschaffungs-
maßnahmen nur durch eine Ausgabenerhöhung des Staates zu
finanzieren seien, wodurch jedoch eine erneute Inflation ausgelöst
werden könnte. 6'

Erst nach dem Sturz Brünings, unter Franz von Papen, wurden
Maßnahmen zur Senkung der Arbeitslosenzahlen ergriffen, mit
denen die Deflationspolitik der letzten Jahre beendet wurde. Das
Papen-Kabinett stellte am 14. Juni 1932 135 Millionen RM zur
Verfügung, um Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, zum Beispiel im

"Vgl. Dieter REBENTISCH, Kommunalpolitik, Konjunktur und Arbeitsmarkt in der
Endphase der Weimarer Republik, in: Rudolf MORSEY (Hg. ), Verwaltungsgeschichte,
Aufgaben, Zielsetzungen, Beispiele, 1977, 107-157, hier 140.

58Vgl. BLAICH, Schwarzer Freitag (wie Anmerkung 10) 83.
3'Vgl. Ebd., 61.

6°Vgl. MARCOWITZ, Weimarer Republik, 1929-1933 (wie Anmerkung 43) 67.
" Vgl. BORCHARDT, Zwangslagen und Handlungsspielräume (wie Anmerkung 16) 172.
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Straßenbau, zu finanzieren. Ende August legte die Regierung ein
Konjunkturförderungsprogramm auf, für das sie 2 Milliarden RM
zur Verfügung stellte.62 Zudem wurden Steuergutscheine für Unter-
nehmen im Gesamtwert von 1,5 Milliarden RM verteilt, um die

Nachfrage und Investitionsbereitschaft zu erhöhen. 63
Auch unter dem am 2. Dezember 1932 zum Reichskanzler emann-

ten Kurt von Schleicher wurden die Arbeitsbeschaffungs- und
Konjunkturmaßnahmen fortgesetzt. Das so genannte Gereke-Pro-
gramm wurde aufgelegt. Hierzu stellte die Regiemng 500 Millionen
RM für die Vergabe öffentlicher Aufträge, zum Beispiel durch
Kommunen, zur Verfügung, mit denen kleinere Betriebe in Hand-
werk und Gewerbe unterstützt werden sollten. Bei Neueinstellun-

gen, die zur Bearbeitung dieser Aufträge nötig wurden, sollten
hauptsächlich langzeitarbeitslose Männer, die eine kinderreiche
Familie hatten, berücksichtigt werden.64 Die konjunkturellen und
den Arbeitsmarkt betreffenden Auswirkungen all dieser Programme
begannen erst 1933 zu wirken und stützten so die gerade erst an die
Macht gekommene NSDAP.65

Das Gesetz zur Arbeitsvermittlung und
Arbeitslosenversicherung (AVAVG)

Aufgrund der dauerhaft angespannten Lage auf dem Arbeitsmarkt
seit 1918 und den daraus resultierenden sozialen Problemen, die

auch durch die Einfühmng der Erwerbslosen- und Krisenfürsorge
1918 und 1927 nicht behoben werden konnten, formierte sich nach

langen Diskussionen - die ersten Vorschläge waren schon 1919
gemacht worden - ein Konsens innerhalb des Reichsparlaments,
eine Arbeitslosenversicherung zu schaffen.66
Die Versichemng sollte mit dem Instrument der Arbeitsvermittlung
gekoppelt werden und folgende arbeitsmarktpolitische Ziele erfül-
len:

"Vgl. MARCOWITZ, Weimarer Republik, 1929-1933 (wie Anmerkung 43) 114.
63 Vgl. Rainer SCHÄFER, Das Kabinett Papen, in: Landeszentrale für politische Bildung

(Hg.), Die Weimarer Republik, Das Ende der Demokratie, 1929-1933, Bd. 3, 1995,
348-390, hier 363.

64 Vgl. Axel SCHILDT, Das Kabinett Kurt von Schleicher, in: Ebd., 391-423, hier 401.
6! Vgl. SCHÄFER, Kabinett Papen (wie Anmerkung 63) 363.
"Vgl. Anselm FAUST, Von der Fürsorge zur Arbeitsmaiktpolitik, Die Errichtung der

Arbeitslosenversicherung, in: Werner ABELSHAUSER (Hg.), Die Weimarer Republik
als Wohlfahrtsstaat, Zum Verhältnis von Wirtschafts- und Sozialpolitik in der Indus-
triegesellschaft, 260-279, hier 266.
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l. die Nachfrage und das Angebot von Arbeitskräften
zusammenführen,

2. Beschäftigungseinbrüche abmildern,
3. Existenz sichernde Unterstützung für Arbeitslose

gewähren,
4. vor Langzeitarbeitslosigkeit schützen,
5. die Reintegrationsfähigkeit von Langzeitarbeitslosen

positiv beeinflussen und nicht zuletzt
6. das politische System stabilisieren. 67

Besonders die Unternehmer aus Industrie und Landwirtschaft lehn-

ten - als Anhänger der zeitgenössischen ökonomischen Theorie des
Marktoptimismus - die Schaffung einer Arbeitslosenversichemng
ab. Gegen eine Arbeitslosenversicherung sprach ihrer Ansicht nach
zudem, dass die Gelder, die für Sozialversicherung aufgewandt
würden, nicht dem Wirtschaftswachstum zur Verfügung ständen. 68
Erst spät, 1926, - die Diskussion um die soziale Absicherung von
Arbeitslosen hatte ja bereits vor dem l. Weltkrieg begonnen - ge-
stand die Vereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände ein, dass
Arbeitslosigkeit "'für den einzelnen, ja auch für große Gmppen in-
dustrieller Arbeiter den Charakter höherer Gewalt' tragen könne"69
und machte somit den Weg für die Versichemng frei, die durch das
Gesetz zur Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung
(AVAVG) realisiert wurde. 70

Die Ausgestaltung des Arbeitsvermittlungs- und
Arbeitslosenversicherungsgesetzes

Trägerin der Arbeitsvermittlung und der Arbeitslosenversicherung
wurde die zu diesem Zweck 1927 neu gegründete Behörde der
Reichsanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitsversichemng. Ihr
waren die Landes- und Bezirksarbeitsämter untergeordnet. Diese
Organisationsform war jedoch umstritten: Während das Reichs-
arbeitsministerium darin eine einfache Lösung der Koordinations-
und Kompetenzfragen sah, die zudem sowohl von Arbeitgebern als

"Vgl. Ebd., 261.
68Vgl. FAUST, Arbeitsmarktpolitik (wie Anmerkung 66) 261.
"Max WOLFF, Zur Psychologie der Erwerbslosenversicherung, in: Der Arbeitgeber 17

(1926), 114-117, zitiert nach: FAUST, Arbeitsmarktpolitik (wie Anmerkung 66) 268.
70 Gesetz zur Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung vom 16. Juli 1927, RGB1.,

1, 187.
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auch Arbeitnehmern akzeptiert werde, kritisierten die Gegner der
neu zu gründenden Reichsanstalt die zunehmende Zentralisierung
von Zuständigkeiten durch das Reich, durch welche die politische
Bedeutung der unteren politischen Ebenen geschmälert wurde. 71
Diese Kritik kam vor allem von den Kommunen, die sich um eine

ihrer Kemaufgaben, die Arbeitsnachweisorganisation, die sie eigen-
verantwortlich Ende des 19. Jahrhunderts aufgebaut hatten, "be-
raubt"72 sahen. Sie befürchteten, eine zentrale Arbeitsvermittlung
würde die kommunalen Interessen nicht in ausreichendem Maße
berücksichtigen. 73
Die Reichsanstalt sollte auf allen Ebenen selbstverwaltend tätig
sein, also auch ihre Geldmittel selbst verwalten und über deren
Verwendung entscheiden. 74 In den Verwaltungsausschüssen auf
Staats-, Landes- und Bezirks- beziehungsweise Kommunalebene
saßen Vertreter von Gewerkschaften, Untemehmerorganisationen
sowie der Kommunen mit jeweils gleichem Stimmrecht, jedoch
keine Vertreter der öffentlichen Verwaltung.75 Die Verwaltungsaus-
Schüsse hatten das Recht, den Etat der Arbeitsämter festzulegen.
Damit wurden Fordemngen von SPD, Gewerkschaften, Arbeitge-
bern und Kommunen erfüllt, die alle Einfluss auf die Versiche-
mngspraxis nehmen wollten. Diese Regelung war Teil des umfang-
reichen Kompromisses, der nötig war, um das AVAVG durchzuset-
zen. 76
Die Zentralisiemng, die durch die Errichtung der neuen Behörde
erreicht wurde, sollte helfen, die Vermittlung von Arbeitslosen effi-
zienter zu gestalten und Kompetenzstreitigkeiten zu vermeiden. Vor
dem Inkrafttreten des AVAVG existierten in circa 900 Gemeinden

des Reiches Arbeitsnachweisämter, nach der Neuorganisation gab
es 13 Landes- und 361 kommunale Arbeitsämter; alle der Reichs-
anstatt in Berlin untergeordnet. 77 Im Detail gehörten zur Arbeitsver-
mittlungsaufgabe der neuen Ämter die Berufsberatung, Fortbil-

'. Vgl. Christian BERRINGER, Sozialpolitik in der Weltwirtschaftskrise, die Arbeits-
losenversicherungspolitik in Deutschland und Großbritannien im Vergleich, 1928-
1934, 1999, 94.

12Vgl. Ebd., 77, Fußnote 192.

3Vgl. Ute REDDER, Die Entwicklung von der Armenhilfe zur Fürsorge in dem
Zeitraum von 1871 bis 1933 - eine Analyse unter Aufgaben-, Ausgaben-und Finanzie-
rungsaspekten am Beispiel der Länder Preußen und Bayern, 1993, 193.

4Vgl. FAUST, Arbeitsmarktpolitik (wie Anmerkung 66) 274.
5 § 5 AVAVG vom 16. Juli 1927. RGB1., I. 187.
"Vgl. Ebd., 95.
7Vgl. KLUGE, Die Weimarer Republik (wie Anmerkung 3) 251.
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dungs- und Umschulungsmaßnahmen und die produktive Erwerbs-
losenfürsorge.78
Die Arbeitslosenversichemngspflicht war an die Krankenversiche-
mngspflicht gebunden. 79 Arbeitnehmer, die durch mindestens 26
geleistete Wochenbeiträge binnen der letzten zwölf Monate
Ansprüche auf die Versichemngsleistung erworben hatten, kranken-
versichert waren und als "arbeitsfähig, arbeitswillig, aber unfreiwil-
lig arbeitslos" galten,80 konnten für 26 bis 39 Wochen Hauptunter-
Stützung ausgezahlt bekommen. Dies galt auch für Angestellte, die
aufgrund ihres hohen Verdienstes nicht kranken versichert waren.
Die Höhe der Unterstützung richtete sich nach der Lohnklasse, in
die eine Tätigkeit eingeordnet wurde, und nach der Zahl der
Familienangehörigen, die der Arbeitslose versorgen musste.81
Hatte der Versichemngsnehmer bis zum Auslaufen der Hauptunter-
Stützung wegen "besonders ungünstiger Arbeitsmarktlage" keine
neue Arbeit gefunden, konnte er Krisenfürsorge beantragen.82 Sie
war "das eigentliche staatliche Instmment zum Ausgleich länger
anhaltender, brauchen- oder regionalbedingter Konjunkturab-
Schwünge".83 Sie durfte auch denjenigen gewährt werden, die nicht
die Mindestbeitragszahl für eine Anwartschaft auf Arbeitslosenver-
sicherungsbezüge geleistet hatten, aber immerhin mindestens 13 Wo-
chen eingezahlt hatten. Diese zweite Stufe der Arbeitslosenver-
Sicherung konnte für maximal 39 Wochen, in Ausnahmen bis zu 52
Wochen gezahlt werden. Allerdings wurde die Krisenfürsorge auf
bestimmte Regionen oder Bemfe beschränkt.
Zudem hatten Arbeitslose, die nicht mehr durch die Arbeitslosen-

Versicherung unterstützt wurden beziehungsweise darauf keinen
Anspruch erwerben hatten können, kein automatisches Anrecht auf
den Bezug von Krisenfürsorge. Sie mussten sich einer Bedürftig-
keitsprüfung unterziehen und, wenn ihnen ein entsprechendes An-
gebot gemacht wurde, an Notstandsarbeiten, auch "wertschaffende
Arbeitslosenunterstützung" genannt, teilnehmen. 84
Die Notstandsarbeiten waren 1924 im Zusammenhang mit einer
Reform der damaligen Regelungen zur Unterstützung Erwerbsloser

78Vgl. Ebd, 251.
79 § 69 AVAVG vom 16. Juli 1927, RGB1, 1, 194.
80 §§ 87 und 90 AVAVG vom 16. Juli 1927, RGB1., I, 197.
81 §§ 103-107 AVAVG vom 16. Juli 1927, RGB1., I, 199-200.
82 § 101 AVAVG vom 16. Juli 1927, RGB1., I, 199.
"REBENTISCH, Kommunalpolitik (wie Anmerkung 57) 113.
84 §§ 91 und 139 AVAVG vom 16. Juli 1927, RGB1., I, 197.
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durch den Staat eingerichtet worden.85 Ihr erzieherisches Ziel war
es, die Erwerbslosen zu motivieren, wieder eine Arbeit aufzuneh-
men und ihren Willen zu arbeiten auf die Probe zu stellen.86 Denn es
wurde befürchtet, dass durch die Unterstützungszahlungen der "Ver-
nichtung der Arbeitsmoral" Tür und Tor geöffnet sei.87
Die Gemeinden durften die Arbeitslosen zu gemeinnützigen
Arbeiten verpflichten. Hierzu zählten sogenannte Meliorationsar-
heiten, wobei die Qualität der Ackerböden verbessert wurde. Straßen-
bau und -reparaturen, Kanalbauten, Wasserkraftanlagen und Ähnli-
ches. 88 Diese Arbeiten mussten von den Erwerbslosen gemäß ihrer
körperlichen Leistungsfähigkeit übernommen werden. Obwohl die
Pflicht, diese Arbeit anzunehmen, keine juristische, sondern eine
sittliche war, konnten die Leistungen bei Verweigemng gekürzt
oder gestrichen werden. 89

Die Finanzierung der Arbeitslosenversicherung

Zur Finanzierung der Arbeitslosenversicherung wurde bei . der
Konzeption und Umsetzung des AVAVG 1927 beschlossen, dass
entsprechend dem Versicherungsprinzip versicherungspflichtige
Arbeitnehmer und Arbeitgeber je zur Hälfte die Beitrage zahlen.
Versicherungsberechtigte Arbeitnehmer hingegen hatten" ihre Bei-
trage allein zu zahlen. Die Beitragshöhe wurde vom Verwaltungsrat
der Reichsanstalt festgelegt, durfte jedoch den Höchstsatz von'drei
Prozent des Grundlohns nicht übersteigen.90 Von diesen Mitteln
konnten im Jahresdurchschnitt 800.000 Arbeitslose unterstützt wer-
den.91 Zusätzlich wurde ein Notstock geschaffen, aus dessen Gel-
dem beim Eintreten einer besonders schlechten Arbeitsmarktlage
600. 000 zusätzliche Arbeitslose drei Monate lang versorgt werden
konnten. 92 Für den Fall, dass auch unter Aufzehrung des Notstocks

85 § 32 der Verordnung über die Erwerbslosenfürsorge vom 16. pebraar 1924, RGB1., 127.
. Vgl. Claudia BRUNNER, Arbeitslosigkeit in München 1927 bis 1933, Kommunal-
Politik in der Krise, 1992, 38.

"ohneAutor Hohe der Unterstützungssätze in der Erwerbslosenfürsorge m: Mitteilung
des V_DA, 1923, 295-296, zitiert nach: FAUST, Arbeitsmarktpolitik (wie Anmerkung
66)271.

. Vgl. KLUGE, Weimarer Republik (wie Anmerkung 3) 89.
"Vgl. Tim LOHSE, Arbeitsverpflichtungen und ihre steuertheoretische Beurteil

2008, 25f. ' " ^-^-----------.. e,
90 § 153 AVAVG vom 16. Juli 1927, RGB1, 1. 205.
"Vgl. Ebd., 252.
92 § 159 AVAVG vom 16. Juli 1927, RGBI, I, 206.
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und gleichzeitiger Aufhebung der Versichemngsbeitragshöchst-
grenze die Mittel der Reichsanstalt zur Finanzierung der Versiche-
mngsleistungen nicht mehr ausreichten, konnte diese ein Darlehen
beim Reich aufnehmen. 93 Die Krisenfürsorge wurde nicht aus Bei-
trägen, sondern von der öffentlichen Hand finanziert, wobei das
Reich 80 Prozent der Kosten, die Gemeinden 20 Prozent tmgen.
Eine größere finanzielle Ausstattung durch höhere Beiträge der
Arbeitgeber und Arbeitnehmer oder größeres finanzielles Engage-
ment des Reiches war nach Einschätzung von Reichsarbeitsminister
Heinrich Brauns nicht durchsetzbar gewesen. Seiner Ansicht nach
konnte die Arbeitslosenversicherung Arbeitslosigkeit aus Konjunk-
turschwankungen absichern, strukturell bedingte Arbeitsmarktkri-
sen jedoch nicht.94
Die Finanzierung der Arbeitslosenversichemng wurde von der his-
torischen Forschung aufgrund der negativen Entwicklung der
Wirtschaft und der Arbeitslosenzahlen, die schon vor 1928 begann,
als zu gering erachtet, wobei neuere Betrachtungen jedoch ein dif-
ferenziertes Urteil abgeben. So schreibt zum Beispiel der Historiker
Ulrich KLUGE, dass eine Überbeanspruchung der Versicherung in
ihrer Anlaufphase nicht zu erkennen gewesen sei. Ebenso wenig sei
absehbar gewesen, dass der Höchstsatz für die Beiträge von drei
Prozent des Grundeinkommens unrealistisch niedrig angesetzt wor-
den sei. Darüber hinaus wären weder die politisch organisierten
Industriellen noch das zum Thema Sozialpolitik völlig zerstrittene
Regierungskabinett unter Wilhelm Marx bereit gewesen, die neue
Reichsanstalt finanziell besser auszustatten.95
Ute REDDER stellt fest, dass die damals aktuelle schlechte wirt-

schaftliche Situation und die damit verbundene negative Entwick-
lung des Arbeitsmarktes der Versicherungsanstalt keine Chance
gaben, eine gefestigte finanzielle Basis zu bilden. Zudem verweist
sie auf das Moral-Hazard-Phänomen, also das "Risiko der Ver-

sicherungsnehmer, das über das echte Risiko hinausgeht, weil sich
die Versicherungsnehmer gegenüber der durch die Versichemng
auszuschließenden Gefahr nachlässig verhalten", 96 das heißt nach-
dem sie eine Versichemng abgeschlossen haben, diesem abgesi-

93 §§ 162-163 AVAVG vom 16. Juli 1927, RGB1, 1, 206.
94Vgl. Stenographische Berichte des Reichstages, Bd. 392, 7. Februar 1927, 8896-8897,

in: FAUST, Arbeitsmarktpolitik (wie Anmerkung 66) 277.
95 Vgl. KLUGE, Weimarer Republik (wie Anmerkung 3) 252-253.
'"ohne Autor, Brockhaus, Enzyklopädie in 24 Bänden, Bd. 15 , s.v. Moral Hazard, 2001,

125.
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cherten Risiko gegenüber weniger achtsam sind. Sie verweist auf
das Ergebnis einer Untersuchung aus dem Jahr 1930, die belegte,
dass der Missbrauch der Arbeitslosenversichemng von "nicht uner-
heblicher Bedeutung" war und Maßnahmen zu seiner Eindämmung
nötig wurden, die in der Novelle von Oktober 1929 beschlossen
wurden.97 Damnter fielen zum einen beim Arbeitsamt nicht ange-
zeigte Gelegenheitsarbeiten, zum anderen aber auch Tricks der
Arbeitgeber, die zum Beispiel ihre Angestellten für die Dauer ihres
Urlaubs entließen, um sie danach wieder einzustellen.98

Die Bedeutung der Sozialgesetzgebung für die Kommunen

Formal wurden mit der schrittweisen Einführung des dreigliedrigen
Arbeitslosenunterstützungssystems die Gemeinden von großen
Teilen der finanziellen Lasten, die durch die vorherigen Regelungen
zur Fürsorge für Erwerbslose entstanden, entlastet. Doch es zeigte
sich, dass das Gesetz in der Praxis zu einer unverhältnismäßigen
Mehrbelastung der Gemeinden führte.
Innerhalb des dreigliedrigen Arbeitslosensozialversicherungssys-
tems waren es die Regelungen der Krisenfürsorge, die von den
Vertretern der Kommunen, dem Deutschen Städtetag und dem
Deutschen Landkreisbund am heftigsten kritisiert wurden. Dies lag
daran, dass die Krisenfürsorge die Schnittstelle zwischen der
Verantwortungsübemahme durch das Reich beziehungsweise durch
die Kommunen war - auf den Punkt gebracht: Die Gemeinden wur-
den zum "Auffangbecken für die von der gesetzlichen Unterstüt-
zung nicht oder nicht mehr erfassten Arbeitslosen".99 Hierin lag der
Mangel des dreistufigen Arbeitslosensichemngssystems.
Die Kommunen konnten die Massenarbeitslosigkeit weder finan-
ziell noch organisatorisch bewältigen. Dass sich die Verteilung der
zu unterstützenden Arbeitslosen zwischen 1930 und 1933 durch die

Zunahme der Wohlfahrtunterstützten zu ungunsten der Kommunen
entwickelte, während die Arbeitslosenversichemng und die Krisen-
fürsorge immer weniger Personen zu betreuen hatten, lässt sich an
der folgenden Graphik erkennen:

"Vgl. REDDER, Von der Armenhilfe zur Fürsorge (wie Anmerkung 73) 206 f.
! Vgl. BRUNNER, Arbeitslosigkeit in München (wie Anmerkung 86) 60 f.

»REBENTISCH, Kommunalpolitik (wie Anmerkung 57) 112.
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Abb. 2:

Unterstützungsempfänger [WOLU /KRU/ALU] in 1000 (November 1929 - Juli 1933)
Quelle: REBENTISCH, Kommunalpolitik (wie Anmerkung 57) 117. Erstellt nach: Erhe-
bungen der Arbeitsämter, nach: Statistische Beilage wm Reichsarbeitsblatt Nr. l und 10
(1931), Nr. 4 und 34 (1932), Nr. l (1934).

Da die allgemeinen Fürsorgelasten konstant stiegen, sahen sich die
Städte gezwungen, die Richtsätze der öffentlichen Fürsorge zu sen-
ken. lo°Um die Fürsorgeleistungen für alle aufrecht erhalten zu kön-
nen, aber auch in Anpassung der Unterstützungssätze an die sinken-
den Löhne und Bezüge aus derArbeitslosenversichemng, wurden in
den Großstädten mit mehr als 100.000 Einwohnern die Richtsätze

für die öffentliche Fürsorge um bis zu 20 Prozent gesenkt, so zum
Beispiel in Frankfurt am Main. Meist fielen die Senkungen aber
gemäßigter aus - in Chemnitz wurden die Bezüge der allgemeinen
Fürsorge um 6,3 Prozent verringert. In den Städten mit 25.000 bis
100.000 Einwohnern bewegten sich die Einsparungen in ähnlichen
Größenordnungen. 101 Der Ortsfürsorgeverband Wasserburg sah sich
jedoch nicht in der Lage, die Richtsätze zu senken, da die Lebens-
mittelpreise vor Ort nicht gefallen, sondern teilweise sogar gestie-

100 Schreiben des Deutschen Städtetags an die unmittelbaren und mittelbaren Mitglieds-
Städte, "Senkung der Richtsätze", 3. März 1931, in: StadtA Wbg. /Inn, II 793 (=Vollzug
der Anordnung über die Fürsorgepflicht, 1923).

101 Ergebnis der Rundfrage vom 7. April 1931 des Deutschen Städtetags, "Herabsetzung
der Richtsätze in der öffentlichen Fürsorge seit l. Oktober 1930", in: StadtAWbg./Inn,
II, Reg. Verz.Teil2-IXDl (=Arbeitsamt Wasserburg 1925).
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gen waren. 102 Damit stellte er die Interessen der Fürsorgebedürftigen
über das Ziel einer Haushaltsentlastung.
Es war den Gemeinden zunächst aus Prinzip, gemeint ist die Frage
der Verantwortlichkeit, dann aus finanzieller Not daran gelegen,
auch die Verantwortung für die Wohlfahrtserwerbslosen möglichst
dem Reich zuzuweisen. Gegen eine finanzielle Beteiligung der
Gemeinden an der Krisenfürsorge argumentierten die Städte zum
einen, dass sie sich finanziell engagieren sollten, obwohl sie kein
Mitspracherecht in der Verwaltung der Krisenunterstützung hatten.
Zum anderen sahen sie die Reichsregiemng für die durch den
Kriegsausgang bedingte Arbeitslosigkeit in der Pflicht. Aus diesem
Grund wurden von Seiten der Gemeinden immer wieder Vorschläge
gemacht, die Krisenfürsorge mit der kommunalen Fürsorge zu ver-
einen, wobei die Lasten daraus das Reich tragen sollte.
Diese Fordemng war aus der Sicht der Kommunen auch deshalb
gerechtfertigt, weil sich die Krisenfürsorge zu einer sehr ineffizien-
ten Unterstützung entwickelt hatte. Zwei Behörden waren für die
Verwaltung zuständig - die örtlichen Arbeitsämter, die per Gesetz
für die Betreuung der Krisenfürsorgeempfänger verantwortlich
waren und oftmals auch die Kommunen, welche die Betroffenen
zusätzlich betreuen mussten. Der Grund hierfür war, dass die

Krisenunterstützung in ihrer Höhe nach dem letzten Einkommen
des Empfängers berechnet wurde. Bei Arbeitslosen, die als
Arbeitnehmer nur einen geringen Lohn erhalten hatten, reichte die
Krisenfürsorge zur Existenzsichemng nicht aus, so dass die Orts-
fürsorgeverbände zusätzliche Unterstützung gewähren mussten.103
Der Aufwand einer Bedürftigkeitsprüfung musste seitens der
Verwaltung dadurch zweimal betrieben werden, da die Kriterien des
Arbeitsamtes andere waren, als die der kommunalen Fürsorge.104
Des Weiteren kritisierte zum Beispiel der Deutsche Landkreistag
die Beschränkungen, durch die vielen Berufsgmppen, Saisonarbei-
tem und Jugendlichen unter 21 Jahren die Krisenfürsorge verwehrt
wurde'05 und die somit unmittelbar auf die gemeindliche Fürsorge
angewiesen waren.'06 Die Reformen der Krisenfürsorge, bei der die
Zulassungsbedingungen verschärft wurden, führten zu steigenden

102 Aktenvermerk des Ortsfürsorgeverbandes Wasserburg, "Richtsätze Fürsorge", 5. Mai
1931 und 5. Juni 1931, in: StadtAWbg. /Inn, II793 (= Vollzug der Anordnung über die
Fürsorgepflicht, 1923)

103 Vgl. REDDER, Von der Annenhilfe zur Fürsorge (wie Anmerkung 73) 193.
.°4Vgl. Ebd., 193.
.°5 Vgl. BERRINGER, Sozialpolitik in der Weltwirtschaftskrise (wie Anmerkung 71) 344.
106 Vgl. Ebd., 192. ; Vgl. BERRINGER, Sozialpolitik in der Weltwirtschaftskrise (wie

Anmerkung 71) 342.
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Zahlen von Ausgesteuerten, also den Arbeitslosen, deren Ansprüche
bei der Reichsanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitsversiche-
rang nach der gesetzlichen Regelung aufgebraucht waren und die
dann von der Ortsfürsorge zu unterstützen waren.
Grundsätzlich waren die Auseinandersetzungen zwischen dem
Reich und den Vertretern der Kommunen Teil eines Verteilungs-
kampfes,107 bei dem es darum ging, die Aufwendungen für die
Arbeitslosen jeweils auf die andere Instanz beziehungsweise den
anderen Kostenträger abzuwälzen. Das Ziel der Reichsregiemng
war es, den Reichshaushalt und den Etat der Reichsanstalt für AVAV

zu sanieren.108 Die Reichsregiemng nutzte ihre Gesetzgebungs-
macht zu ihrem Vorteil und verwies die Lasten in immer größerem
Umfang an die Kommunen. Dabei übersah sie, dass die Gesamtheit
der Etats der Städte und Gemeinden ebenso ein Bestandteil des

"Reichsganzen"109 waren wie der Reichshaushalt selbst.
Ob die Kommunen die zusätzlichen Aufwendungen aufbringen
konnten, hinterfragte die Reichsregierung nicht ernsthaft. Die
schlechte Finanzsituation der Gemeinden wurde von ihr pauschal
als Ergebnis unverantwortlichen Finanzgebarens angesehen, nicht
als Folge einer zu hohen Belastung durch Wohlfahrtsausgaben. Zur
Lösung des kommunalen Finanzproblems empfahl Brüning den
Gemeinden, sich "nach dem Vorbild des Reichs durch äußerste

Kürzung der Sach- und Personalausgaben in erster Linie selbst zu
helfen". 110 Die Regiemng ignorierte die kommunale Finanzsitua-
tion, weil sie die "zentralstaatliche und gesamtstaatliche Politik
[verwechselte]", '" das heißt, sie ging irrtümlich davon aus, dass
Maßnahmen, welche von Vorteil für die oberste Staatsinstanz

waren, letztlich auch für das ganze Reich von Vorteil seien.
Der Fordemng nach einer Reform derArbeitslosenversicherungsge-
setzgebung von 1927, die zu einer gerechteren Verteilung der
Lasten zwischen Reich, Ländern und Gemeinden führen sollte, kam
die Regierung in ihrer Novelle des AVAVG vom 12. Oktober 1929
nicht nach. Stattdessen wurden noch mehr Arbeitslose ausgesteuert,
wodurch es zu einem weiteren Anstieg der gemeindlichen
Fürsorgelasten kam. 112

107Vgl. Ebd., 350.
'°8Vgl. Ebd., 345f.
."'REBENTISCH, Kommunalpolitik (wie Anmerkung 57) 126.
""BERRINGER, Sozialpolitik in der Weltwinschaftskrise (wie Anmerkung 71) 351,

Fußnote 346.

"'REBENTISCH, Kommunalpolitik(wie Anmerkung 57) 126.
112 Vgl. BERRINGER, Sozialpolitik in der Weltwirtschaftskrise (wie Anmerkung 71) 345.
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Als 1932 die Finanzsituation vieler Städte und Gemeinden inzwi-

sehen eine bedrohliche Schiefläge erreicht hatte, forderte der
Präsident des Deutschen Städtetages zur Behebung der kommuna-
len Finanzkrise ein Rettungsprogramm für die Kommunen. Die
darin enthaltenen Hauptpunkte waren:

l. die Einfühmng einer einheitlichen Reichsarbeits-
losenfürsorge, die Weitergewähmng der bisherigen
Beihilfen zu den Wohlfahrtslasten der Gemeinden,

2. das Abstoppen der Neuzugänge zur Wohlfahrtser-
werbslosenfürsorge aus der Krisenfürsorge,

3. die Umschuldung kurzfristiger Kredite der Kommunen,
4. einen Klage-, Vollstreckungs- und Konkursschutz

für die Gemeinden,

5. ein Moratorium für die mittel- und langfristigen
Schulden, sowie

6. einen die Gemeinden stärker berücksichtigenden
Finanzausgleich durch das Reich und die Länder.

Würden die Kommunen nicht durch diese Maßnahmen finanziell

saniert, so der Standpunkt des Städtetagpräsidenten, sei die Neuord-
nung der Reichs- und Staatsfinanzen letztlich erfolglos. 113

Die Auswirkungen der Notverordnungen auf die Kommunen

Ursprünglich war die Möglichkeit, den Staat durch Notverordnungen
zu regieren, durch die Verfassungsgebende Versammlung gegeben
worden, damit bei Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ord-
nung das Staatsoberhaupt alle Maßnahmen zu ihrer Abwendung
oder zur Wiederherstellung von Sicherheit und Ordnung ergreifen
konnte. Zu diesem Zweck durften auch Eingriffe in die Grundrechte
und in die Landesverfassungen erfolgen. 114
Die Notverordnungen der Regiemngen Brüning, von Papen und
von Schleicher allerdings hatten neben der Lösung der wirtschaftli-
chen und finanziellen Probleme der Weimarer Republik, auch die
Reform der Verfassung zum Ziel, wobei unter anderem die kommu-
nale Selbstverwaltung stark eingeschränkt werden sollte. 115 Es soll-

"3Vgl. REBENTISCH, Kommunalpolitik (wie Anmerkung 57) 130 f.
114 Vgl. Harald POHL, Kommunale Wirtschafts- und Finanzpolitik in Bayern zur Zeit der

Weimarer Republik. Dargestellt am Beispiel der Wirtschaftsregion Ingolstadt, 1985,
205.

".. Vgl. Ebd., 206.
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te ein "zentralisierte [r], gleichzeitig weitgehend entparlamentari-
sierte[r] und deutsch-naüonal regierte[r] Einheitsstaat"116 geschaffen
werden. Die Regelungen der Notverordnungen, die ab Juli 1930
erlassen wurden, waren zeitlich nicht begrenzt - im Gegensatz zu
ähnlich gelagerten Gesetzen der Vorgängerregiemngen in den
1920er Jahren.

Für die Gemeinden waren die vier Verordnungen des Reichspräsi-
denten zur Sicherung von Wirtschaft und Finanzen von besonderer
Bedeutung. Ein erster Eingriff in die kommunale Finanzhoheit fand
mit der Notverordnung vom 26. Juli 1930 statt. Mit ihr schrieb die
Regierung den Gemeinden die Erhebung der Bürgersteuer (auch
Kopfsteuer oder Verwaltungskostenabgabe genannt) und der Bier-
Steuer vor, wenn diese sonst nicht fähig waren, die Kosten der
öffentlichen Fürsorge zu tragen. Die Gmnd- und Gewerbesteuern
sollten nicht erhöht werden, da dies als wirtschaftsschädigend
galt. "7
Für die Bevölkerung waren die neuen Steuern nur schwer aufzu-
bringen. So gingen beim Finanzausschuss der Stadt Wasserburg
immer wieder Bitten ein, von der Bürgersteuer befreit zu werden.
Den Gemeinden brachten die neuen Steuern nur unzureichende

Hilfe gegen die Geldnot.
In der Arbeitslosenversicherung wurden alle geringfügig Beschäf-
tigten, das heißt Arbeitnehmer, die weniger als 30 Stunden die
Woche arbeiteten oder gering entlohnt arbeiteten, von der Ver-
sicherungspflicht befreit. Dies hatte zur Folge, dass sie im Fall der
Arbeitslosigkeit direkt die Fürsorge der Kommunen benötigten, wo-
durch deren Fürsorgekassen noch stärker in Anspmch genommen
wurden. Die Unterstützung wurde für Angehörige der höheren
Lohngmppen nur dann noch voll ausgezahlt, wenn sie binnen der
letzten 18 Monate 52 Wochen versichemngspflichtig beschäftigt
waren.

Die Verordnung zur Sicherung von Wirtschaft und Finanzen vom
l. Dezember 1930 griff in die Besoldungsregelungen des öffentli-
chen Dienstes und somit auch der Gemeinden ein. Ab dem l. Feb-

ruar 1931 sollten die Bezüge aller Beamten um 6 Prozent gesenkt

'"Rudolf MORSEY, Briining und Bayern, in: Archivalische Zeitschrift 77 (1977), 199-
207, 199, zitiert nach: Ebd., 208.

'"Verordnung des Reichspräsidenten zur Behebung finanzieller, wirtschaftlicher und
sozialer Notstände vom 26. Juli 1930, RGB1., 322; Vgl. Eckhart REIDEGELD,
Staatliche Sozialpolitik in Deutschland, Sozialpolitik in Denjokratie und Diktatur
1919-1945, Bd. 2, 2006, 272.
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werden. Die Einsparungen sollten von den Gemeinden zur
Finanziemng der Wohlfahrtslasten genutzt werden. "8
Mit der Zweiten Verordnung zur Sichemng von Wirtschaft und
Finanzen vom 5. Juni 193l1 19 wurden die Staatsaufsichtsbehörden

angehalten, strikt auf ausgeglichene kommunale Haushaltspläne zu
achten. War eine Kommune nicht in der Lage, ihre Einnahmen und
Ausgaben in ein ausgeglichenes Verhältnis zu bringen, sollte die
Staatsaufsicht eingreifen. Dann konnte ein Staatskommissar einge-
setzt werden, der die Geschäfte der Gemeinde führte - ein weiterer
starker Einschnitt in die Rechte der kommunalen Selbstverwal-

tung. 120
Den am schwersten von den Fürsorgelasten betroffenen Gemein-
den, deren Wohlfahrtserwerbslosenquote121 75 Prozent über dem

Reichsdurchschnitt lag, wurde Unterstützung durch das Reich in
Form von Wohlfahrtshilfe zugesagt. Dafür stellte die Regierung
1931 60 Millionen RM zur Verfügung. Voraussetzung für die
Teilhabe einer Gemeinde am Finanzausgleich war die Ausnutzung
aller gesetzlich zugelassenen Steuern und eine sparsame kommuna-
le Wirtschaftsfühmng. 122 Die Wohlfahrtshilfe brachte jedoch keine
nennenswerte Entlastung für die Gesamtheit der kommunalen
Haushalte.

In der Notverordnung vom 6. Oktober 1931 wurde die Wohlfahrts-
hilfe auf 150 Millionen RM angehoben und der Zugang zu dieser
Hilfe nun auch Kommunen gewährt, deren Wohlfahrtserwerbs-
losenquote über 50 Prozent des Reichsdurchschnitts lag.123 Es sollte
eine Umschuldungsstelle gebildet werden, um zwischen den Gläu-

8 Verordnung des Reichspräsidenten zur Sicherung von Wirtschaft und Finanzen vom
l. Dezember 1930, RGB1., I, 517.

'Zweite Notverordnung des Reichspräsidenten zur Sicherung von Wirtschaft und
Finanzen vom 5. Juni 1931, RGB1., I, 279.

" §§ 2 und 3 der Zweiten Notverordnung des Reichspräsidenten zur Sichemng von Wirt-
schaft vom 5. Juni 1931, RGB1., I, 292.

'' In der Verordnung des Reichspräsidenten über die Erhaltung der Arbeitslosenhilfe und
der Sozialversicherung sowie zur Erleichterang der Wohlfahrtslasten der Gemeinden
vom 14. Juni 1932, Zweiter Teil, Kapitel I, Artikel 2, § 2 werden Wohlfahrtserwerbs-
lose wie folgt definiert: "Arbeitnehmer, die arbeitsfähig, arbeitswillig und unfreiwillig
arbeitslos sind, das 60. Lebensjahr nicht überschritten haben und als Arbeitsuchende in
dauernder Kontrolle des Arbeitsamtes stehen, sofern sie eine laufende Unterstützung

aus Mitteln der öffentlichen Fürsorge beziehen und diese Unterstützung im Verhältnis
zu dem Richtsatz der allgemeinen Fürsorge nicht nur geringfügig ist."

"Kap. 2 Vierter Teil der Zweiten Verordnung des Reichspräsidenten zur Sichemng von
Wirtschaft und Finanzen vom 5. Juni 1931, RGB1., I, 302.

B Dritte Verordnung des Reichspräsidenten zur Sicherung von Wirtschaft und Finanzen
und zur Bekämpfung politischer Ausschreitungen vom 6. Oktober 1931J^GB1., 1, 537.

215



Ines Müller - "Durch Für sor gelösten überbürdet"

bigern und den kommunalen Schuldnern zu vermitteln. Gleichzeitig
wurden die Möglichkeiten zur Kreditaufnahme für Gemeinden
stark eingeschränkt. Sie bedurften nun generell der Erlaubnis der
Landesregierung. Für die bayerischen Städte war diese Regelung
meines Erachtens keine tief greifende Neuerung, denn in der baye-
rischen Gemeindeordnung von 1927 war die Genehmigung von
kommunalen Kreditaufnahmen durch die Aufsichtsbehörden schon

geregelt. Aber in einen anderen Bereich der kommunalen Selbst-
Verwaltung wurde stark eingegriffen, der auch für die bayerischen
Gemeinden schmerzhaft war: Den Städten wurde der Neubau von

Verwaltungsgebäuden bis Ende März 1934 verboten. Des Weiteren
wurden die Beamtenbezüge erneut gesenkt.
Zu den Maßnahmen auf dem Feld der Arbeitslosenpolitik gehörte
die Genehmigung des so genannten Krümpersystems, bei dem "für
vorübergehend Entlassene bei einem Wechsel eines Teils der Beleg-
schaft [... ] die Möglichkeit [bestand], unter bestimmten Vorausset-
zungen Arbeitslosenunterstützung zu beziehen".124 Der Zeitraum für
den Bezug von Arbeitslosenunterstützung wurde auf 20 Wochen
begrenzt, während Saisonarbeitslose wieder die volle Unterstützung
erhielten, die mit der vorherigen Notverordnung vom 5. Juni 1931
auf Krisenfürsorgeniveau abgesenkt worden war.
Die leichten Verbessemngen in der Arbeitslosenversicherung und
die aufgestockte Wohlfahrtshilfe halfen jedoch kaum, die Gemein-
den finanziell zu entlasten. Die Bestimmungen über die kommuna-
le Schuldenaufnahme verschlechterten die Haushaltslage der Städte
weiter, denn bis dahin konnten sie die Mehrausgaben der öffentli-
chen Fürsorge im Notfall mit Krediten decken.125 Diese Möglichkeit
war ihnen nun genommen. Zur Verbessemng der kommunalen
Finanzsituation wurde den Gemeinden mit der letzten Notverord-

nung des Brüning-Kabinetts, welche die Kommunen betraf, für das
vierte Quartal des Jahres 1931 die Möglichkeit gegeben, die
Realsteuern zu erhöhen.126

Die gesamten Notstandsmaßnahmen der Reichsregiemng waren in
den Augen der Kommunalvertretungen nur Behelfsmaßnahmen, die
nicht dazu beitrugen, das eigentliche Ziel der Arbeitslosenpolitik -
die Belebung des Arbeitsmarktes - zu erreichen. Die als neue kom-

124 REIDEGELD, Staatliche Sozialpolitik (wie Anmerkung 118) 286.
. 2S Vgl. REBENTISCH, Kommunalpolitik (wie Anmerkung 57) 130.
126 Siebenter Teil, Kapitel V, Vierte Verordnung des Reichspräsidenten zur Sicherung von

Wirtschaft und Finanzen und zum Schütze des inneren Friedens vom 8. Dezember
1931, RGB1" 1, 699.
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munale Einnahme gedachte Bürgersteuer wurde wegen ihrer sozia-
len Ungerechtigkeit, ihres konjunkturell negativen Effektes von den
Städten abgelehnt.127
Die Reichsregiemng unter von Papen, der nach dem Rücktritt
Briinings am 30. Mai 1932 gewählt worden war, schien ein offene-
res Ohr für die Finanznöte der Gemeinden zu haben. Während ihrer
Amtszeit wurde die Wohlfahrtshilfe des Reiches für das Haushalts-

jähr 1932/33 in der Notverordnung vom 14. Juni 1932 auf 672 Mil-
lionen RM angehoben.'28 Allerdings verlangte die Regierung von
den Kommunen eine Senkung der Wohlfahrtssätze um etwa 15 Pro-
zent.

Im Bereich der Arbeitslosenversichemng wurden von der Regie-
mng von Papen noch härtere Einschnitte als unter Brüning vollzo-
gen, die zu starken Protesten bei den Gewerkschaften führten.129 Die
Unterstützung durch die Arbeitslosenversichemng wurde auf sym-
bolische sechs Wochen begrenzt. Die Arbeitslosenhilfe stellte man
mit der Armenfürsorge gleich, indem nun auch hier eine Bedürftig-
keitsprüfung zu erfolgen hatte. Die Unterstützungssätze wurden
erneut gekürzt, so dass sie nur noch 50 Prozent der Zahlungen von
1927 betmgen.130 Dies betraf auch die Unterstützungssätze der kom-
munalen Wohlfahrt, die um 15 Prozent gesenkt wurden. 131
Dass die Sparbemühungen der Regiemng in der Arbeitslosenver-
Sicherung endlich Erfolg zeigten und die Reichsanstalt einen
Finanzüberschuss erwirtschaftete, lag nach Ansicht Eckart
REIDEGELDS auch am Abschreckungseffekt, den diese Regelun-
gen auf die Arbeitslosen ausübte, die sich deshalb zum Teil gar nicht
mehr arbeitslos meldeten.132 Dank des Erfolgs ihrer Notverordnung
sah sich die Reichsregiemng in der Lage, den Gemeinden umfang-
reicher als bisher zu helfen: Im November 1932 wurde die Aus-

steuemng von Arbeitslosen aus der Krisenfürsorge bis Ende März
des folgenden Jahres ausgesetzt. 133 Dies war die erste Maßnahme,
die das Grundproblem der Arbeitslosenversicherungskonstruktion

127 Vgl. POHL, Kommunale Wirtschafts- und Finanzpolitik (wie Anmerkung 114) 211.

128 Verordnung des Reichspräsidenten zur Erhaltung der Arbeitslosenhilfe und der
Sozialversicherung sowie zur Erleichterung der Wohlfahrtslasten der Gemeinden vom
14. Juni 1932, RGB1., 1, 273.

I2'Vgl. REIDEGELD, Staatliche Sozialpolitik (wie Anmerkung 118) 294.
130Vgl. Ebd., 294.
131 Vgl. SCHÄFER, Kabinett Papen (wie Anmerkung 63) 362.
.32Vgl. REIDEGELD, Staatliche Sozialpolitik (wie Anmerkung 118) 294.
'"Dritte Durchführungsbestimmungen zur Wohlfahrtshilfeverordnung vom 3. November

1932, RGB1., 1, 524.
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berührte - die Befristung der Leistungen und die damit verbundene
vorgezeichnete Aussteuerung der Erwerbslosen.
Eine neue Wirtschaftspolitik wurde unter Reichskanzler von Papen
eingeleitet. Erstmals plante die Regierung aktive Konjunkturmaß-
nahmen. Die Notverordnung vom 14. Juni 1932 entlastete abermals
die Reichsfinanzen um 163 Millionen RM, während die Gemeinden

im gleichen Zeitraum mit 155 Millionen RM Mehrausgaben bela-
stet wurden.134 Eine gmndsätzliche Lösung hatte keine der Notver-
Ordnungen herbeigeführt, trotz der Eingriffe in die durch die Wei-
marer Verfassung vorgegebene Staatsordnung.

Die Auswirkungen der Arbeitslosigkeit auf die Betroffenen

Produktiv tätig zu sein war in der Weimarer Republik ebenso wie
heute ein zentrales Definitionsmerkmal der Menschen, mit dem sie
ihren Platz innerhalb der Gesellschaft verorteten. Anhand von

Erwerbsarbeit bemisst sich das soziale Ansehen in Form von gesell-
schaftlicher Akzeptanz, weil man seinen Lebensunterhalt selbst
erwirtschaftet und unter Umständen die Arbeit selbst als prestige-
trächtig gilt. 135 In den 1920er und 1930er Jahren war es für Männer
zudem wichtig, dass sie mit ihrer Arbeit ihre gesamte Familie aus-
reichend ernähren und versorgen konnten. '36 Henry Ford fasste
diese Gegebenheiten angeblich wie folgt zusammen: "Arbeit gibt
uns mehr als den Lebensunterhalt, sie gibt uns das Leben".*37
Entsprechend wirkten sich die Folgen der Weltwirtschaftskrise bei
den betroffenen Arbeitslosen nicht nur finanziell, sondern auch auf

ihre Selbstwahmehmung aus. Bei vielen kam es aufgmnd der lang
anhaltenden erzwungenen Untätigkeit und des Angewiesenseins auf
Fürsorgeleistungen zu Depressionen oderAlkoholsucht. Sie wurden
apathisch, isolierten sich von ihrem sozialen Umfeld und entwickel-
ten eine negativ veränderte Zeitwahrnehmung, da die Freizeit ohne
Arbeitszeit an Wert verlor. 138 Ein Münchner Nervenarzt attestierte

.34Vgl. Oskar MULERT, Zwischenbilanz, in: Der Städtetag 26 (1932) Nr. 9, in: BERRIN-
GER, Sozialpolitik in der Weltwirtschaftskrise (wie Anmerkung 71) 363.

.3! Vgl. Wolfgang BONSS, Beschäftigt - Arbeitslos, in: Stephan LESSENICH und Frank
NULLMEIER (Hrsg.), Deutschland, Eine gespaltene Gesellschaft, 2006, 53-73, hier
56.

.36Vgl. Ebd., 56f.

."Ebd., 54.
138Vgl. Ali WACKER, Arbeitslosigkeit, Soziale und psychische Voraussetzungen und

Folgen, 1976, 146; GOLLA, Brüningsche Sparmaßnahmen (wie Anmerkung 35) 76.

218



Ines Müller - "Durch Fürsorgelasten überbürdet"

im Juni 1929 einem arbeitslosen Hilfsarbeiter: "Er leidet an psycho-
genen Verstimmungszuständen, deren Ursache zum größten Teil
wohl in seiner Arbeitslosigkeit zu suchen sind. Wir bitten deshalb
aus ärztlichen Gründen, ihm nach Möglichkeit in der Beschaffung
einer geeigneten Arbeit behilflich zu sein."139
Das Gefühl des Nichts-Wert-Seins wurde auch dadurch bestärkt,

dass den Erwerbslosen teils unterschwellig, teils offen Arbeitsscheu
vorgeworfen wurde, 140 weshalb sich viele nicht oder erst spät beim
Wohlfahrtsamt meldeten. 141

"Die ständigen Modifikationen der Vorschriften über Unterstüt-
zungssätze, -dauer und -berechtigung taten ihr übriges, um die Sor-
gen und Verzweiflung der Arbeitslosen zu vervollständigen."142 So
unterstellte die Stadtverwaltung meines Erachtens den Arbeitslo-
sen in Wasserburg pauschal, sie würden die von der Ortsfürsorge
gewährten Unterstützungen nicht zum Lebensunterhalt, sondern für
AUcohol verwenden. Dies mag der Grund gewesen sein, weshalb
die Stadtkasse, wie weiter unten noch ausführlicher dargestellt
wird, die Gelder nur den Ehefrauen der Arbeitslosen auszahlte.143

Spätestens mit der Abhängigkeit von der kommunalen Wohlfahrts-
erwerbslosenunterstützung litten viele Familien Hunger. Dies führ-
te zu einem Anstieg von durch Mangelemähmng verursachten
Krankheiten.144 Um diesen Folgen zumindest bei den Kindern ent-
gegenzuwirken, eröffneten viele Städte Suppenküchen und Kinder-
Speisungen, die teilweise auch vom Reich finanziell unterstützt
wurden.145

"'StAM. Sozialamt 337, zitiert nach: BRUNNER, Arbeitslosigkeit in München (wie
Anmerkung 86) 152.

14°Vgl. BONß, Beschäftigt - Arbeitslos (wie Anmerkung 135) 57.
.41 Vgl. MARCOWITZ, Weimarer Republik, 1929-1933 (wie Anmerkung 43) 24.
142GOLLA, Zielvorstellungen (wie Anmerkung 35) 78.
143 Vgl. Wolfgang STABLER, Weltwirtschaftskrise und Provinz, Studien zum wirtschaft-

lichen, sozialen und politischen Wandel im Osten Altbayems 1928 bis 1933, 188,
Fußnote 128.

'"Vgl. MARCOWITZ, Weimarer Republik, 1929-1933 (wie Anmerkung 43) 24.
145 Aus der Korrespondenz des Wasserburger Stadtrates in den Akten zur Kinderspeisung

geht hervor, dass es eine Bayerische Landesstelle für Kinderspeisung gab, die durch
das Reich finanzien wurde. Am 3. September 1928 wurde diese Institution wegen
Geldmangels aufgelöst, doch 1930 setzt der Briefverkehr mit der Landesstelle für
Kinderspeisung wieder ein und die Kinderspeisung in der Stadt wurde vom Reich wie-
der finanziell unterstützt. In: Schreiben der Bayerischen Landesstelle für Kinderspei-
sung an den Ortsausschuss für Kinderspeisung der Stadt Wasserburg, "Auüösung der
Landesstelle fürKinderspeisung", 3. September 1928; Schreiben des Stadü-ates an die
Bayerische Landesstelle für Kinderspeisung, "Zuschuss für 60 Kinder", 3. Februar
1930, in: StadtAWbg. /Inn, II796 (=Kinderspeisung 1922-1936).

219



Ines Müller - "Durch Fürsorgelasten überbürdet"

Für viele Arbeitslose war die Situation so unerträglich, dass sie sich
das Leben nahmen. In München zum Beispiel stieg die Zahl der
Suizide zwischen 1927 und 1933 von 209 auf 311 Personen. Von

denen, die in Abschiedsbriefen ihre Tat begründeten, gaben zwi-
sehen 20 bis 40 Prozent ihre wirtschaftliche Situation als Ursache

an. Wie viele jedoch wirklich wegen ihrer finanziellen Nöte bezie-
hungsweise Arbeitslosigkeit aus dem Leben schieden, bleibt den-
noch nur zu erahnen, denn oftmals wurde aus Rücksicht auf das

Ansehen der Hinterbliebenen und Scham der Beweggmnd für die
Selbsttötung nicht eindeutig angegeben. 146
Weitere Folgen der anhaltenden Arbeitslosigkeit waren steigende
Scheidungsraten und eine sinkende Zahl von Eheschließungen.
Gerade die Altersgruppe der 18- bis 30-jährigen, also derer, die sich
in dem Lebensabschnitt befanden, in dem für gewöhnlich eine
Familie gegründet wurde, waren besonders von Arbeitslosigkeit
betroffen. 147
Zudem stieg die Zahl krimineller Delikte, allerdings sollte nicht der
Rückschluss gezogen werden, dass Ausgesteuerte unvermeidlich
mit dem Gesetz in Konflikt kamen. Diejenigen jedoch, die keinen
anderen Ausweg mehr sahen als sich die dringend benötigten
Lebensrnittel um jeden Preis zu besorgen, gingen "organisieren",
das heißt sie stahlen in Läden oder holten heimlich Kartoffeln von

den Ackern der Bauern. In einigen Großstädten war es seit Ende
1929 sogar zu Plündemngen und Raubüberfällen gekommen. 148
Um den Arbeitslosen ihre Situation zu erleichtern und sie aus Lan-

geweile und Nichtstun herauszuholen, wurden ihnen Freizeitaktivi-
täten verschiedenster Art angeboten. In Rosenheim bestand für
Frauen die Möglichkeit, Hauswirtschafts- und Nähkurse zu besu-
chen, bei denen auch Radio gehört werden konnte. Das Arbeitsamt
bot Handwerker-, Schreibmaschinen- und Stenographiekurse an,
mit deren Hilfe sich die Kursteilnehmer für ihren Beruf weiterbil-

den konnten. Arbeitslose Jugendliche wurden in Wasserburg in Sam-
melkursen an der Berufsschule unterrichtet. 149

Auch auf Reichsregierungsebene wurde das Problem der psychi-
sehen Belastung für Langzeitarbeitslose erkannt, allerdings erst
nach der Ära Brüning. Brüning war die Beendigung der Repara-
tions Verpflichtungen, die er durch seine schmerzhaften Sparmaß-

""Vgl. BRUNNER, Arbeitslosigkeit in München (wie Anmerkung 86) 154 f.
.47Vgl. GOLLA, Zielvorstellungen (wie Anmerkung 35) 77.
148 Vgl. BRUNNER, Arbeitslosigkeit in München (wie Anmerkung 86) 156-159.
149 Vgl. STABLER, Weltwirtschaftskrise und Provinz (wie Anmerkung 143) 187
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nahmen zu erreichen suchte, wichtiger als die große wirtschaftliche,
aber auch psychische Not, die dadurch über die Bevölkemng kam.150
Weihnachten 1932 rief Reichspräsident Hindenburg das Notwerk
der deutschen Jugend ins Leben, in dem Jugend "Gelegenheit zu
ernsthafter bemflicher Bildungsarbeit [... ] und sonstige[r] sinnvol-
le[r] geistige[r] und körperliche [r] Betätigung"151 gegeben werden
sollte. Zur Finanzierung des Projektes, das von den Gemeinden
organisiert und durchgeführt werden sollte, 152 hatte die Reichsre-
giemng der Reichsanstalt für AVAV neun Millionen RM zur Verfü-
gung gestellt. Doch diese Maßnahme endete schon am 31. März
1933153 und konnte daher keine längerfristige Wirkung entfalten.

Wasserburg a. Inn - Die Verwaltung der Krise

Die geschichtliche Entwicklung Wasserburgs

Die bedeutende Stellung, die Wasserburg während des Mittelalters
und der Frühen Neuzeit in der Region hatte, verschwand spätestens
unter Montgelas, der einen modernen, rational gegliederten Staat
schaffen wollte und deswegen alle städtischen Privilegien strich
und die Staatsverwaltung zentralisierte. '54
Zudem sank im 19. Jahrhundert die Bedeutung Wasserburgs als
Wirtschaftsstandort. Mit der Inbetriebnahme der Rosenheimer
Saline 1810 gingen der Salzhandel und -transport in und über
Wasserburg so stark zurück, dass 1825 das Salzamt der Stadt auf ge-
löst werden musste. '55 Die rechtliche Gleichstellung der Gemeinden

'°Vgl. GOLLA, Zielvorstellungen (wie Anmerkung 35) 79. Zum Ziel der Reparations-
aufhebung durch finanzielle Neuordnung/Sparmaßnahmen des Reiches: Ebd. 21 f.
Anders Knut BORCHARDT, der darlegt, dass Brünings Handlungsspielraum nur eine
rigorose Sparpolitik, die sich auf das Sozialsystem auswirkte, zuließ; in: Zwangslagen
und Handlungsspielräume (wie Anmerkung 16) 172.

'' Aufruf des Reichspräsidenten und der Reichsregierung und Eriass des Reichsarbeits-
ministers, 24. Dezember 1932, IVall 105, in: StadtA Wbg./Inn, II, Reg.Verz.Teu2-
IXC15 (=Notwerk der Deutschen Jugend 1933).

2Vgl. KLUGE, Weimarer Republik (wie Anmerkung 35) 459.
'Schreiben des Sonderjugendamtes Wasserburg-Stadt an Stadtpfairer, "Einladung zu
Abschlussveranstaltung", 27. März 1933, in: StadtA Wbg./Inn, II, Reg. Verz.Teil2-
DCC15 (=Notwerk der Deutschen Jugend 1933).

4Vgl. Tertulina BURKHARD, Landgerichte Wasserburg und Kling, 1965, 174 f.
5 Vgl. Martin GEIGER, Wasserburg a. Inn, ein geschichtlicher Abriß, in: Heimatverein
(Historischer Verein) e.V. für Wasserburg und Umgebung (Hg. ), Heimat am Inn l
(1980) 39.
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führte zur Öffnung der einst durch Privilegien abgeschatteten
Märkte. In dieser Konkurrenz konnte die Stadt, die nach modernen

Maßstäben eine ungünstige verkehrsgeographische Lage in einem
bevölkemngsarmen Gebiet und selbst keine Rohstoffproduktion
hatte, wie zum Beispiel Rosenheim, nicht bestehen und begann
langsam in die ökonomische Bedeutungslosigkeit zu versinken. Die
Innschifffahrt war zu Beginn des 19. Jahrhunderts noch ein florie-
rendes Gewerbe, doch mit dem Ausbau des Eisenbahnnetzes ging
auch ihre Zeit dem Ende entgegen, weil der Inn nach Einschätzung
des bayerischen Verkehrsministeriums für Großschifffahrt "sehr
wenig [... ] geeignet"156 war.
Die ungünstige Lage verhinderte auch den Anschluss Wasserburgs
an das Schienennetz bis 1876. Eine Streckenführung der Hauptlinie
München - Salzburg über Wasserburg, wie sie der Stadtschreiber
Heiserer anstrebte, kam trotz Petitionen der Wasserburger Bürger an
den König157 nicht zustande, stattdessen wurde die Strecke über

Rosenheim ausgebaut. 158 Somit war Wasserburg nicht an die wich-
tigste Eisenbahnlinie der Region angebunden. Spätere Trassenfüh-
mngen, die auch Wasserburg an das Schienennetz anschlössen,
waren Nebenstrecken, so die 1876 gebaute Route Rosenheim -
Wasserburg - Mühldorf - Landshut, als auch die 1905 fertig gestell-
te Strecke Wasserburg - Ebersberg - München.159 Erst 1902 wurde
die Altstadt mit einem zentralen Bahnhof erschlossen. Bis dahin

mussten Zugreisende im circa eine Gehstunde entfernten Reitmeh-
ring aussteigen, um dann zu Fuß oder per Kutsche in die Stadt zu
gelangen. 160

"'Josef KIRMAYER, Chronik der Stadt Wasserburg in 26 Bänden, unveröffentlichtes
handschriftliches Manuskript, bis 1958, 29 .September 1917, in: StadtAWbg. /Inn.

'"Petition an den König vom 29. Mai 1863, in: Städte Wbg./Inn, 1113 (=Planung von
Eisenbahnlinien).

158 Vgl. GEIGER, Wasserburg (wie Anmerkung 155)4l.
"'Vgl. Ebd., 42.
160 Vgl. Ebd., 42.
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Der Bezirk und die Stadt Wasserburg in den 1920er Jahren

Der Bezirk1 61 
Wasserburg hatte 1925 eine Fläche von 65. 438 ha und

39.677 Anwohner. '62 Neben Wasserburg gab es als größere Ortschaft
nur noch die Gemeinde Haag. Der größte Teil der Siedlungen des
Bezirks waren Weiler, Kleindörfer und Einöden. Viele Siedlungen
waren so klein, dass sie sich weder finanziell noch personell eine
eigene Gemeindeverwaltung leisten konnten. So bestand die
Gemeinde Maithenbeth im Bezirk Wasserburg aus 59 Ansiedlun-
gen. 163 Die Bevölkerungsdichte im Bezirk lag bei 60,6 Einwoh-
nern pro km2, womit sie leicht höher war, als der Durchschnitt im
Kreis1 64 Oberbayern mit 56,4 Einwohnern pro km2, aber deutlich

unter dem gesamtbayerischen Durchschnitt von 97, 1 Einwohnern
pro km2. '65

Der Bezirk war stark agrarisch geprägt. 1925 waren 58,8 Prozent
der Erwerbstätigen hauptberuflich in der Land- und Forstwirtschaft
tätig. In Industrie und Handwerk arbeiteten 13,3 Prozent. Die
Bereiche Handel und Verkehr sowie Verwaltung, Heer und freie
Bemfe waren ungefähr gleich stark ausgeprägt: hier arbeiteten 5,1
beziehungsweise 4,8 Prozent der Erwerbstätigen. 166
Das Gebiet der Stadt Wasserburg umfasste mnd 574 ha.167 Bei der
Volks-, Berufs- und Betriebszählung 1925 wurden in der Stadt
Wasserburg 4.385 Personen gezählt, davon waren 53,9 Prozent
Frauen, 46, 1 Prozent Männer. 168

Die Stadt war das Verwaltungs- und Handelszentmm des Bezirkes
Wasserburg. Hier hatten ein Amtsgericht und ein Notariat ihren
Sitz. Das hiesige Arbeitsamt war eine Zweigstelle des Arbeitsamtes

"Diese Bezeichnung entspricht der heutigen Bezeichnung Landkreis - der Landkreis
Wasserburg wurde 1972 aufgelöst.

12 Beiträge zur Statistik Bayerns 110, AI u. II, zitiert nach: STÄBLER, Weltwirtschafts-
krise und Provinz (wie Anmerkung 143) 7.

"Vgl. STABLER, Weltwirtschaftskrise und Provinz (wie Anmerkung 143) 8.
'"Diese Bezeichnung entspricht dem heutigen Regierungsbezirk.
"Beiträge zur Statistik Bayerns 110, A I und II, zitiert nach: STÄBLER, Weltwirt-

schaftskrise und Provinz (wie Anmerkung 143) 9.
"Vgl. STABLER, Weltwirtschaftskrise und Provinz (wie Anmerkung 143) 22
'Fragebogen für Gemeinden, 9. Februar 1933, in: Städte Wbg. /Inn, II, Reg. Verz.Teu2-
IXD12 (=Gereke-Programm 1933)

"Aktenvermerk, "Volks- Berufs- und Betriebszählung 1925", 24. Juni 1925, in: StadtA
Wbg./Inn, II, Reg.Verz.Teü2-IA10 (=Volks-, Bemfs- und Betriebszählungen 1925-
1950).
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Rosenheim.169 Industrie gab es nur in geringem Umfang: eine Ze-
mentwarenfabrik, ein Tonwerk, eine Limonadenfabrik mit Schnaps-
brennerei.170 Zusätzlich gab es mehrere Brauereien, die den regiona-
len Bierbedarf abdeckten. Die Bindung Wasserburgs an die Land-
Wirtschaft war an den drei Molkereibetrieben der Stadtumgebung
ersichtlich.171 Im Gegensatz zur Bevölkerung auf dem Land arbeite-
ten die meisten Einwohner der Stadt in Handel und Handwerk, die
ebenfalls für den Warenbedarf der Region produzierten. 1933 waren
in Wasserburg insgesamt 207 gewerbliche sowie 35 landwirtschaft-
liche Betriebe angemeldet. 172

Die Gemeinden in der Weimarer Republik -
rechtliche Stellung und Aufgaben

Bevor die Folgen der Weltwirtschaftskrise für die Stadt Wasserburg
am Inn anhand der Quellenüberliefemngen im Stadtarchiv unter-
sucht werden, soll ein kurzer Blick auf die Stellung der Gemeinden
im Reich und in Bayern und die Funktionsweise von Städten als
"Körperschaften des öffentlichen Rechts mit dem Recht der
Selbstverwaltung nach Maßgabe der Gesetze"173 gegeben werden,
um die vorhandenen Quellen besser bewerten und einordnen zu
können.

Mit dem Beginn der Ära, die als Weimarer Republik in die
Geschichte einging, sollten in ganz Deutschland die politischen,
wirtschaftlichen und finanziellen Entscheidungen auf allen Ver-
waltungsebenen - im Reich, in den Ländern und in den Gemeinden
- durch ein gewähltes parlamentarisches System getroffen wer-
den.'74 Zur wichtigsten Neuemng gegenüber der Kaiserzeit zählt in
Bezug auf die Gemeinden die Verankemng der Selbstverwaltung in
der Weimarer Verfassung. 175 Sie wurde definiert als "die Wahrneh-
mung öffentlicher Funktionen durch öffentlich-rechtliche Körper-

"i9Vgl. STÄBLER, Weltwirtschaftskrise und Provinz (wie Anmerkung 143). 8.
170 Vgl. Programm, Führer und Heimatbuch für die Besucher der Landwirtschaftlichen

Bezirksschau, Gewerbe- und Heimatschau Wasserburg a. Inn, 12. mit 20. September
1925, 1925.

171 Vgl. Ebd.
."Fragebogen für Gemeinden, 9. Febmar 1933, in: StadtAWbg./Inn, II, Reg.Verz.Teil2-

IXD12 (=Gereke-Programm 1933)
'"Art l Bay. 00 vom 17. Oktober 1927.
I74Vgl. POHL, Kommunale Wirtschafts- und Finanzpolitik (wie Anmerkung 114) 30.
."Art. 127 WRV.
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schaften an Stelle des Staates; Selbstverwaltung ist dezentralisierte
und übertragene Staatsgewalt in Verbindung mit vom Staate unab-
hängigen Funktionen des besonderen oder örtlichen Wirkungsbe-
reichs. Die wichtigsten der im Staate bestehenden Selbstverwal-
tungskörper sind die Gemeinden".176 Beschränkt wurde die kommu-
nale Selbstverwaltung allerdings durch den Notverordnungspara-
graph. 177 Durch ihn griffen die Reichsregiemngen von 1930 bis
1933 mehrmals tief greifend und dauerhaft in die kommunale
Selbstverwaltung ein.178
Auch in der Verfassung des Landes Bayern wurde 1919 die kommu-
nale Selbstverwaltung festgeschrieben. Sie erlaubte den Gemeinden
ihren finanziellen Bedarf durch öffentliche Abgaben zu decken und
schützte das kommunale Vermögen vor dem Zugriff des Staates. '79
Die Verfassung unterschied zwischen den eigenen und übertragenen
Angelegenheiten der Gemeinden. Erstere konnten von den Kom-
munen selbständig erledigt werden. Hier kam dem Land nur eine
Uberwachungsfunktion zu, die durch die Staatsaufsicht ausgeübt
wurde. Bei den übertragenen Aufgaben handelten die Gemeinden
im Auftrag des bayerischen Staates, wobei sie mit genauen
Anweisungen ausgestattet waren.180
Die Organisation der Verwaltung und die Art der Geschäftsfühmng
waren in der Gemeindeordnung von 1927 geregelt. 181 Nach Artikel
17 der Gemeindeordnung leitete der erste Bürgermeister die
Geschäfte der Gemeinde und verteilte die Aufgaben. In Wasserburg
wurde das Amt des ersten Bürgermeisters während des Betrach-
tungszeitraums durch einen berufsmäßigen Bürgermeister, Alfons
Winter, bekleidet.182 Als höchstem Gemeindebeamten oblag dem
Bürgermeister die Pflicht, sein Amt entsprechend den Gesetzen,
Verordnungen und Dienstvorschriften auszuüben. Bei Verletzung
seiner Amtspflicht konnte er dafür haftbar gemacht werden.183

"'POHL, Kommunale Wirtschafts- und Finanzpolitik (wie Anmerkung 114) 30.
177 Art. 48 WRV.
178Vgl. POHL, Kommunale Wirtschafts- und FinanzpolitLk (wie Anmerkung 114) 207.
"'Verfassungsurkunde des Freistaats Bayern vom 14. August 1919, BVB1., 531.
""Vgl. Ebd., 45.
". Karl HELMREICH und Kurt ROCK (Hg.), Handausgabe der Bayerischen

Gemeindeordnung mit Erläutemngen, 6. Aufl., 1927, 6.
'"Amtszeit: l. Febmar 1920 - 31. Januar 1935, vgl. GEIGER, Wasserburg (wie
Anmerkung 155) 61.

."Art. 79 und 82 Bay. GO vom 17. Oktober 1927.
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Für eine Stadt von der Größe Wasserburgs sah die Gemeindeord-
nung zwischen fünf und 20 Gemeinderäte vor. 184 Der Stadtrat
Wasserburgs bestand in der Zeit zwischen 1928 bis 1933 aus zwölf
Stadträten.185 Sie wurden in freier, gleicher, geheimer und unmittel-
barer Wahl gewählt. Die wichtigste Aufgabe des von den Bürgern
der Stadt gewählten Gemeinderates war die Führung des
Gemeindehaushalts. Er hatte für die Erhaltung des Vermögens und
für Erfüllung der Verbindlichkeiten der Gemeinde zu sorgen. 186 Um
Beschlüsse zu fassen, musste die Mehrheit des Stadtrates zustim-
men.

Zur Vorberatung konnte der Gemeinderat Ausschüsse bilden, die
entsprechend der Geschäftsordnung besetzt wurden. In Gemeinden
wie Wasserburg a. Inn, mit mehr als 3.000 Einwohnern, mussten
alle Angelegenheiten, die der staatsauf sichtlichen Genehmigung
bedurften, wie die Erstellung des Haushalts und der Rechnungsab-
schluss, von vorberatenden Ausschüssen behandelt werden.'87

Durch die Staatsaufsicht zu genehmigen waren Kreditgewähmn-
gen für Gemeinden und die Belastung von Gmndstücken mit einer
Hypothek, Gmnd- oder Rentenschuld,188 wie es bei Kreditaufnah-
men zur Gewährleistung der Sicherheit des Darlehengebers üblich
ist. Die Genehmigung von Krediten durch die Staatsauf-sichtsbe-
hörde war bei einer Stadt von der Größe Wasserburgs ab 50.000 RM
notwendig.189
Die Gemeindeordnung schrieb auch die gesetzlichen Pflichtauf-
gaben, die von den Kommunen erfüllt werden mussten, fest. Zu die-
sen gehörten zum Beispiel die Unterhaltung von Ortsstraßen oder
die Versorgung mit Trinkwasser und die Entsorgung des Abwas-
sers.190 Daneben waren die Kommunen auch dazu verpflichtet,
ihnen vom Staat durch Gesetz oder Verordnung übertragene Auf-

4 Art. 13 Bay. GO vom 17. Oktober 1927.

'Aktenvermerk, "Stadtratswahl 1924", 27. November 1924 in: StadtA Wbg./Inn, II,
Reg. Verz.Teil2-IXAl (=Gemeindewahl 1925/29); Aktenvermerk, "Ergebnis Gemein-
dewahl 1929", 9. Dezember 1929, in: StadtA Wbg. /Inn, II, Reg. Verz.Teil2-IXA3
(=Gemeindewahl 1930/1934).

'Vgl. Hermann STENGER, Die Gemeindevertretung, Rechte und Pflichten der Bürger-
meister sowie der Gemeinde- und Stadtratsmitglieder, Ein Leitfaden für die Mitglieder
der Gemeinderäte, 4. neu bearbeitete Aufl., 1928, 33.

"Art. 22 Bay. GO vom 17. Oktober 1927.
'Art. 61 Bay. GO vom 17. Oktober 1927.

.'Art. 42 Bay. GO vom 17. Oktober 1927.
10 Art. 28 Bay. GO vom 17. Oktober 1927.
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gaben zu erledigen. 191 Dazu gehörte unter anderem die öffentliche
Fürsorge.192
Mit dem Recht der kommunalen Selbstverwaltung war auch die
eigenverantwortliche Finanzwirtschaft der Gemeinden verbunden,
die nach den Regeln der Kameralistik zu führen war. Dazu gehörte
die Aufstellung eines Haushaltsplanes,193 in dem die ermittelten vor-
aussichtlichen Einnahmen und Ausgaben aufgelistet wurden und
der die Gmndlage der Haushaltsfühmng bildete.194 Ziel jeden
Haushaltes musste es sein, dass die Einnahmen die Ausgaben dek-
ken, das heißt, dass die Kommune keine außerplanmäßigen Schul-
den machte. In Städten, denen dies nicht gelang, die über Jahre hin-
weg ungedeckte Mehrausgaben in ihren Haushalten hatten und
diese nicht durch Sparmaßnahmen beseitigen konnten, übernahm
die Staatsaufsicht die Verwaltung, das heißt die gemeindliche
Selbstverwaltung wurde durch die Kreisregierung1 95 entscheidend

eingeengt. Dies geschah zum Beispiel 1932 in Rosenheim.196
Sollten die sonstigen Einnahmen für den Bedarf der Gemeinde
nicht ausreichen, musste der Mehrbedarf durch Umlagen, örtliche
Verbrauchssteuern und örtliche Abgaben gedeckt werden.197 Nach
seiner Aufstellung musste der (Haushalts-)Voranschlag an die
Staatsaufsichtsbehörde zur Prüfung weitergeleitet werden. 198 Diese
Behörde war dem Staatsministerium des Innern unterstellt und

überwachte die Finanzwirtschaft der kreisunmittelbaren Gemein-

den.'99 Den einzelnen Abteilungen der städtischen Verwaltung
wurde zur Erfüllung ihrer Aufgaben ein Budget zugewiesen.

] Art. 50 Bay. GO vom 17. Oktober 1927.
"Verordnung über die Fürsorgepflicht vom 13. Februar 1924, RGB1. I, 100;
Reichsgrundsätze über Voraussetzung, Art und Maß der öffentlichen Fürsorge vom 4.
Dezember 1924, RGB1" I, 765.

'Art. 46 Bay. GO vom 17. Oktober 1927.
4Vgl. STENGER, Die Gemeindevertretung (wie Anmerkung 186) 34.
'Diese Bezeichnung entspricht der heutigen Bezirksregierung.
"Vgl. STABLER, Weltwirtschaftskrise und Provinz (wie Anmerkung 143) 166-169.
7 Art. 43 Bay. 00 vom 17. Oktober 1927.
"Ebd.

"Art. 59 Bay. GO vom 17. Oktober 1927
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Die Finanzsituation Wasserburgs

Reichsweit hatte sich in den Städten und Gemeinden über die Zeit

des Krieges hinweg ein Investitionsstau gebildet,200 der seit dem
Ende des Krieges abgebaut wurde. Da viele Gemeinden die Inves-
titionen nicht aus eigenen Mitteln aufbringen konnten, wurde die
Finanziemngslücke über kurzfristige Kredite geschlossen.
Doch einige deutsche Städte finanzierten auf diese Weise nicht nur
soziale oder infrastrukturell wichtige und notwendige Projekte wie
den Wohnungsbau, sondern auch Prestigeprojekte. Düsseldorf rich-
tete zum Beispiel eine "Ausstellung für Gesundheitspflege, soziale
Fürsorge und Leibesübungen" aus, nach deren Beendigung die
Stadt ein Planetarium und ein Reichswirtschaftsmuseum "als dauer-

hafte Erinnemng" behielt. 201 Frankfurt investierte in Messehallen,
die jedoch nicht von Ausstellern gebucht wurden. Zusätzlich scheu-
ten einige Städte keine Kosten, um Unternehmen dazu zu bewegen,
ihren Firmensitz zur Steigerung der Gewerbesteuereinnahmen in
ihre Stadt zu verlagern. 202 Aufgrund solcher Negativbeispiele galt
die kommunale Ausgabenpolitik als "allgemein unsparsam"203 und
war der Reichsregierung und den Länderregierungen sowie der
Reichsbank ein Dom im Auge.
Wie sah die viel gescholtene kommunale Ausgabenpolitik der
1920er Jahre in Wasserburg aus? Am 16. Oktober 1929 gab Bürger-
meister Winter in einer außerordentlichen Stadtratssitzung dem
Stadtrat Johann Näbauer, Mitglied der Fraktion aus Reichspartei
des Deutschen Mittelstandes (Wirtschaftspartei) und Gruppe der
Gmndbesitzer, Auskunft über die Investitionstätigkeit der Stadt und
verteidigte sich gegen die gegen ihn erhobenen Vorwürfe. 204 Worin
die Anschuldigungen bestanden, ist aus den Ratsprotokollen nicht
abzuleiten.

"Vgl. BLAICH, Schwarzer Freitag (wie Anmerkung 10) 79.
" Harald JAMES, Deutschland in der Weltwirtschaftskrise 1924-1936, 1988, 98 f.
°Vgl. Ebd., 97-101.
"Everhard HOLTMANN. Die Krise des Föderalismus und der kommunalen Selbstver-

waltung, in: DERS. (Hg.), Die Weimarer Republik, Das Ende einer Demokratie, 1929-
1933, Bd. 3, 1995, 171-218, hier 193.

14 Außerordentliche Stadtratssitzung, 16. Oktober 1929, in: StadtAWbg. /Inn, II, Ratspro-
tokoll 1929.
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Aus einer Aufstellung der Vermögens- und Schuldenwerte, 205 die im
Zusammenhang mit der Verteidigung des Bürgermeisters während
der Stadtratssitzung dem Ratsprotokoll beigefügt war, wird ersicht-
lich, dass sich die Stadt in der Nachkriegszeit, um eine Verbes-
semng der Infrastmktur, eine Minderung des Wohnraummangels
und um die Verbessemng der räumlichen Situation der Schulen
bemühte.

Der Stadtrat Wasserburgs beschloss den Bau von fünf Doppelhäu-
sem, zwei Reihenhäusern und eines weiteren Wohnhauses sowie
den Erwerb von sechs Wohnhäusern von Wasserburger Bürgern, die
durch die Stadt weitervermietet wurden. Auch in die ehemalige
Kaserne wurden Wohnungen eingebaut. Zusätzlich kaufte der
Stadtrat sechs Grundstücke, die allerdings im Gegensatz zu den
Wohnungen kein rentierendes Vermögen bildeten, das heißt der
Stadt erwuchsen daraus (noch) keine Einnahmen. Der Ankauf dien-
te der Einnahmensteigemng für die Stadtkasse durch die Mieten,
welche nach der Tilgung der zum Kauf notwendigen Kredite direkt
der Stadt zugutekamen.
1921 wurde das Elektrizitätswerk von der Elektrizitätsgesellschaft
Helios aus Unzufriedenheit über die Betriebsfühmng durch den
Konzessionär2 06 

- genauere Gründe wurden nicht angegeben - für

500.000 PM gekauft, noch bevor die Hyperinflation ihr schlimm-
stes Ausmaß erreichte. Da die Kaufkraft beziehungsweise der
Geldwert - des Betrages, der im Kaufvertrag festgeschrieben war -
bis 1923 stark einbüßte, kann man sagen, dass die Stadt bei dieser
Investition von der Hyperinflation profitiert hatte.207 Im Jahr 1929
wurde der Wert des Elektrizitätswerkes mit mindestens 300.000
RM bewertet. Zusätzlich investierte die Stadt zwischen 1923 und
1929 weitere 174.554 RM in das Elektrizitätswerk, unter anderem
für einen Dieselmotor im Wert von 77.323 GM und einen Umfor-
mer mit Akkumulatoren-Batterie für 46. 968 GM.
Weitere Investitionen während der 1920er Jahre in die Infrastmktur

waren der Ausbau der Kanalisation im Neubaugebiet Burgerfeld
und der Umbau des Bmcktors, welches den neuralgischen Punkt im

205 Aufstellung über die Vermögenswerte und Schulden der Stadt Wasserburg, erstellt von
der Stadtkammerei nach dem Stand vom 15. 10.29, Beilage zum Protokoll der außer-
ordentlichen Stadtratssitzung, 16. Oktober 1929, in: StadtA Wbg./Inn, II, Ratspro-
tokoll 1929.

206 Vgl. Ludwig SCHEIDACHER, Mehr als 100 Jahre öffentliche Stromversorgung^ in:
Heimatverein (Historischer Verein) e.V. Wasserburg am Inn und Umgebung (Hg. ),
Heimat am Inn 22/23 (2004) 149 f.

207Vgl. Ebd., 188.
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Straßennetz der Stadt bildete, weil es den Brückenkopf für die ein-
zige Innüberquerung im Umkreis von mehreren Kilometern bildete
und die Tordurchfahrt sehr eng und die Bogenwölbung sehr niedrig
waren, so dass immer wieder Fahrzeuge stecken blieben. Infra-
strukturelle Verbessemngen im weiteren Sinne bildeten der Ankauf
einer Motorspritze für die Feuerwehr und der Neubau einer
Badeanstalt. Im städtischen Krankenhaus wurden eine Toilettenan-

läge und eine Röntgenstation eingebaut.
Nicht zuletzt wurde in Wasserburg in das Schulwesen investiert.
Die Schulen wurden nicht nur von einheimischen, sondern auch von
Kindern des Umlandes besucht. Das Fabrikgebäude der in Konkurs
gegangenen Firma Hummelsheim2 08 wurde in eine Landwirtschafts-

schule umgebaut, ein Grundstück für ein Schülerwohnheim erwor-
ben, die Turnhalle der Luitpold-Realschule umgebaut. Ein Darlehen
für ein Mädchenschulhaus war 1929, zum Zeitpunkt der Vermö-
gensaufstellung, schon abbezahlt.
Die "alten Schulden", wie sie in der oben erwähnten Aufstellung
der Vermögens- und Schuldenwerte genannt wurden, betrugen ins-
gesamt 1.042.358 PM und waren abbezahlt, jedoch wurde die 1902
aufgenommene Stadtanleihe nach der Inflation aufgewertet, so dass
hier noch 64.323,58 RM getilgt werden mussten. Die "neuen
Schulden", deren Tilgung über eine lange Laufzeit erfolgen sollte,
bestanden aus fünf Wohnungsbaudarlehen, die vom Land Bayern
und vom Kreis Oberbayem gewährt wurden. Bei der Stadtsparkasse
Wasserburg, der Bezirkssparkasse Haag, beim Kreis und bei der
Bayerischen Gemeindebank hatte die Stadt Kredite für die Kosten
der Kanalisation, des Schülerheimbaus und für die Landwirtschafts-

schule aufgenommen. Auch zwei Privatpersonen, von denen die
Stadt ein Grundstück beziehungsweise ein Gebäude erworben hatte,
waren Gläubiger der Stadt. Insgesamt betmgen die langfristigen
Schulden 553.905 RM. Dazu kamen noch 164.000 RM so genann-
ter "schwebender" Schulden. Der Großteil dieser Verbindlichkeiten
waren Kontokorrent-, das heißt Uberziehungs-, beziehungsweise
Betriebskredite für die Stadthauptkasse und das Elektrizitätswerk.
Ein kleiner Teil war jedoch auch für den Kauf von Grundstücken
genutzt worden. Abzüglich aller Außenstände hatte die Stadt
Wasserburg 698.005 RM Schulden aufgenommen.

""Der Stadtrat nimmt davon Kenntnis, dass der Konkurs Hans Hummelsheim beendet

ist [...]" in: Ordentliche Stadtratssitzung, 27. Februar 1930, in: StadtA Wbg./Inn, II,
Ratsprotokoll 1930.
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Den Schulden stand ein Vermögen - bestehend aus Kapitalien,
Grundstücken, Rechten, Fordemngen gegenüber Dritten und dem
Kassenbestand - von insgesamt 2,3 Millionen RM gegenüber. Der
jährliche Haushaltsetat lag bei etwa 500.000 RM. Damit galt die
Stadt zwar nicht als überschuldet, 209 doch wurde sie von den Zins-

und Tilgungszahlungen nur deshalb nicht finanziell erdrückt, weil
ein Großteil der Kredite noch nicht abbezahlt werden musste. Im

Haushaltsjahr 1930/31 wurden gerade einmal 14.694 RM getilgt,
1933/34 lag der Schuldendienst bei 21.755 RM.210 Zwischenzeitlich
mussten neue Schulden aufgenonunen werden, um alte Kredite
ablösen zu können oder kurzfristige Finanziemngen durch langfri-
stige zu ersetzen. 211 Dies betraf vor allem die Finanzierung der
Elektrizitätswerkinvestitionen, des Brucktorumbaus und des Schü-
lerheimbaus, die oben schon erwähnt wurden, 212 so dass die Stadt

zum Ende des Betrachtungszeitraumes 1933/34 insgesamt mit
Krediten in Höhe von 619.094 RM belastet war.

Die Investitionspolitik der Stadt Wasserburg kann als typisch für die
reichsweite kommunale Investitionspolitik angesehen werden.
Projekte, die wegen des Krieges lange zurückstehen mussten, wur-
den nun realisiert. Prestigeprojekte, wie sie einige Großstädte plan-
ten und umsetzten und deren Kritik pauschal auf alle Kommunen
übertragen wurde, waren nicht damnter. Einzig der Bau des Wuhr-
bades könnte als nicht gmndlegend notwendig oder bei der ange-
spannten Haushaltslage gar als überflüssig bezeichnet werden.

Die Spiegelung der Weltwirtschaftskrise
in der städtischen Haushaltsplanung

Schon zu Beginn der Weltwirtschaftskrise in Deutschland, war der
Wasserburger Haushalt den Belastungen, die durch die finanzielle
Unterstützung der Ausgesteuerten entstand, eigentlich nicht ge-
wachsen. Der Haushaltsplan von 1928/29 wies ungedeckte Mehr-

"'Ordentliche Stadtratssitzung, 27. Februar 1930, in: StadtAWbg. /Inn, II, Ratsprotokoll
1930.

'"Nachweis über den Schuldenstand der Stadt Wasserburg a. Inn, 1930/31 und 1933/34
in: StadtA Wbg. /Inn, II, Haushaltspläne der Stadt Wasserburg a. Inn 1930/1931 und
1933/1934.

'"Ordentliche Stadtratssitzung, 14. März 1929, in: StadtA. Wbg/Inn, II, Ratsprotokoll
1929.

'"Ordentliche Stadtratssitzung, 27. März 1930, in: StadtA Wbg./Inn, II, Ratsprotokoll
1930.
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ausgaben von 36.897 RM aus,213 wobei drei Viertel dieser Summe
auf Ausgaben der Ortsfürsorgekasse entfielen. Doch auch die
Schuldenaufnahme der letzten Jahre wurde als Ursache für die nun

eingetretene Haushaltssituation angeführt. Eine Lösung konnte der
Finanzausschuss nicht anbieten, um den Haushalt so zu gestalten,
dass die Mehrausgaben gedeckt werden konnten. Stattdessen emp-
fahl er, den Etat trotz ungedeckter Mehrausgaben zu verabschieden
und im Laufe des Jahres durch erhöhte Sparsamkeit doch noch
einen Haushaltsausgleich zu erreichen. 214
Im Folgejahr 1929/30 war der ungedeckte Mehraufwand, der vom
Finanzausschuss festgestellt wurde, auf 90.825 RM angewachsen.
Auch in diesem Jahr wusste der Finanzausschuss keinen weiteren
Rat als zu sparen.2'5 Dem Stadtrat schien die finanzielle Situation
der Stadtkasse jedoch noch keine größeren Sorgen zu bereiten. Er
lehnte die Anträge des Bürgermeisters zur Erhöhung der Biersteuer
und zur Einfühmng einer Verwaltungskostenabgabe, die allgemein
nur Kopf- oder Bürgersteuer genannt wurde, ab und beschloss den
Haushalt, gegen die Stimme des Bürgermeisters.2'6 Erst im Juli 1930
stimmte er einer Erhöhung der Biersteuer zu.2I7Weitere Anträge zur
Erhöhung der Gebühren für Wasser, Kanalisation und Hauskeh-
richtabfuhr wurden jedoch abgelehnt. 218
Der Haushaltsplan für 1930/31 wies erneut Mehrausgaben von
53.338 RM aus. Diese sollten nach einem Vorschlag des Finanz-
ausschusses durch die Verschiebung von Renovierungsarbeiten, die
Nachfordemng von Verwaltungskostenbeiträgen an die Sparkasse
Wasserburg, den Bezug eines Zuschusses zum Stadthaushalt durch
die Sparkasse sowie Gebührenerhöhungen für Wasser, Kanalisation
und die Hauskehrichtabfuhr aufgebracht werden. Außerdem schlug
der Haushaltsausschuss die Einfühmng der Verwaltungskostenab-
gäbe und die "Einzehmng" des Schlachthausfonds vor. Das heißt,
für die Erneuerung des Schlachthauses gespartes Geld sollte zur
Haushaltsdeckung verwendet werden. Außerdem wurde vorge-

'Abschrift des Beschlusses des Pinanzausschuss, "Haushaltsplan 1928/29", 10. Juli
1928, in: StadtAWbg. /Inn, II, Ratsprotokoll 1928.

4vgl. Ebd.
5vgl. Beschluss des Finanzausschusses, "Haushalt 1929/39", l. Juli 1929, in: StadtA
Wtg. /Inn, II, Beschlussbuch des Finanzausschusses der Stadt Wasserburg 1927-1932.

6 vgl. Ordentliche Stadtratssitzung, 29. Juli 1929, in: StadtAWbg./Inn, II, Ratsprotokoll
1929.

7 vgl. Ordentliche Stadtratssitzung, 3. Juli 1930, in: Ebd.
vgl. Ordentliche Stadtratssitzung, 27. März 1930, in: StadtAWbg. /Inn, II, Ratsproto-
koll1930.
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schlagen, verschiedene Nebenkassen (Wasserleitungskasse, Fried-
hofskasse, Kanalisationskasse, Fleischbeschau- und Schlachthaus-

kasse, Schuldentilgungskasse) mit der Stadthauptkasse zusammen-
zulegen, was einen "erheblichen Einnahmezufluss" bewirken
würde, weil die Gelder nach der Zusammenlegung nicht mehr
zweckgebunden wären. "Für das nächste Etatjahr [wäre] jedoch
diese günstige Auswirkung nicht mehr vorhanden und es [würde]
die Abgleichung der kommenden Haushaltsjahre eine erheblich
schwierigere sein".2'9
Über die Gestaltung des Haushaltsplanes wurde mehrere Wochen
beraten. Stadtrat Trifellner, Fraktionsvorsitzender der BVP, wollte
die Mehrausgaben lieber durch Einsparungen innerhalb der
Verwaltung, die durch bessere Organisation zu erreichen sein soll-
ten und durch eine völlige Streichung der Ausgaben für die kultu-
rellen Einrichtungen der Stadt erreichen.220
Trifellner bat um Vertagung der Beratungen, um ein Kostensen-
kungskonzept ausarbeiten zu können, das er eine Woche später vor-
stellte. Dessen wichtigste Punkte waren die Einführung der Kopf-
Steuer und der Feuerschutzabgabe, eine 10-prozentige Erhöhung
der Mieten, die Entlassung aller weiblichen Hilfskräfte in der
Stadtratskanzlei und die Schließung des Wohnungsamtes sowie di-
verse Einsparungen bei unterschiedlichen Haushaltsposten. 221
Von diesen Vorschlägen wurden die Einführung der Kopfsteuer-
und der Feuerschutzabgabe vom Finanzausschuss übernommen,
außerdem die Mieterhöhungen, der Abbau der Schreibkräfte und die
Abschaffung des Wohnungsamtes sowie die Einspamngsvorschläge
für die verschiedenen Ausgabenposten, zum Beispiel beim
Straßenbau, der allgemeinen Verwaltung und der Straßenbeleuch-
tung. An der Auflösung des Schlachthausfonds hielt er jedoch
fest.222
Am 31. Juli wurde im Stadtrat erneut über den Haushalt 1930/31

beraten und abgestimmt. Die Einfühmng der Kopfsteuer und der
Feuerschutzabgabe wurden angenommen. Erstere wurde mit neun
zu vier Stimmen angenommen, letztere einstimmig. 223

2"Beschluss des Finanzausschusses, "Haushaltsplan 1930/31", 8. Juli 1930, in: StadtA
Wbg. /Inn, II, Beschlussbuch des Finanzausschusses der Stadt Wasserburg 1927-1932.

220 vgl. Außerordentliche Stadtratssitzung, 10. Juli 1930, in: StadtAWbg./Inn, II, Ratspro-
tokoll 1930.

221 vgl. Ordentliche Stadtratssitzung, 18. Juli 1930, in: Ebd.
222 vgl. Beschluss des Finanzausschusses, "Haushaltsplan 1930/31", 18./19. Juli 1930, in:

StadtA Wbg./Inn, II, Beschlussbuch des Finanzausschusses der Stadt Wasserburg
1927-1932.

223 vgl. Ordentliche Stadtratssitzung, 31. Juli 1930, in: StadtAWbg./Inn, H, Ratsprotokoll, 1930.
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Am Einstellungswandel der Stadträte gegenüber diesen Abgaben,
der binnen eines halben Jahres stattfand, lässt sich die angespannte
wirtschaftliche Situation der Stadt erkennen, die nicht mehr igno-
riert werden konnte. Der überarbeitete Haushaltsvorschlag des
Finanzausschusses wurde am 31. Juli 1931 endgültig verabschie-
det. 224
Ende 1930 beschloss der Stadtrat von den Möglichkeiten, die die
Notverordnung vom 26. Juli 1930 eröffnete, Gebrauch zu machen.
Begründet mit Einnahmeausfällen und der Notwendigkeit zur
Deckung des Mehraufwandes im laufenden Haushaltsjahr wurde
mit Beginn des Jahres 1931 der Biersteuersatz erhöht, eine
Getränkesteuer2 25 und eine Filialsteuer2 26 eingeführt. Auch die Not-

Verordnung vom l. Dezember 1930 wurde in Wasserburg umge-
setzt. Allen Beamten und Angestellten des öffentlichen Dienstes
wurden die Bezüge vom l. Februar 1931 an um 6 Prozent gekürzt.
Das Gleiche galt für die Versorgungsbezüge.227
Der Haushaltsplan für 1931/32 schien zu zeigen, dass es der Stadt
möglich war, mit den ihr zur Verfügung stehenden Mitteln die not-
wendigsten Aufgaben zu erfüllen. Der Finanzausschuss veranlagte
für den Haushalt einen Mehraufwand von "nur" 11.495 RM, der

durch diverse Einsparungen - die wichtigste davon der Verzicht auf
die Straßenemeuerung vor der Knabenschule - ausgeglichen wer-
den konnte. 228

Ob aufgmnd der scheinbaren finanziellen Entspannung oder aus
kommunalpolitischen Gründen, der Stadtrat weigerte sich, trotz
einer vermutlich durch das Bezirksamt Wasserburg ausgesproche-
nen Empfehlung, die in der Notverordnung vom 26. Juli 1930
erlaubte Biersteuererhöhung erneut durchzusetzen,229 obwohl die
Stadt aufgmnd ihrer Steuersituation das Recht dazu gehabt hätte.
Die Notverordnung gab den Städten die Möglichkeit zur Biersteu-
ererhöhung, deren gemeindliche Realsteuem über dem Landes-

4 vgl. Ordentliche Stadtratssitzung, 3 l. Juli 1930, in: StadtAWbg. /Inn, II, Ratsprotokoll,
1930.

5 vgl. Ordentliche Stadtratssitzungen, 29. November und 4. Dezember 1930, in: StadtA
Wbg./Inn, II, Ratsprotokoll 1930.

"vgl. Ordentliche Stadtratssitzung, 11. Dezember 1930, in: Ebd.
" vgl. Verordnung des Reichspräsidenten zur Sicherung von Wirtschaft und Finanzen
vom l. Dezember 1930, RGB1., I, 522.

"vgl. Beschluss des Finanzausschuss, "Haushaltsplan 1931/32", 23. Juni 1931, in:
StadtA Wbg./Inn, II, Beschlussbuch des Finanzausschusses der Stadt Wasserburg
1927-1932.

' vgl. Ordentliche Stadtratssitzung, 23. April 1931, in: StadtA Wbg. /Inn, II, Ratsproto-
kolll931.
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durchschnitt lagen. Für die mittelbaren Gemeinden lag der Durch-
schnitt bei der Gewerbe- und Haussteuer bei 159 Prozent, bei der

Gmndsteuer bei 209 Prozent. 230 In Wasserburg a. Inn wurden die
Gewerbe- und Haussteuer mit 400 Prozent, die Gmndsteuer mit 600

Prozent angesetzt. 231 Im Rechnungsjahr 1928 betmgen die gemeind-
lichen Umlagen noch jeweils 200 Prozent.232
Doch im Sommer ging eine eindringliche Warnung des Stadtkäm-
merers an den Stadtrat. Er "berichtete über den derzeitigen Stand
der greifbaren Zahlungsmittel der Stadthauptkasse und anschlie-
ßend hieran über die Außenstände der Stadtgemeinde." Dem war zu
entnehmen, dass die Zahlungsmittel der Stadthauptkasse kaum
mehr zur Deckung der Zahlungsverbindlichkeiten über den l. Sep-
tember hinaus ausreichen [würden], da ja auch die Kreditbeanspm-
chung bei der eigenen städtischen Sparkasse durch die Reichsnot-
Verordnung derzeit gesperrt [sei]. Dagegen [beständen] erhebliche
Außenstände, die wenn sie hereingebracht werden [könnten], die
Zahlungsnot der Stadthauptkasse beheben würden".233
Auf welche Reichsnotverordnung der Stadtkämmerer verwies,
konnte ich mit den mir vorliegenden Quellen und Gesetzesblättem
nicht klären. Die erste mir bekannte Notverordnung, welche die
Kreditaufnahme der Gemeinden stark limitierte, ist die Dritte

Verordnung des Reichspräsidenten zur Sichemng von Wirtschaft
und Finanzen und zur Bekämpfung politischer Ausschreitungen,
vom 6. Oktober 1931. Der Hinweis auf die Kreditsperre wurde
jedoch am 19. August gegeben.
Um der drohenden Zahlungsunfähigkeit zu entgehen, sollten alle
geplanten Anschaffungen zurückgestellt und alle Schuldner zur
Begleichung ihrer Außenstände angehalten werden, zur Not auch
durch die Abstellung von Strom und Wasser sowie Pfändungen.
"Unter allen Umständen [musste] vermieden werden, dass Zah-
lungsstockungen hinsichtlich der Unterstützungen an die Wohl-
fahrtserwerbslosen [stattfänden]."234

230 vgl. Bekanntmachung über den Landesdurchschnitt der Gemeinderealsteuem vom 16.
März 1931, GVB1. 12, 1931, 128 f.

2il vgl. Einnahmen der Stadthauptkasse, in: StadtAWbg. /Inn, II, Haushaltspläne der Stadt
Wasserburg a. Inn 1931/1932.

232 vgl. Schreiben des Stadtrates an den l. Bürgermeister der Stadt Burglengenfeld, "Fra-
gebogen Reichsfürsorgegesetz", 17. Juni 1929, in: StadtA Wbg./Inn II 793 (=Vollzug
der Anordnung über die Fürsorgepflicht, 1923).

233Beschluss des Finanzausschuss, "Erhalt der Zahlungsfähigkeit", 19. August 1931, in:
Beschlussbuch des Finanzausschusses der Stadt Wasserburg 1927-1932.

234 Ebd.
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Ursächlich für diese Prioritätenlegung war vermutlich die Tatsache,
dass es sich bei der Versorgung der Ausgesteuerten um eine der
Stadt vom Staat übertragene Aufgabe handelte und es zu Konflikten
mit der Staatsaufsicht gekommen wäre, wenn Wasserburg nicht in
der Lage sein würde, diese zu erfüllen. Im schlimmsten Fall hätte es
dabei zum faktischen Verlust der Selbstverwaltung durch die
Einsetzung eines Staatskommissars kommen können. 235 Nachdem
die Weltwirtschaftskrise und die daraus resultierende übermäßig
hohe Arbeitslosigkeit und Armut in der BevöLkemng seit vier Jah-
ren andauerte, war die Stadt am äußersten Ende ihrer finanziellen

Belastbarkeit angekommen.
Der Haushalt von 1932/33 konnte neben den inzwischen üblichen

Einsparungen an allen Ecken und Enden nur durch den buchhalteri-
sehen Kniff der Anrechnung des wahrscheinlichen Zuschusses
durch den Finanzausgleich ausgeglichen werden. 236 Diesen Weg des
Abgleichs von Einnahmen und Ausgaben hatte man vorher nicht
beschritten. Zudem wurde ein außerordentlicher Haushalt von

17.000 RM in Einnahmen und Ausgaben bewilligt, mit dem die Auf-
Wendungen für die Armenfürsorge, Verkehrsverbessemngen und
Schuldentilgung bezahlt werden sollten. Finanziert werden sollte
dies durch den Erlös aus einem Immobilienverkauf und die zu er-

wartenden Staatszuschüsse.

Weil die Stadt mit "Fürsorgelasten überbürdet"237 war, war sie be-
rechtigt, den Wegfall der Biersteuer zum l. September 1932 mit
einem gemeindlichen Zuschlag von 100 Prozent auf die staatliche
Wohlfahrtsabgabe zu kompensieren. Der entsprechende Beschluss
des Finanzausschusses wurde vom Stadtrat bestätigt. Der Antrag
des Bürgermeisters auch die Bürgersteuer auf das 300-fache des
Landeshundertsatzes zu heben, damit die Stadt die Voraussetzung
zur Wohlfahrtshilfe durch den Staat erfüllte, wurde vom Stadtrat am

18. Oktober 1932 mit acht zu fünf Stimmen abgelehnt.238 Daraufhin
griff jedoch das Bezirksamt Wasserburg ein und wies den Stadtrat

5 vgl. Zweite Notverordnung des Reichspräsidenten zur Sicherang von Wirtschaft und
Finanzen vom 5. Juni 1931, RGB1., I, 279.

6vgl. Beschluss des Finanzausschuss, "Haushalt 1932/33", 7./8./11./13. Juli 1932, in:
Beschlussbuch des Finanzausschusses der Stadt Wasserburg 1927-1932. Dies war
insofern unüblich, als eigentlich nur mit tatsächlich erwartbaren Einnahmen geplant
wurde. Der Zuschuss aus dem Finanzausgleich schien dem Finanzausschuss in den
Vorjahren nicht sicher genug, um mit ihm zu planen.

7 Ordentliche Stadtratssitzung, 22. September 1932, in: StadtA Wbg./Inn, II, Ratspro-
tokoll 1932.

i8vgl. Ordentliche Stadtratssitzung, 18. Oktober 1932, in: Ebd.
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an, seinen Beschluss zu revidieren, da sonst die Staatsaufsicht, die
Behörde zur Kontrolle der kommunalen Haushalte, eingreifen
müsste. Dieser Anweisung beugte sich der Stadtrat und so wurde
am 19. Oktober 1932 die Bürgersteuer doch erhöht.239
Auch im letzten Jahr der Betrachtung, 1933/34, galt es, die geplan-
ten Ausgaben um 16.490 RM zu kürzen, um den Haushalt ausglei-
chen zu können. Von den Kürzungen war erstmals auch der Etat der
Ortsfürsorge betroffen, weil der Finanzausschuss einen Rückgang
der Erwerbslosen erwartete. Zudem waren schon im Vorjahr die
Unterstützungssätze der kommunalen Wohlfahrt um 15 Prozent
gesenkt worden, was den Haushalt ebenfalls entlastete. 240
Trotzdem musste eine weitere Finanzreserve der Stadt aufgezehrt
werden: Der Wasserhilfsfond, der ursprünglich für finanzielle So-
forthilfen an Hochwasseropfer gedacht war, wurde zugunsten der
Stadtkasse aufgelöst, die dadurch 12.400 RM zusätzlich zur Ver-
fügung hatte. Deshalb verzichtete der Finanzausschuss erstmals auf
den Vorschlag, die Biersteuer in dem Maß zu erhöhen, wie es die
Notverordnung vom 18. März 1933 zugelassen hätte. Er begründe-
te dies mit der "heutigen schweren Wirtschaftslage der Bevöl-
kerung", durch die "eine Steigerung der Lasten nicht mehr tragbar
[erschien]."241
Der Optimismus scheint begründet gewesen zu sein. Am 16. No-
vember 1933 erklärte der stellvertretende Bürgermeister Michael
Wölfle, Mitglied der NSDAP, vor dem Stadtrat: "Stadt und Bezirk
sind seit gestern von Arbeitslosen frei. " An diesem Ergebnis, das
durch nicht näher genannte Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen
erreicht wurde, hatten nach seiner Aussage besonders das Bezirks-
amt Wasserburg, das Arbeitsamt Rosenheim und das Straßen- und
Flussbauamt Rosenheim mitgewirkt. Der größte Dank Wölfles galt
aber Adolf Hitler.242 Dieser Dank fiel Hitler allerdings eher zufällig
zu, denn die Maßnahmen zum Abbau der Arbeitslosigkeit waren
schon unter den Regierungen von Papen und von Schleicher einge-
leitet worden. Hitler wurden nun die Ergebnisse positiv angerech-
net.243

""vgl. Ordentliche Stadtratssitzung, 19. Oktober 1932, in: Ebd.
240 Vgl. SCHÄFER, Kabinett Papen (wie Anmerkung 63) 362.
24IBeschluss des Finanzausschuss. "Haushält 1933/34". 6. /11. Juli 1933. in: Beschluss-

buch des Finanzausschusses der Stadt Wasserburg 1933-1937.
242 vgl. Ordentliche Stadtratssitzung, 16. November 1933, in: StadtA Wbg./Inn, II, Rats-

Protokoll 1933.
:'43Vgl. SCHÄFER, Kabinett Papen (wie Anmerkung 63)363.
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Der Wohnungsbau und die
Wohnungsinstandsetzungstätigkeit in Wasserburg

Aus mehreren Gründen soll hier ein kurzer Blick auf die Situation

der Bauwirtschaft in Wasserburg geworfen werden: Sie war einer
der größten Arbeitgeber im Deutschland der zwanziger und dreißi-
ger Jahre und sie war von der Wirtschaftskrise besonders stark
betroffen, da potenziellen Bauherren, sowohl den öffentlichen als
auch den privaten, plötzlich das Geld fehlte, neue Projekte durchzu-
führen. Zudem war der Wohnungsbau als sozialpolitisches Instru-
ment in der Weimarer Republik von besonderer Bedeutung.
Im ersten Jahrzehnt nach dem Ende des l. Weltkrieges wurden in
Wasserburg neue Wohnungen gebaut, um vor Ort den Wohnungs-
mangel zu mindern, der nach dem Krieg reichsweit zum Problem
geworden war.244 In der Zeit zwischen Juli 1918 und Mai 1927 wur-
den, zumeist im damaligen Neubaugebiet der Stadt - dem Burger-
feld - insgesamt 109 neue Wohnungen gebaut, was 10,5 Prozent des
Gesamtwohnungsbestandes der Stadt entsprach.245 Für diese Bau-
maßnahmen hatte die Stadt mehrere Kredite beim bayerischen Staat
und beim Kreis Oberbayem aufgenommen.
Im Juli 1928 begann der vorerst letzte Wohnhausbau unter städti-
scher Regie, bestehend aus sechs 3-Zimmer-Wohnungen. Diese
wurden nach der Baufertigstellung im Dezember desselben Jahres
an einkommensschwache Personen (zwei Hilfsarbeiter, eine
Hilfsarbeiterswitwe, einen Schneider, einen Viehtreiber und einen

Musiker) zu Mietpreisen von 8 bis 10 RM pro Monat, je nach Größe
der Wohnung, vergeben. 246 Aus Kostengründen übernahmen zwei
der Stadträte, ein hauptbemflicher Bauingenieur und ein Zement-
warenfabrikant, sowohl die Erstellung der Eingabepläne und Leis-
tungsverzeichnisse als auch die Bauaufsicht.247
Finanziert wurde dieser Bau über die Einnahmen aus Mietzinssteu-

eranteilen, einem Immobilien verkauf, einer zurückgezahlten Hypo-

244 Vgl. Ludwig PRELLER, Sozialpolitik in der Weimarer Republik, unverä. Nach-druck,
1987, 384 ff.

245 vgl. Aufstellung über die Vermögenswerte und Schulden der Stadt Wasserburg, erstellt
von der Stadtkämmerei nach dem Stand vom 15. 10.29, Beilage zum Protokoll der
außerordentlichen Stadtratssitzung, 16. Oktober 1929, in: StadtA Wbg./Inn, II, Rats-
Protokoll 1929. Ergänzend dazu: STABLER, Weltwirtschaftskrise und Provinz (wie
Anmerkung 143) 90.

""vgl. Ordentliche Stadtratssitzung, 20. Dezember 1928, in: StadtA Wbg./Inn, II, Rats-
Protokoll 1928.

247 vgl. Ordentliche Stadtratssitzung, 13. September 1928, in: Ebd.
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thek und einem zurückgezahlten Baudarlehen, welche die Stadt
zwei Bürgern gewährt hatte. Insgesamt standen für den Kleinwoh-
nungsbau an der Rosenheimer Straße 20.630 RM zur Verfügung. 248
Zusätzlich gewährte die Stadt aus einem Fünftel der Mietzinssteu-
eranteile, 2.000 RM, privaten Bauherren kleine Darlehen.249

Abb. 3: Kleinwohnungsbauten, fertig gestellt bis 1928, an der Rosenheimer Straße in
Wasserburg a. Inn

Quelle: StadtA Wbg./Inn, Bildarchiv, 111 (=Sammlungsordner, darin: Kleinwohnungs-
bauten).

Für die so genannten "asozialen Mieter" wurden Baracken und
Notunterkünfte errichtet.250 Auch im Rechnungsjahr 1930/31 unter-
stützte die Stadt zwei private Bauherren mit einem Darlehen von
jeweils 1.000 RM. 251 Im Folgejahr wurden 2.500 RM auf drei Bau-
herren verteilt.252 Danach wurde diese Finanzhilfe für den privaten
Haus- und Wohnungsbau aufgmnd der schlechten Haushaltslage
eingestellt.
Die Stadt bemühte sich jedoch nicht nur darum, den absoluten
Wohnungsbestand zu erhöhen, sondern half auch den Hausbesit-
zern, ihre Gebäude in möglichst gutem Zustand zu erhalten. So
beschloss der Stadtrat Ende 1929, ein Wohnungsinstandsetzungs-

248 vgl. Ordentliche Stadtratssitzung, 18. Juli 1929, in: StadtA Wbg./Inn, II, Ratsprotokoll 1929.
"'vgl. Ebd.
250 Außerordentliche, nichtöffentliche Stadtratssitzung, 4. Oktober 1928, in: StadtAWbg./

Inn, II, Ratsprotokoll der Stadt Wasserburg 1928; Ordentliche Stadtratssitzung, 25.
August 1932, in: StadtA Wbg./Inn, II, Ratsprotokoll 1932.

251 vgl. Ordentliche Stadtratssitzung, 24. Juni 1930, in: StadtAWbg. /Inn, II, Ratsprotokoll 1930.
252 vgl. Ordentliche Stadtratssitzung, 9. April 1931, in: StadtA Wbg./Inn, II, Ratsprotokoll 1931.
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darlehen der Landesbank bayerischer Gmnd- und Hausbesitzerver-
eine in Höhe von 8.000 RM in Anspruch zu nehmen. Aus diesen
Mitteln sollten Kredite an um Finanzhilfe bittende Hauseigentümer
zugeteilt werden, die eine hypothekarische Sichemng oder einen
Bürgen stellen konnten.253 Im Folgejahr ging die verfügbare Dar-
lehenssumme auf 4.500 RM zurück, gleichzeitig wurden nun zwei
selbstschuldnerische Bürgen als Sicherheit und zusätzlich dingliche
Sichemng verlangt, 254 weil die Schuldner ihre Kredite immer häufi-
ger nicht zurückzahlen konnten.255 In den Jahren 1931 und 1932
standen 2.500 RM beziehungsweise 2.000 RM zur Verfügung. 256
Im Jahr 1933 änderte sich die Kreditsituation gravierend. Während
im Juni der Rat noch klagte, dass inzwischen kaum ein Bürger in
Wasserburg mehr fähig sei, die Sicherheiten zu bieten, die für ein
Instandsetzungsdarlehen gefordert würden und die Stadt aus frühe-
ren Darlehensvergaben weiterhin rund 7.000 RM Fordemngen
offen habe,257 nahm sie im Oktober einen Kredit zur Finanzierung
von Instandsetzungen über 25. 000 RM auf5 8 und bemühte sich um

Reichszuschüsse für die Renovierung mehrerer städtischer Wohn-
gebäude.259 Vermutlich ist dies auf die neue Arbeitsbeschaffungs-
und Ausgabenpolitik unter Adolf Hitler zurückzuführen, der die
Konjunkturpolitik der vorangegangen Regierungen von Papen und
von Schleicher weiterverfolgte und kreditfinanziert die Wirtschaft
durch Staatsaufträge ankurbelte.

Jahr

1928

1929

1930

1931

1932

1933

Wohnungsbaudarlehen in RM

8. 000

8. 000

4.500

2.500

2. 000

25.000

Tabelle 2:
Vom Stadtrat
beschlossene

Wohnungsbaudarleheil
inRM
Quelle: Daten, eigene
Ermittlung aus:
StadtA WbgJInn, II,
Ratsprotokolle der Stadt
Wasserburg 1927-1933.

'vgl. Ordentliche Stadtratssitzung,
Protokoll 1929.

4vgl. Ordentliche Stadtratssitzung,
tokoll 1930.

5 vgl. Ordenüiche Stadtratssitzung, 22.
'vgl. Ordentliche Stadtratssitzung, 2.
vgl. Ordentliche Stadtratssitzung, 19

7 vgl. Ordentliche Stadtratssitzung, 11.
vgl. Ordentliche Stadtratssitzung,

'vgl. Ordentliche Stadtratssitzung,

19. Dezember 1929, in: StadtAWbg. /Inn, II, Rats-

30. Januar 1930, in: StadtA Wbg. /Inn, II, Ratspro-

. Juni 1933, in: StadtAWbg. /Inn, II, Ratsprotokoll 1933.
Juli 1931, in: StadtA Wbg./Inn, U, Ratsprotokoll 1931;

. Mai 1932, in: StadtAWbg./Inn, U, Ratsprotokoll 1932.

. Juni 1933, in: StadtAWbg. /Inn, II, Ratsprotokoll 1933.
16. November 1933, in: Ebd.

19. Dezember 1933. in: Ebd.
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Die städtische Fürsorge

Die Arbeitslosigkeit in der Stadt und im Bezirk Wasserburg

Dank dreier zufälliger Funde von Arbeitslosenzahlen im Stadt-
archiv Wasserburg kann die Arbeitsmarktsituation in der Stadt
bruchstückhaft nachvollzogen werden. Diese Daten erhob die Stadt
im Zusammenhang mit zwei Befragungen zur Kinderspeisung in
den Jahren 1926 und 1930 sowie im Zuge einer Bewerbung für das
Gereke-Programm 1933. Diese Funde waren im Stadtarchiv nicht
zu erwarten, weil die Stadt seit dem Übergang der Arbeitsvermitt-
lung von den Kommunen an das Reich und dessen Anstalt für
Arbeitsvermittlung und Arbeitslosigkeit 1927 solche Daten nicht
mehr systematisch erhob. 260 Genaueres oder umfangreicheres statis-
tisches Material zur Arbeitsmarktsituation in Wasserburg konnte ich
trotz weiterer Recherchen im Bayerischen Hauptstaatsarchiv bezie-
hungsweise Staatsarchiv München nicht finden.

Zeitpunkt

September 1926

Dezember 1930

Februar

1933

Erwerbslose

insgesamt

120

204

218

(211)

%derBe-
völkenmg

2,7

4,6*

4, 9*

ALU

o. Angabe

79

65

KRU

o. Angabe

13

76

WE

o. Angabe

112

77
(64 vom

Arbeitsamt

anerkannte)

*aus eigener Berechnung, basierend auf den Daten von September 1926.

Tabelle 3: Zahl der Erwerbslosen in Wasserburg
Quelle: Daten, eigene Ermittlung aus: Entwurf zur Beantwortung eines Fragebogens der
Bayerischen Landesstelle ßir Kinder Speisung 1926 und Abschrift eines Meldebogens für
die Bayerische Landesstelle für Kinderspeisung, 10. Dezember 1930 in: StadtA
WbgJInn, 11796 (=Kinderspeisung 1921-1936). ; Fragebogen für Gemeinden, 9. Februar
1933, in: StadtA WbgJInn, II, Reg. Verz. Teil2-IXDJ2 (=Gereke-Programm 1933).

Die Basis für meine Berechnungen der Arbeitslosenquoten für
Dezember 1930 und Febmar 1933 ist die Prozentangabe in Bezug
zur Bevölkerungszahl für September 1926. Diese Berechnungs-
grundlage ist nach heutigen Maßstäben ungewöhnlich, da aktuell
die Arbeitslosenzahlen auf Grundlage der "abhängig zivilen

°vgl. REDDER, Von der Amienhilfe zur Fürsorge (wie Anmerkung 73) 192.
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Erwerbspersonen"261 berechnet werden. Doch auch in einem Aus-
schnitt der Ausgabe des "Völkischen Beobachters" vom 17. April
1934, welcher einer Akte des Arbeitsamtes Rosenheim beigefügt
war und die Entwicklung der Arbeitslosenzahlen für Landesteile
Bayerns von 1932 bis 1933 in einer Graphik darstellte, war die
Bevölkerungszahl die Basis für die Berechnung des Anteils der
Arbeitslosen in der BevöLkemng.262 Im Übrigen wird in ihm zum
Jahresende 1932 eine Arbeitslosenquote von fünf bis sechs Prozent
für den Arbeitsamtsbezirk Rosenheim angegeben, die ein Jahr spä-
ter bei drei bis vier Prozent liegt. 263
Die Grundlage für die Hundertsatzrechnung für das Jahr 1926 bil-
den jedoch nicht die Angaben aus der Volkszählung 1925, als 3.985
Personen in Wasserburg erfasst wurden, 264 sondern hier wurde eine
Bevölkemngszahl von 4.444 Personen angenommen. Wamm die
Bevölkemngszahl derart spmnghaft angewachsen ist, konnte ich
nicht herausfinden, doch die Entwicklungstendenz bestätigt sich bei
einem Blick auf die Volkszählung von 1933, bei der 4.512
Wasserburger Einwohner gezählt wurden.265
Wie sind diese Erwerbslosenquoten für die Stadt Wasserburg jedoch
zu beurteilen? Auf den ersten Blick, verglichen mit heutigen
Arbeitslosenstatistiken, ist eine Krise aus den Zahlen nicht ablesbar.
Die Werte scheinen auf eine relativ gute Beschäftigungssituation
schließen zu lassen, wenn man die Arbeitslosenquoten der Stadt mit
denen für das gesamte Reich während der Weltwirtschaftskrise ver-
gleicht. Auf dem Höhepunkt der Wirtschaftskrise, im Febmar 1931,
waren über 40 Prozent der Bevölkerung in Deutschland arbeits-
los. 266 Auch in der Gegenüberstellung mit den Zahlen der Haupt-
Unterstützungsempfänger und Wohlfahrtserwerbslosen in Bayern,
als es im Juli 1931 7, 1 Prozent, im Januar 1932 10,6 Prozent und im

Februar 1932 insgesamt 12,1 Prozent Arbeitslose in allen Fürsor-

"'Dazu zählen: sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (einschl. Auszubildende),
geringfügig Beschäftigte, Personen in Arbeitsgelegenheiten (Mehraufwandvariante),
Beamte (ohne Soldaten) und Grenzpendler.
Vgl. http://www. pub. arbeitsagentur. de/hst/services/statistik/interim/grundlagen/
berechnung-aloquote/index. shtml, am 10. September 2009.

262 vgl. "Entwicklung der Arbeitslosigkeit im Landesarbeitsamtsbezirk Rosenheim" in:
Völkischer Beobachter vom 17. April 1934, in: StAM, Arbeitsämter, Nr. 154.

263 vgl. Ebd.
264 vgl. Aktenvennerk, "Volks- Berufs- und Betoiebszählung 1925", 24. Juni 1925, in:

StadtA Wbg. /Inn, II, Reg. Verz. Teil2-IA10 (=Volks-, Berufs- und Betriebszählungen
1925-1950).

Ms vgl. Aktenvermerk, "Volks- Berufs- und Betriebszählung 1933", 16. Juni 1933, in: Ebd.
266 vgl. Vgl. ARMINGEON, Sozialstruktur (wie Anmerkung 21) 119.
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gestufen gab, scheint Wasserburgs Arbeitsmarkt krisenresistenter
gewesen zu sein.

Dennoch beantragte der Stadtrat Wasserburgs im Oktober 1930
beim Arbeitsamt Rosenheim, die Krisenfürsorge im Stadtgemeinde-
bezirk Wasserburg auf das Baugewerbe auszudehnen, da sich die
Lage für die Bauarbeiter "gegenüber den Vorjahren ganz wesentlich
verschlechtert"267 hatte. Dabei folgte die Stadt dem Rat des Baye-
rischen Städtebundes, der allen Kommunen unter 10.000 Einwoh-

nern empfahl, trotz der Bestimmung des Reichsarbeitsministers, nur
Gemeinden über 10.000 Einwohner in die ausgedehnte Krisenfür-
sorge einzubeziehen, einen Antrag auf Ausdehnung der Krisenfür-
sorge zu stellen. 268
Zur Begründung, warum auch Wasserburg in die ausgedehnte Kri-
senfürsorge einbezogen werden sollte, gab der Stadtrat an, dass nur
durch die Beschäftigung der arbeitslosen Bauarbeiter im Torfwerk
die Wohlfahrtserwerbslosenzahl so gering sei. Dennoch müssten
durchschnittlich 30 Wohlfahrtserwerbslose unterstützt werden und

ohne die Ausdehnung der Krisenfürsorge auf das Baugewerbe in
Wasserburg, würde sich die Zahl im Winter verdoppeln. 269 Am 25.
November wurde in den Akten der Stadt vermerkt, dass "nach
Mitteilung der hiesigen Nebenstelle des Arbeitsamtes Rosenheim
[... ] auch die Bauarbeiter unter die Krisenfürsorge [fallen]". 270
Der Stadtrat klagte immer wieder über die hohen Belastungen, die
durch die übertragenen Fürsorgepflichten entstanden. So stellte der
Finanzausschuss der Stadt bei den Vorberatungen zum Haushalt
1929/30 fest, "dass [... ] die Stadtgemeinde Wasserburg als eine der
schwerstbelasteten Gemeinden angesehen werden kann".27'
Der Finanzausschuss der Stadt schrieb:

"Gemäß einer Entschließung des Staatsministeriums des
Innern vom 22. August 1931 Nr 3013 a d 22, betreffend [die]

7 Schreiben des Stadtrates Wasserburg a. Inn an das Arbeitsamt Rosenheim, "Auswei-
tung Krisenfürsorge", 29, Oktober 1930, in: StadtAWbg./Inn, II, Reg.Verz.Teil2-IXDl
(=Arbeitsamt Wasserburg 1925).

8 vgl. Schreiben der Geschäftsstelle des Bayerischen Städtebundes an sämtliche Mit-
gliedstädte und Märkte unter 10.000 Einwohner, "Ausweitung Rrisenfürsorge", 15. 0k-
tober 1930, in: StadtA Wbg./Inn, II, Reg. Verz.Teil2-IXDl (=Arbeitsamt Wasserburg
1925).

19 vgl. Schreiben des Stadtrates Wasserburg an das Arbeitsamt Rosenheim, "Ausweitung
Krisenfürsorge", 29. Oktober 1930, in: Ebd.

°Beschluss des Stadtrates, "Ausweitung Krisenfürsorge", 25. November 1930, in: Ebd.
'Beschluss des Pinanzausschuss, "Schuldaufnahme Bayerische Gemeindebank", 12.
Juli 1929, in: Beschlussbuch des Finanzausschusses der Stadt Wasserburg 1927-1932.
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Landeshilfe zur Erleichtemng der Wohlfahrtserwerbslosen-
lasten der Gemeinden [: ...] an der Zuweisung der vom Lande
Bayern für diesen Zweck zur Verfügung gestellten Mittel nur
solche Gemeinden zu beteiligen, in denen die Zahl der lau-
fend unterstützten u. anerkannten Wohlfahrtserwerbslosen

über den Landesdurchschnitt liegt, und in welcher die gesetz-
lich zugelassenen oder vorgeschriebenen Steuern in der er-
forderlichen Höhe ausgenützt sind. Hiezu zählt [sie] nach der
erwähnten Ministerialentschließung neben der Getränke-
Steuer und der erhöhten Biersteuer, die Erhebung der
Bürgersteuer mit einem Zuschlag von (wenigstens) 100%
zum Landessatz der Bürgersteuer.
Die Stadtgemeinde Wasserburg ist mit Wohlfahrtsenverbs-
losen über dem Landesdurchschnitt belastet, weites [sie] er-
hebt sie bereits die Getränkesteuer, die erhöhte Biersteuer u.

die Bürgersteuer zum Landessatz. [...] Aber auch der Grund,
nämlich, dass die Stadtgemeinde nur dann an der Landeshilfe
beteiligt werden kann, wenn sie die Bürgersteuer mit einem
Zuschlag von wenigstens 100% erhebt, zwingt die Stadtge-
meinde zur Einfühmng der erhöhten Bürgersteuer, da sie auf
die Zuweisung von der Landeshilfe auf keinen Fall verzich-
ten kann. Es wird daher dem Stadtrat die Erhebung der Bür-
gersteuer zum zweifachen Landessatze ab dem Rechnungs-
jähre 1931/32 vorgeschlagen". 272

Untermauert wird diese Aussage zum einen durch die geplanten und
tatsächlichen Aufwendungen der Stadt für die Krisenfürsorge und
die Wohlfahrtsfürsorge, zum anderen durch den Vergleich der
zusätzlichen Einnahmen aus dem durch die Notstandsgesetze gere-
gelten Finanzausgleich mit den Wohlfahrtskosten der Stadt.
Neben dem Recht, zusätzliche Steuern und Abgaben von der
Stadtbevölkemng zu erheben und den Ausgleichszahlungen des
Landes, wurden Wasserburg auch Ausgleichszahlungen des Reiches
zuteil, wobei ich nicht herausfinden konnte, welche rechtlichen

Grundlagen dies möglich machten. Entsprechende Bestimmungen
in den Notverordnungen galten nur für Kommunen, deren Zahl der

"'Protokoll des Finanzausschuss, 22. September 1931, in: Ebd.
In den Protokollen des Stadtrates findet sich allerdings kein Hinweis, dass dieser dem
Vorschlag des Finanzausschusses der Stadt, einen gemeindlichen Zuschlag zur
Bürgersteuer von mindestens 100 Prozent des Landessatzes zu erheben, zugestimmt
hätte.
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Wohlfahrtserwerbslosen 75 beziehungsweise 50 Prozent über dem
Reichsdurchschnitt der B ezirksfürsorge verbände lag.273
Die Frage, ob Wasserburg mit 4,9 Prozent Erwerbslosen im Febmar
1933 von den übergeordneten Behörden als überdurchschnittlich
stark durch Fürsorgekosten belastete Kommune anerkannt wurde
und deshalb Landes- und Staatsmittel, die mit den Notverordnun-

gen zur Verfügung gestellt wurden, zur finanziellen Unterstützung
an die Stadt überwiesen wurden oder ob die Zahlungen anhand
anderer Kriterien geleistet wurden, bleibt leider unbeantwortet.
Festzuhalten bleibt, dass die Stadt zwischen 1931 und 1934 insge-
samt 32.513 RM an Zuschüssen aus dem Landesausgleich zur
Erleichterung der Wohlfahrtserwerbslosenhilfe beziehungsweise
Zuschüsse für die Ortsfürsorgekasse vom Land Bayern und vom
Reich erhalten hatte (vgl. Tabelle 5).

Jahresaufwand der Stadt für die Jahresaufwand der Stadt für die

Wohlfahrtsfürsorge in RMJahr

1928/29

1929/30

1930/31

1931/32

1932/33

1933/34

1/5 Krisenfürsorge in RM

Plan

o. Angabe

250 [sie]

4000

5000

5000

Ist

1604

3268

3268

6437

Plan

52.227

58. 860

76. 994

78. 364

Ist

20. 962

44. 386

67.483

67. 883

71.488

67. 116

Tabelle 4: Städtischer Jahresaufwand für Krisen- und Wohlfahrtsfürsorge
Quelle: Daten, eigene Ermittlung aus: StadtA WbgJInn, II, Rechnung der allgemeinen
Hauptkassa 192811929 - 1929/1930: StadtA Wbg./Inn, II, Haushaltspläne der Stadt
Wasserburg a. Inn 193011931 - 193311934; Anhang Haushaltsplan der Ortsfürsorgekasse
Wasserburg von 1928-1933

' vgl. Zweite Verordnung des Reichspräsidenten zur Sicherung von Wirtschaft und Fi-
nanzen vom 5. Juni 1931, RGB1. I, 302; Dritte Verordnung des Reichspräsidenten zur
Sicherung von Wirtschaft und Finanzen und zur Bekämpfung politischer Ausschrei-
tungen vom 6. Oktober 1931, RGB1., I, 540.
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1928/29

1929/30

1930/31

1931/32

1932/33

i 6j) u

Il
Il
ii

4. 655

131 4.849

Il
ü

i A

l!
Il
Il
.
S S

'.3&.

20. 647 -

35. 619 - - 3. 097 -

35.531 14. 183 13,50 3.097 4. 128 -

28. 000* 12. 000* 200* 3. 000* 8.000* 11. 607

il
'sä
§M

III III II

ä

l-i i,
l s 1
M S ^

14.000 18.655 20.962

12. 000 37. 627 44. 386

3.848 42.564 67.483

1.000 57. 952 67. 883

51. 200 71. 488

1933/34 28. 000* 13. 689 1501 3. 427 8.778 46.617 67. 116

*Planmhlen, da keine Ist-Zahlen vorhanden

Tabelle 5: Gegenüberstellung der Einnahmenerhöhungen aus Notverordnungssteuern
und Finanzausgleichszahlungen sowie der Wohlfahrtskosten der Stadt Wasserburg
Quelle: Daten, eigene Ermittlung aus: StadtA Wbg. /Inn, II, Rechnung der allgemeinen
Hauptkassa 1928/1929 - 192911930; StadtA Wbg./Jnn, II, Haushaltspläne der Stadt Was-
serburg a. Inn 193011931 - 1933/1934; Anhang Haushaltsplan der Ortsfursorgekasse
Wasserburg von 1928-1933.

Die Zahlen der Wasserburger Stützungsempfänger zeigt, dass die
Behauptung des Städtetages, die Arbeitslosen würden als Ausge-
steuerte zu den Kommunen abgeschoben, nicht unbegründet war. 276
Gab es Ende 1930 13 Krisenunterstützungsempfänger, so musste
die Stadt drei Jahre später für 76 Personen ihren 20-prozentigen
Anteil an den Kosten der Krisenfürsorge zahlen. In den Haushalts-
planen dieser Jahre wurde für die Krisenfürsorge 1930 mit 2500
RM geplant, wobei die tatsächlichen Aufwendungen 30 Prozent
höher ausfielen.

""Als "Zuschuss aus der Reichs- u. Landeshilfe zur Erleichterung der Wohlfahrtser-
werbslosenhilfe", in: StadtA Wbg./Inn, II, Haushaltspläne der Stadt Wasserburg a. Inn
1930/1931 - 1933/1934

275 Wegen "Unverhältnismäßiger Belastung [der Gemeinde] mit Fürsorgeleistungen", in:
StadtA \Vbg. /Inn, II, Anhang Haushaltsplan der Ortsfürsorgekasse Wasserburg von
1928-1933

276 vgl. BERRINGER, Sozialpolitik in der Weltwirtschaftskrise (wie Anmerkung 71) 349.
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Der Aussteuemngsstopp aus der Krisenunterstützung, der vom
28. November 1932 bis zum 31. März 1933 galt,277 schien einen
positiven Einfluss auf die Fürsorgelasten Wasserburgs zu haben:
Zwar stiegen die Aufwendungen der Krisenfürsorge um circa l .400
RM, doch die Kosten für die Wohlfahrtsfürsorge sanken um rund
5.500 RM. Im Jahr 1933 wurde mit 5.000 RM geplant, wie hoch
jedoch die Ist-Aufwendungen waren, ist nicht überliefert.278 Auch
die vom Reich verordnete Senkung der Wohlfahrtsunterstützungs-
Zahlungen um 15 Prozent bewirkten ab dem Haushaltsjahr 1932/33
eine spürbare Minderung der Wohlfahrtsausgaben.279
Bei Wolfgang STABLER finden sich die statistischen Daten zu den
Zahlen der Hauptunterstützungsempfänger im Bezirk Wasserburg,
die er über die halbmonatlichen Arbeitsmarktstatistiken des

Rosenheimer Anzeigers ennittelte und diese graphisch darstellte.280
Zu den Hauptunterstützungsempfängem zählten laut PRELLER
sowohl die Empfänger der Arbeitslosenunterstützung durch die
Arbeitslosenversichemng als auch die Krisenfürsorgeempfänger. 281
Demnach schnellte die Zahl der Hauptunterstützungsempfänger im
Bezirksamt Wasserburg von im September 1929 circa 50 auf 910
Personen im Februar 1930. Trotz saisonaler Entlastung blieben im
Sommer 150 Personen arbeitslos. Von Januar bis März 1931 sta-

gnierten die Arbeitslosenzahlen bei 1.000, um sich im Sommer bei
circa 180 einzupendeln. Im Februar des Folgejahres lag der Höchst-
stand bei 900 Hauptunterstützungsempfängem. 282
Ein Vergleich der städtischen Zahlen mit den Bezirksdaten, die
Wolfgang STABLER zusammengetragen hat, ist nur für einen Zeit-
punkt möglich: Dezember 1930. Für diesen Zeitpunkt sind die Da-
ten der Hauptunterstützungsempfänger, 283 im Arbeitsamtsbezirk
Rosenheim je 100 der Wohnbevölkerung zusammengetragen.
Demnach hatte der Bezirk Wasserburg im Dezember 2,4 Prozent
Hauptunterstützungsempfänger, während die Quote in der Stadt

7vgl. Erlass des Reichsarbeitsministeriums vom 7. November 1932, Beilage zum
Reichsanzeiger Nr. 22.

"StadtA WbgAnn, II, Rechnung der allgemeinen Hauptkassa 1928/1929 - 1929/1930
und StadtAWbg. /Inn, II, Haushaltspläne der Stadt Wasserburg a. Inn 1930/1931-1934.

'Vgl. SCHÄFER, Kabinett Papen (wie Anmerkung 63) 362.
"Vgl. STABLER, Weltwirtschaftskrise und Provinz (wie Anmerkung 143) 131.
!' Vgl. PRELLER, Sozialpolitik (wie Anmerkung 244) 166.
;2Vgl. STABLER, Weltwirtschaftskrise und Provinz (wie Anmerkung 143) 131.
13 Unter dem Begriff der Hauptunterstützungsempfänger wurden sowohl die Bezieher
von Leistungen der Arbeitslosenversicherung als auch Krisenfürsorgeempfänger ver-
standen. Beide Gruppen waren von der Reichsanstalt für AVAV verwaltet.
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Wasserburg bei 2, 1 Prozent lag.284 Hier gab es also keine großen
Unterschiede zwischen den Arbeitslosenzahlen in der Stadt und auf

dem Land. Die Stadt Wasserburg stand im Vergleich nur um 0,3
Prozent besser da als der Bezirk Wasserburg.

Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen

An den Beschlüssen des Stadtrates kann man das Bemühen erken-

nen, den Empfängern städtischer Fürsorge die materielle Not zu
erleichtern, gleichzeitig aber auch den begrenzten Spielraum, der
dabei gegeben war. Im Jahr 1928 wurde nach einem Projekt zur
Arbeitsbeschaffung für Ausgesteuerte, das heißt für diejenigen
Arbeitslosen, deren Ansprüche bei der Reichsanstalt für Arbeits-
vennittlung und Arbeitsversichemng nach der gesetzlichen Rege-
lung aufgebraucht waren und die dann von der Ortsfürsorge zu
unterstützen waren, gesucht. Man dachte dabei an die Verlegung
von Kanalisationsleitungen am Rande der Altstadt.285 Doch zu die-
sem Zeitpunkt war das Projekt nicht finanzierbar - es wurde 1933
auf 25.000 RM Kosten geschätzt, als es erneut im Zusammenhang
mit Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen besprochen wurde. 286 1928
wurde der Vorschlag, die in städtischer Fürsorge Stehenden bei die-
ser Tiefbaumaßnahme zu beschäftigen, im Stadtrat nicht weiterver-
folgt.
Der Ortsfürsorgeausschuss, der die Gemeinde bei Angelegenheiten
der Armenfürsorge nach außen vertrat und die Fürsorgeverwaltung
übernahm,287 stellte Ende 1929 fest, dass man durch die Beschäf-

tigung von den durch die Gemeinde unterstützten Erwerbslosen
beim Stadtbauamt und beim Torfwerk (in der inneren Lohe), 27 Per-
sonen wieder der Erwerbslosenfürsorge288 zuführen könne, das

heißt, dass jene Personen dadurch bei der Reichsanstalt für Arbeits-
Vermittlung und Arbeitslosenversicherung Ansprüche auf Leistun-
gen erwerben könnten. Dies führe für die Stadt zu einer Ersparnis

'" vgl. Eigene Berechnung aus den Daten zum Dezember 1930.
"5 vgl. Ordentliche Stadtratssitzung, 24. Mai 1928, in: StadtAWbg. /Inn, II, Ratsprotokoll

1928.

"' vgl. Verzeichnis der Anträge der Stadtgemeinde Wasserburg zum Arbeitsbeschaffungs-
Programm Gereke, in: StadtA Wbg./Inn, II, Reg.Verz.Teil2-IXD12 (=Gereke-
Programm 1933).

;"vgl. STENGER, Gemeindevertretung (wie Anmerkung 186) 38.

288 Gemeint war die Krisenfürsorge, bei der die Kommune nur 20 Prozent der Kosten zu
tragen hatte.
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von 11. 183 RM.289 Tatsächlich wurden viele arbeitslose Bauhilfsar-

beiter im Torfwerk beschäftigt, wodurch sich die Wohlfahrtslasten
der Gemeinde verringerten.290
Doch nicht nur die Gememdevertreter, auch die Ausgesteuerten
selbst machten sich Gedanken über die Verbesserung ihrer Lage. Im
Juli 1928 wandten sie sich an den Stadtrat und beantragten, "es
möchten bei Arbeiten, die von der Stadt vergeben werden, in erster
Linie ausgesteuerte Erwerbslose beschäftigt werden".29' Ob es an
dem Antrag lag, der berücksichtigt wurde, oder die Stadt aus eige-
nen Erwägungen heraus handelte, ist nicht klar, aber im März 1929,
als die Rechnung für Kanalisationsarbeiten im Neubaugebiet
Burgerfeld gelegt wurde, wurden auch 13. 102,56 RM für "Erwerbs-
losen- und Krisenfördemngsbeiträge für die Notstandsarbeiten"292
aufgeführt, woraus sich die Beteiligung von Ausgesteuerten an den
Baumaßnahmen schließen lässt.

Die Beschäftigung der Ausgesteuerten entwickelte sich für die Stadt
im Rechnungsjahr 1929/30, das den Zeitraum vom l. April bis zum
31. März umfasste, immer mehr zur finanziellen Belastung. Im Feb-
mär 1930 musste der Finanzausschuss dem Stadtrat die Etatüber-

schreitung bei der Stadtkasse melden. Ursache hierfür war die
Beschäftigung von Erwerbslosen im Stadtbauamt. Für ihre Arbeit
fielen dort 7. 188,27 RM Löhne und Sozialversichemngsabgaben
an. "Die Beschäftigung Ausgesteuerter, [da] sie sonst gänzlich der
Ortsfürsorge zur Last fallen würden, kann als produktive
Ausgesteuertenfürsorge betrachtet werden und es sind die
Aufwendungen hiefür durch die Ortsfürsorge zu betreiben. "293
1930 sprachen die Wohlfahrtserwerbslosen erneut beim Bürger-
meister vor. Sie wollten die Einführang des oben erwähnten Krüm-
persystems, dessen Durchfühmng durch die Notverordnungen von
1931 möglich wurde, für die Beschäftigten im Stadtbauamt errei-

;9 vgl. Ordentliche Stadtratssitzung, 5. Dezember 1929, in: StadtAWbg. /Inn, II, Ratspro-
tokoll 1929.

'° vgl. Schreiben des Stadtrates Wasserburg an das Arbeitsamt Rosenheim, "Antrag Aus-
dehnung Krisenfürsorge", 29. Oktober 1930, in: StadtA Wbg./Inn, II, Reg. Verz. Teu2-
IXD1 (=Arbeitsamt Wasserburg 1925)

"Ordentliche Stadtratssitzung, 17. Juli 1928, in: StadtA Wbg./Inn, II, Ratsprotokoll
1928.

"Ordentliche Stadtratssitzung, 17. März 1929, in: StadtA Wbg./Inn, II, Ratsprotokoll
1929. Obwohl sich der rechtliche Begriff für Notstandsarbeiten und wertschöpfende
Fürsorge in den Begriff der "wertschaffenden Arbeitslosenfürsorge" gewandelt hatte,
wurden in der Wasserburger Verwaltung weiter die alten Termini benutzt.

"Ordentliche Stadtratssitzung, 27. Februar 1930, in: StadtAWbg. /Inn, II, Ratsprotokoll
1930.
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chen. 294 Der Stadtrat beschloss, den Antrag dahingehend zu prüfen,
wie die finanziellen Auswirkungen dieser Maßnahme für die Stadt
seien und wie der Versorgungsverband zu diesem Vorschlag stünde.
Ob der reguläre Austausch von Arbeitern durch Ausgesteuerte im
Stadtbauamt Wasserburg eingeführt wurde, ist aus den Akten nicht
ersichtlich. Vermutlich hätte dessen Einführung aber auch in Was-
serburg eine Erleichterung der städtischen Fürsorgelasten bedeutet.
Möglicherweise als Reaktion auf den Antrag der von der
Ortsfürsorge abhängigen Erwerbslosen ist der Beschluss des
Stadtrates vom 30. Juli 1931 zu sehen. In ihm wurde der Vorschlag,
Anwartschaften in der Arbeitslosenversicherung für die ausgesteu-
erten Erwerbslosen zu finanzieren, nicht angenommen, weil die
damit zu erzielenden Einsparungen einem ungedeckten Mehrauf-
wand von 34.740 RM gegenüberstanden. Der Rat stellte unter
Verweis auf eine Kreditsperre295 fest, dass die Stadt die dazu nötigen
Mittel nicht aufbringen könne. Außerdem gäbe es zurzeit keine
geeigneten Arbeitsprojekte, bei denen der Lohnkostenanteil 70 Pro-
zent betrage, wie es für solche Maßnahmen vorgesehen sei.
Allerdings wolle man bei den "maßgebenden Stellen" darauf drän-
gen, dass aufgrund der hohen Erwerbslosenzahlen in der Stadt mehr
Wasserburger Arbeiter bei Projekten des Straßen- und Flussbau-
amtes hinzugezogen würden.296
Im Januar 1933 schien neuer Schwung in die Frage der Finanzie-
rung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen zu kommen - der
Gereke-Plan2 97 bewegte die Gemüter der Stadträte, besonders die

von Stadtrat Karl Mühlbauer, SPD, und Johann Näbauer, RDM.

Beide sprachen sich vorbehaltlos für eine Beteiligung an dem Plan
aus. Der Bürgermeister, Alfons Winter, war jedoch weniger eupho-
risch. Mehrfach ist seine Warnung vor neuen Schulden in den Akten

4 vgl. Ordentliche Stadtratssitzung, 12. Februar 1931, in: StadtA Wbg./Inn, II, Ratspro-
tokoll 1931.

5 Die Behörde, welche die Kreditsperre verhängt hatte, konnte ich in den Quellen nicht
finden. Möglicherweise handelte es sich um die Notverordnung vom 5. August 1931,
allerdings nur, wenn die Kommunikation zwischen Reich und Gemeinden es zuließ,
dass in den Gemeinden eine Woche vor Veröffentlichung der Notverordnungen, ihr
Inhalt bekannt war.

" vgl. Ordentliche Stadtratssitzung, 30. Juli 1931, in: StadtA Wbg./Inn, II, Ratsprotokoll
1931.

"Der Plan wurde nach seinem Erfinder, dem am 15. Dezember 1932 zum Reichskom-

missar für Arbeitsbeschaffung ernannten Dr. Günther Gereke, benannt. Ziel des Plans
war die Stimulierung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt durch eine Ausweitung der
Kreditvergabe. Vgl. PRELLER, Sozialpolitik (wie Anmerkung 244) 451 f.
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belegt.298 Trotzdem wurde einstimmig eine Kommission aus den
Mitgliedern des Finanzausschusses, den Fraktionsführem und zwei
weiteren Stadträten gebildet, die sich einer schnellen Bearbeitung
von Projekten, die in die Bestimmungen des Gereke-Plans passen
würden, widmen sollte. 299
Die Kommission empfahl fünf Projekte für die Aufnahme ins
Gereke-Programm, letztlich wurden drei tatsächlich beantragt: die
Verkabelung der Speisepunktleitungen des städtischen Elektrizitäts-
werks, Gesamtaufwand 25.000 RM, Kanalisationsarbeiten in der

Altstadt - dieses Projekt wurde 1928, wie oben erwähnt, aus Geld-
mangel zurückgestellt, Gesamtaufwand 6.800 RM und der Umbau
der Krankenhausstraße, Gesamtaufwand 7.550 RM.

Die Hoffnungen des Stadtrates erfüllten sich jedoch nicht. Keines
der drei Projekte wurde von der Deutschen Gesellschaft für Offent-
liche Arbeiten in das Arbeitsbeschaffungsprogramm Dr. Gereke
aufgenommen und auch nicht in das Reinhardt-Programm, welches
ebenfalls der Arbeitsbeschaffung diente .3°° Aus diesem hatte die
Stadt ebenfalls versucht, Gelder für Arbeitsbeschaffungsmaßnah-
men zu erhalten. Ursächlich hierfür dürften die neuen Vergabe-
richtlinien gewesen sein, denn das Gereke-Programm mit einem
Volumen von 2 Milliarden RM, dass noch unter der Regierung
Papen aufgestellt worden war, wurde nach der Machtergreifung für
rüstungspolitische Zwecke vereinnahmt.301
Eine undatierte Kostenaufstellung aus der städtischen Gereke-Akte
zeigt, dass die Einsparungen für die Ortsfürsorgekasse durch die
Beschäftigung von 40 Arbeitslosen in einer großen, 26 Wochen
dauernden kommunalen Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, geringer
gewesen wären, als der finanzielle Aufwand, den ein solches
Projekt vemrsacht hätte. 302 Die Stadt wäre also auf Unterstützung
von Seiten des Reiches angewiesen gewesen, wenn sie ein Arbeits-
beschaffungsprogramm hätte initiieren wollen, mit dessen Hilfe
gleichzeitig die Ortsfürsorgekasse entlastet worden wäre.

Vgl. Beschluss des Stadtrates, "Bildung Ausschuss Arbeitsbeschaffungsprogramm",
17. Februar 1933, in: StadtAWbg./Inn, II, Reg.Verz.Teil2-DCD12 (=Gereke-Programm
1933) und in: Ordentliche Stadtratssitzung, 17. Februar 1933, in: StadtAWbg./Inn, II,
Ratsprotokoll 1933.

'vgl. Ebd.
0 vgl. Schreiben des Bayerischen Staatsministeriums des Inneren an den Stadtrat, "Rein-
hardt-Programm/Darlehensgesuch des Stadtrates Wasserburg", 7. November 1933, in:
StadtAWbgAnn, II, Reg. Verz. Teil2-IXD12 (=Gereke-Programm 1933).

' vgl. BRUNNER, Claudia, Arbeitslosigkeit in München (wie Anmerkung 86) 95.
2 vgl. Kostenaufstellung, undatiert, in: StadtAWbg. /Inn, !!, Reg. Verz. Teil2-IXD12 (=Ge-
reke-Programm 1933).
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Im Nachgang der gescheiterten Projekt-Anträge schrieb das
Bezirksamt Wasserburg, das über die Schritte der Stadt bezüglich
der Teilnahme an den Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen informiert
war, dass neue Schulden, "wenn möglich bei der Finanzlage der
Stadt vermieden werden"303 sollten, woraus eine realistische

Haltung gegenüber den Kosten und dem Nutzen der Arbeitsbe-
schaffungsprogramme herauszulesen ist.

Das Torfwerk in der inneren Lohe

In Wasserburg diente das Torfwerk zum einen der Beschaffung gün-
stigen Brennmaterials sowohl zum Beheizen der städtischen Ge-
bäude als auch zur Weitergabe an Bedürftige, zum anderen kamen
die Gewinne der Stadtkasse zugute.304 Doch zu Beginn des hier
gewählten Betrachtungszeitraums war das Torfwerk für die Stadt-
kasse ein Verlustgeschäft. Schon im Rechnungsjahr 1927/28 wurde
ein Verlust von 1.539,79 RM erwirtschaftet, der mit in das neue

Haushaltsjahr übernommen werden musste, jedoch nicht ausgegli-
chen werden konnte. Im Gegenteil, 1928/29 erwirtschaftete das
Torfwerk einen weiteren Verlust von 3.592,97 RM. Auch die Haus-

haltsplanung des Torfwerkes für das Rechnungsjahr 1931/32 ging
von einem zu erwirtschaftenden Verlust aus.305

Doch das Torfwerk hatte noch eine dritte Aufgabe - die Beschäf-
tigung von Ausgesteuerten. Die städtische Torfwerkkommission
versuchte 1929 zwei Probleme auf einmal zu lösen: Zum einen soll-
te das Torfwerk wieder rentabel werden. Dazu wurde beschlossen,

die Arbeit erst im April bei schönem Wetter aufzunehmen und die
Beschäftigten bei jeder Betriebsstömng oder an Regentagen, also
immer dann, wenn nicht gearbeitet werden konnte, zu entlassen.
Zum anderen sollten in erster Linie Erwerbslose, die durch die

Ortsfürsorge unterstützt wurden, eingestellt werden, wobei jedoch
darauf geachtet werden sollte, dass Frauen, deren Männer schon
anderweitig beschäftigt waren, nicht eingestellt werden sollten. 306

'Schreiben des Bezirksamts Wasserburg an den Stadtrat, Nr. 1293, "Finanzlage der
Stadt", 15. November 1933, in: StadtAWbg. /Inn, II, Reg. Verz.Teil2-IXD12 (=Gereke-
Programm 1933).

4 vgl. STABLER, Weltwirtschaftskrise und Provinz (wie Anmerkung 143) 81.
15 vgl. Ordentliche Stadtratssitzung, 18. Juni 1931, in: StadtAWbg. /Inn, II, Ratsprotokoll

1931.
" vgl. Sitzung der Torfwerkskommission, 17. April 1929 in: StadtA Wbg./Inn, II, Rats-
Protokoll 1929
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Mit dieser Maßnahme sollten die Verdienstmöglichkeiten für mög-
lichst viele ausgesteuerte Familien offen stehen und Doppelver-
dienste bei Befürsorgten ausgeschlossen werden. 1930 mussten -
vermutlich ausgesteuerte - Torfwerkarbeiter zum Stundenlohn der
weiblichen Arbeitskräfte arbeiten. 307 Bekam ein regulärer Arbeiter
im Torfwerk 84 Pf pro Stunde, erhielten weibliche Arbeiterinnen
und in der produktiven Erwerbslosenfürsorge Arbeitende nur 55 Pf
pro Stunde.308
Für den Zeitraum vom l . April 1932 bis zum 14. Januar 1933 zeigt
eine Aufstellung des Stadtbauamtes, wie viele Wohlfahrtserwerbs-
lose pro Woche beschäftigt waren. Besonders im Frühjahr wurden
viele Ausgesteuerte für Arbeiten im Stadtbauamt und im Torfwerk
herangezogen, bis zu 15 Personen, während über die Wintermonate
nur ein Arbeitsloser eine Beschäftigung bei der Stadt fand. 309

Zusätzliche Fürsorgeleistungen

Die Fürsorgeleistungen der Gemeinden wurden seit 1924 durch das
Reich gesetzlich geregelt. 310 Die Gemeinden mussten Hilfsbedürf-
tigen, also Personen, die ihren Unterhalt nicht aus eigenen Kräften
erwirtschaften konnten und die nicht durch Angehörige versorgt
werden konnten, den "notwendigen Lebensbedarf zur Verfügung
stellen. Dazu gehörten Unterkunft, Kleidung und Pflege, Kranken-
hilfe und falls nötig auch die Übernahme von Bestattungskosten.
Die Hilfe konnte in Geld, Sachleistung oder persönlicher Hilfe
bestehen.311

In Wasserburg gewährte die Stadt den Ausgesteuerten anlässlich
von Feiertagen zusätzliche Leistungen zu ihren von der Ortsfür-
sorge ausgezahlten Unterstützungen. So wurde Pfingsten 1928 eine

7vgl. Ordentliche Stadtratssitzung, 3. Juli 1930, in: StadtA Wbg./Inn, II, Ratsprotokoll
1930.

vgl. Ordentliche Stadtratssitzung, 26. April 1928, in: StadtA Wbg./Inn, II, Ratspro-
tokoll 1928.

9 vgl. Aktenvermerk, "Aufstellung über die beim Stadtbauamt beschäftigten Arbeiter ab
l.April 1932 bis 14Januar 1933", undatiert, in: Städte Wbg. /Inn, II, Reg. Verz. Teil 2-
IXD12 (=Gereke-Programm 1933).

° vgl. Verordnung über die Fürsorgepflicht vom 13. Februar 1924, RGBI., 1, 100; Reichs-
grundsätze über Voraussetzung, Art und Maß der öffentlichen Fürsorge vom 4. De-
zember 1924, RGB1., 1, 765.

' vgl. Reichsgrundsätze über Voraussetzung, Art und Maß der öffentlichen Fürsorge
vom 4. Dezember 1924. RGB1., I, 766 f.
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einmalige Zulage von 5 RM für Ledige, 8 RM für Verheiratete und
2 RM pro Kind eines Ausgesteuerten gewährt. 312 Weihnachten des-
selben Jahres wurden zur Finanziemng von Weihnachtsgaben an
kinderreiche erwerbslose Familien 150 bis 200 RM bereitgestellt,
229 RM ausbezahlt.313 In den Akten haben sich die ausgefüllten
Vordrucke von fünf Bedachten erhalten: drei Hilfsarbeiter, ein

Maurer und ein Zimmermann mit je drei bis vier Kindern. Ihnen
zahlte die Stadt die zur Verfügung gestellte Weihnachtsgabe nicht
bar aus, sondern sie konnten am 27. und 28. Dezember Rechnungen
für Lebensrnittel und Kleidung in Höhe der Zusatzleistung beim
Wohlfahrtsausschuss zur Begleichung einreichen. Die Weihnachts-
gaben schwankten zwischen 3,60 RM und 8,40 RM. 314 Dieselben
Ausgesteuerten stehen auch auf einer Liste von Arbeitslosen und
Krisenunterstützungsempfängem, die mindestens drei Kinder zu
versorgen haben und zu Weihnachten ebenfalls mit einer Zusatz-
Unterstützung bedacht werden sollten. Man könnte also die
Gutscheine für Rechnungsbegleichungen als eine Maßnahme gegen
den Missbrauch von Bargeldunterstützung ansehen, auch wenn dies
in den Akten nicht explizit angesprochen wird.
Wohl ebenfalls um Missbrauch zu vermeiden, wandte sich der

Ortsfürsorgeausschuss Wasserburgs direkt an die Ehefrauen der
Erwerbslosen. So wurden die Weihnachtsbeihilfen des Jahres 1928

den Frauen der Ausgesteuerten ausgezahlt, nur die Ledigen erhiel-
ten ihr Geld direkt. 315 Diese zusätzlichen Zahlungen anlässlich von
Feiertagen wurden vom Stadtrat jedoch nicht öffentlich gemacht,
das heißt nicht der Presse mitgeteilt. Vermutlich hatte die Stadt die
Befürchtung, dass die von Steuern und Abgaben stark bedrückte
Bevölkemng für die zusätzlichen Zuwendungen an Bedürftige kein
Verständnis zeigen würde.
Im Jahr 1930, als die Not der Erwerbslosen noch drückender wurde,
diskutierte der Stadtrat umfangreichere Hilfen zur Weihnachtszeit,
wobei viele der Arbeiten von den Frauen des Roten Kreuzes und

2vgl. Beschluss des Stadtrates, "Ausgesteuertenfürsorge", 24. Mai 1928, in: StadtA
Wbg./Inn, II, Ratsprotokoll 1928.

3 vgl. Verfügung des Ortsfürsorgeverbandes, "Weihnachtsbeihilfen", 2. Januar 1929, in:
StadtAWbg. /Inn, II797 (=Wohl-fahrtsausschuss 1923-1931).

4 vgl. Entwurf des Stadtrates und Vordrucke, "Gutscheine", 22. Dezember 1928, in: Ebd.
5vgl. Verfügung, "Weihnachtsbeihilfe", 17. Dezember 1928, in: StadtA Wbg./Inn, II,
Reg. Verz.Teil2-IXC (=Notstandsunterstützung 1923). Die gleiche Maßnahme wurde
auch in den Sitzungsprotokollen des Stadtrates für das Jahr 1930 erwähnt. Siehe:
Ordentliche Sitzung des Stadtrates, 22. Dezember 1930, in: StadtA Wbg./Inn, II, Rats-
Protokoll 1930.
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vom Katholischen Frauenbund übernommen werden sollten.

Angeregt wurden die Auszahlung einer Weihnachtsbeihilfe in Höhe
einer Wochenunterstützung, die Ausgabe von Gutscheinen für ver-
billigtes Fleisch und Kohlen sowie eine Sammlung zugunsten der
Erwerbslosen im Januar. Der Zeitpunkt wurde gewählt, um nicht
mit den üblichen Weihnachtsaktionen konkurrieren zu müssen. Der
Katholische Frauenbund hatte die Ausgesteuerten schon beschenkt
und die Frauen des Roten Kreuzes wollten zu Beginn des nächsten
Jahres wieder eine Speisung für 60 Schulpflichtige durchführen, 316
bei der die Kinder von Ausgesteuerten besonders berücksichtigt
werden sollten. Zusätzlich war eine Suppenabgabe mit besonders
niedrigen Preisen geplant, von der auch die Ausgesteuerten
Gebrauch machen konnten. 3'7

Eine Abgabe von verbilligtem Fleisch kam 1930 zustande, da ein
Viehhändler anlässlich des Weihnachtsfestes eine Kuh spendete, für
deren Fleisch Rabattmarken an die Bedürftigen verteilt wurden, mit
denen diese das Pfund Fleisch zum Preis von 50 Pf - und damit
20 Pf günstiger als der handelsübliche Verkaufspreis - kaufen konn-
ten. 318
1933 findet sich in den Ratsprotokollen ein Beschluss über die
Beschaffung von Lemmitteln für arme Kinder. Daraus geht hervor,
dass jedes Jahr ein Betrag für Lemmittel reserviert wurde, der den
armen Schülern der Volksschule zugutekam. 3'9
Eine auf den ersten Blick außergewöhnliche Unterstützungsleistung
war die Genehmigung von verbilligten Kinoeintrittspreisen durch
den Wasserburger Stadtrat, deren ermäßigter Preis von 30 Pf durch
den Eriass der Kartensteuer durch die Stadt zustande kam.320 Doch
auch im Verwaltungssenat der Stadt Rosenheim war eine solche
Maßnahme diskutiert worden, hier jedoch wurde der Vorschlag mit
Blick auf die leere Stadtkasse abgelehnt.321 Man kann diese Idee als

6vgl. Schreiben der Bayerischen Landesstelle für Kinderspeisung an Ortsausschuss für
Kmderspeisung, "Zuschussgenehmigung", 19. Januar 1931, in: StadtA Wbg. /Inn,
II796 (=Kinderspeisung 1921-1936).

7 vgl. Ordentliche Sitzung des Stadtrates zurAusgesteuertenfürsorge, 22. Dezember 1930,
in: Städte Wbg./Inn, II, Ratsprotokoll 1930.
vgl. Verfügung, "billiges Fleisch", 17. Januar 1930, in: StadtA Wbg/Inn, 11797 (=Wohl-
fahrtsausschuss 1923-1931).

' vgl. Ordentliche Sitzung des Stadtrates zu Lemmitteln für arme Schulkinder, l. Juni
1933, in: StadLA. Wbg./Inn, II, Ratsprotokoll 1933.

° vgl. Ordenüiche Sitzung des Stadtrates zu Kinoeintrittspreisen für Erwerbslose, l. Juli
1932; in: StadtAWbg. /Inn, II, Ratsprotokoll 1932.

' vgl. STABLER, Weltwirtschaftskrise und Provinz (wie Anmerkung 143) 186.
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Versuch werten, den Ausgesteuerten ein wenig die Teilhabe am
gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen, zumal viele an psychi-
sehen Problemen litten, weil sie die Untätigkeit, zu der sie vemrteilt
waren, nicht ertrugen. 322

Die Kinderspeisung

1928, zum Beginn des Betrachtungszeitraumes, war es in Wasser-
bürg schon seit 14 Jahren ein fester Bestandteil der städtischen und
karitativen Wohlfahrtspflege, Kinderspeisungen durchzuführen. 323
Die allgemeine wirtschaftliche Not, die ihre Ursachen zuerst im
l. Weltkrieg und seinen wirtschaftlichen Folgen, dann in der Hyper-
Inflation und der in der Weimarer Republik allgemein hohen
Arbeitslosigkeit hatte, ließ die Kinderspeisung zu einer dauerhaften
Einrichtung werden. Seit zwei Jahren wurden die Kosten dafür
nicht mehr allein von der Stadt und dem Männerzweigverein des
Roten Kreuzes getragen, denn nach einem Antrag des Stadtrates
bewilligte die Bayerische Landesstelle für Kinderspeisung die
Übernahme der Hälfte der Speisungskosten, die von ihr mit 15 Pf
pro Portion angesetzt wurden. 324 Hierbei handelte es sich um eine
finanzielle Beihilfe. Den Großteil der Kosten, die 1928 vom Stadt-

rat mit 40 Pf pro Portion berechnet wurden, finanzierte weiterhin
die Stadt. 325
Für die Beihilfe der Bayerischen Landesstelle mussten folgende
organisatorische Voraussetzungen seitens der Stadt erfüllt werden:
eine ärztliche Untersuchung der in Frage kommenden Kinder, die
Gründung eines Ortsauschusses für Kinderspeisung, in dem wie
beim Vorbild des Wohlfahrtausschusses, Behörden, karitative Orga-
nisationen und Sachverständige, also Lehrer und Arzte, zusammen-
arbeiten sollten und dass die Speisung nicht die Mittagsmahlzeit in
der Familie ersetzen sollte, sondern zusätzlich zu erfolgen hatte.

322 vgl. Ebd. 185.
323 vgl. Schreiben des Fürsorgeausschusses an die Königliche Lokalschulinspektion, "Ein-

richtung einer Suppenanstalt", 29. September 1914, in: StadtA Wbg./Inn, 1167
(=Kiiegsfürsorge 1914-1917)

324 vgl. Schreiben des Stadtrates an die Landesstelle für Kinderspeisung an Ortsfursorge-
ausschuss für Kinderspeisung, "Bedarf für Kinderspeisung", 27. Oktober 1926, in:
StadtAWbg./Inn, II796 (=Kinderspeisung 1921-1936).

3Mvgl. Entwurf eines Schreibens vom Stadtrat an die Geschäftsstelle des Bayerischen
Städtebundes, "Durchführung von Kinderspeisungen nach Reichsmittelstreichung ,
4. Febmarl929, in:Ebd.
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Der Fordemng der Landesstelle für Kinderspeisung entsprechend,
richtete der Stadtrat einen Ortsausschuss für Kinderspeisung ein,
der sich aus den Mitgliedern des städtischen Wohlfahrtsausschusses
und den Vorstandsdamen des Frauenzweigvereins des Roten
Kreuzes zusammensetzte. 326 Ein Bezirksarzt untersuchte die für die

Speisung in Frage kommenden Kinder. Von den ihm im Jahr 1926
vorgestellten 40 Kindern im Alter von sechs bis 14 Jahren, die unter
den 431 Schulkindern von den Lehrern vorgeschlagen wurden,327
befand er 38 als "dringend emährungsbedürftig", zwei als "emäh-
mngsbedürftig" .328
Die Speisungen erfolgten erst am späten Nachmittag, um der Vor-
gäbe, dass es sich dabei um eine Zusatzspeisung handeln müsse,
gerecht zu werden. Dabei erhielten die Kinder ein bis zwei Teller
Suppe mit Lunge oder Ähnlichem als Einlage, oder Milch und ein
großes Stück Schwarzbrot. 329
Die Stadt, die Landesstelle für Kinderspeisung und der Männer-
zweigverein des Roten Kreuzes finanzierten die Speisung. Der
Frauenzweigverein des Roten Kreuzes führte sie in den Monaten
Januar bis April, getrennt nach Jungen und Mädchen, in den
Räumlichkeiten zweier Brauereien durch.330 Das Angebot einer
Erweiterung der Kinderspeisung um eine Sommerspeisung seitens
der Landesstelle musste die Stadt jedoch aus Geldmangel ausschla-
gen.33' Dass die Speisungen im Winter durchgeführt wurden, dürfte
sowohl mit den steigenden Arbeitslosenzahlen während dieser Zeit,
als auch mit den im Winter steigenden Lebenshaltungskosten - die
Fürsorgeempfänger mussten neben Lebensrnitteln auch Brennma-
terial zum Heizen kaufen - begründet sein.
Im März 1928 musste die Bayerische Landesstelle für Kinderspei-
sung dem Wasserburger Stadtrat jedoch mitteilen, dass "der Reichs-
tag [...] unterdessen den Antrag auf Wiederbewilligung von Mitteln
für die Kinderspeisung abgelehnt" hatte.332 Im September richtete

"' vgl. Beschluss des Stadtrates, "Kinderspeisung", 10. März 1927, in: Ebd.
;7 vgl. Entwurf eines Schreiben des Stadtrates an Bayerische Landesstelle für Kinder-

Speisung, "Untersuchungsergebnisse des Bezirksarztes", ohne Tages- und Monats-
angäbe 1926, und Aktenvennerk des Stadtrates, "Untersuchungsergebnisse vor Beginn
der Speisung", 22. Februar 1927 in: Ebd.

;8Beschluss des Stadtrates, "Durchführung der Kinderspeisung im Winter 1926/27", un-
datiert, in: Ebd.

» vgl. Ebd.
10 vgl. Entwurf für amtliche Meldung im Wasserburger Anzeiger, 19. Januar 1929, in:Ebd.
. ' vgl. Beschluss des Stadtrates, "Sommerkinderspeisung", 14. März 1927, in: Ebd.
"Schreiben der Bayerischen Landesstelle für Kinderspeisung München an den Ortsaus-

schuss für Kinderspeisung der Stadt Wasserburg, "Streichung des Kinderspeisungs-
etats durch das Reich", 3. März 1928, in: Ebd.
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die Landesstelle, die aufgrund des vom Reich verweigerten Etats
am Ende desselben Monats aufgelöst wurde, einen Appell an die
Städte, die Speisungen aus eigenen finanziellen Mitteln fortzufüh-
ren, zumal es nicht ausgeschlossen sei, dass in einem Nachtrags-
haushält doch noch Gelder bewilligt werden könnten. 333 Der Orts-
ausschuss für Kinderspeisung organisierte die Winterspeisung
1928/29 weiterhin.334
Ende 1929 entschloss sich der Reichstag doch noch, 4 Millionen
RM aus Zollerhöhungen, die eigentlich den Landes versicherungs-
anstalten zukommen sollten, der Unterstützung von Kinderspeisun-
gen zuzuweisen. Von diesen Mitteln erhielt Bayern 429.000 RM. 335
Im Jahr 1930 wurden insgesamt 61 bedürftige Kindern gespeist,
allerdings zahlte die wieder gegründete Landesstelle nur für 45 und
schloss eine Erhöhung ihrer Zuwendungen wegen der allgemein
angespannten Finanzlage aus.336
Auch im Folgejahr verpflegte die Stadt 60 Kinder, 1932 waren es
40, die eine zusätzliche Mahlzeit bekamen. Meines Erachtens ist
der Rückgang, der als unterstützungsbedürftig angesehenen Kinder,
nicht auf eine Verbesserung der Ernährung slage zurückzuführen,
sondern auf die besonders angespannte Haushaltslage, die Einspa-
rungen an allen Stellen erforderlich machte. Die Ursache für die
Einspamngen in der Kinderspeisung 1932 waren die Ausgaben, die
im Rechnungsjahr 1931/32 vom Ortsfürsorgeausschuss getätigt
werden mussten. So mussten für Bamnterstützungen 4. 147 RM statt
der geplanten 1.850 RM aufgewandt werden, für die produktive
Ausgesteuertenfürsorge waren 25.000 RM vorgesehen, tatsächlich
musste die Stadt aber 30.097 RM aufbringen. Einschließlich aller
anderen Aufwendungen hatte die Ortsfürsorgekasse 1931/32 mnd
10.200 RM Mehrausgaben zu verzeichnen, die von der Stadtkasse
gedeckt werden mussten. Um diesen Kostenanstieg zumindest teil-
weise ausgleichen zu können, sparte die Stadt im Folgejahr in allen

3 vgl. Schreiben Nr. c 4116 A II der Regierung von Oberbayem, Kammer des Innern an
das Bezirksamt Wasserburg, "Zuschüsse an Schülerspeisungen", 3. September 1928,
in: Ebd.

"vgl. Schreiben des Stadtrates an die Geschäftsstelle des Bayerischen Städtebundes,
"Durchfühmng von Kinderspeisungen nach Reichsmittelstreichung", 4. Februar 1929,
in: Ebd.

5vgl. Schreiben der Bayerischen Landesanstalt für Kinderspeisung an sämtliche Orts-
ausschüsse für Kinderspeisung, "staatliche Unterstützung für Kinderspeisung", einge-
gangen am 3. Dezember 1929, in: Ebd.

' vgl. Beschluss des Stadtrates, "Kinderspeisung", 13. Juni 1930, in: Ebd.; Schreiben der
Landesstelle für Kinderspeisung an den Ortsausschuss für Kinderspeisung der Stadt
Wasserburg, "Kosten der Kinderspeisung", 6. Februar 1930, in: Ebd.
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Bereichen. 337 Ein Indiz für die Richtigkeit dieser These ist die Zahl
der verköstigten Kinder im Jahr 1933/34, sie stieg wieder auf 50. 338

fahr

1928

1929

1930

1931

1932

Zeitraum, alle
Werktage außer
Sonn- und Feier-

tage

16. 1.-29.3.

o. Angabe

o. Angabe

19. 1. -25. 3.

18. 1. -17. 3.

Jungen/Mädchen

20/20

20/20

30/31

30/30

20/20

Beihilfe durch die

Landesstelle für Kin-

derspeisung pro Por-
tion

15 Pf

keine Beihilfe

erhalten

15 Pf

15 Pf

15 Pf

Kosten flir

die Stadt

pro Portion

o. Angabe

40 Pf

o.Angabe

o.Angabe

o.Angabe

Gesamtsumme

inRM

360,00

o. Angabe

539, 85

495, 00

293,50

Tabelle 6: Abrechnungen der Kinderspeisungen
Quelle: Daten, eigene Ermittlung aus: StddtA WbgJInn, II796 (= Kinder Speisung 1921
1936).

Abb. 6: Kinderspeisung in Wasserburg, vermutlich 1928
Foto enthalten in der Akte: StadtA WbgJlnn, II 796 (=Kinderspeisung 1921-1936).

337 vgl. StadtA Wbg./Inn, H, Haushaltspläne 1931/32 - 1933/34.
""vgl. Schreiben des Frauenzweigvereins vom Roten Kreuz an Stadtrat Wasserburg,

"Kinderspeisung", 20. Dezember 1934, in: Ebd.
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Da die Abrechnungen für die Landesstelle für Kinderspeisung
erfolgten, wurden die Portionen auch nur mit dem von ihr bestimm-
ten Satz abgerechnet. In dem Jahr, in dem die Stadt ohne diese
Beihilfe auskommen musste, gibt sie selbst den Satz mit 40 Pf/
Portion an.

Das Wasserburger Hilfswerk

Als obersten Organen und Repräsentanten der Stadt steht es Bür-
germeistem bis heute frei, bestimmte Projekte, zum Beispiel von
Vereinen oder Verbänden zu unterstützen, die sie für wichtig erach-
ten. Dabei ist es nicht unüblich, dass diese Aufgabenwahmehmun-
gen, auch durch Übernahme von Vorstandstätigkeiten, de facto in
den Aufgabenbereich der Stadt überführt werden, sodass sich diese
Akten in den städtischen Registraturen erhalten haben.
Ein solcher Verein war das Wasserburger Hilfswerk, dessen Vorsit-
zender Bürgermeister Winter war. Das Hilfswerk hatte sich 1923 als
"Ausschuss aller Erwerbsstände3 39 [...] zur Ergänzung der städti-

sehen Maßnahmen zur Lindemng der großen Not, in der sich ein
erheblicher Teil der hiesigen Bevölkerung befindet" gebildet und
seine Mitglieder sammelten Spenden, die dem Hilfswerk zugeführt
werden sollten. Beim Start des Hilfswerks verpflichteten sich
Beamte und Angestellte der Stadt und des Staates sowie privater
Betriebe, fünf Monate lang l Prozent ihres Gehalts dem gemeinnüt-
zigen Verein abzutreten. 340 Auch später wurde das Projekt über
Spenden finanziert. Es gewährte auf Anfrage, zusätzlich zu den
Leistungen des kommunalen Wohlfahrtsausschusses, finanzielle
Soforthilfen. So bat im Jahr 1928 die Ehefrau eines Hilfsarbeiters,

der im Krankenhaus lag, um Unterstützung, da sie für sich und ihre
vier Kinder im Alter von zwei bis elf Jahren nur 9,50 RM pro
Woche bekam. Daraufhin wurden ihr 5 RM bewilligt. 341 Manchmal
wurden auch Sachspenden veranlasst. So kaufte das Hüfswerk für
zwei Kinder Stiefel, weil sie die Schule wegen fehlenden Schuh-
werks nicht mehr besuchen konnten.342

9 "Erwerbsstände" war der zeitgenössische Begriff für Wirtschaftssektoren. Die Enverbs-
stände gliederten sich auf in: Land- und Forstwirtschaft, Industrie und Handwerk,
Handel und Verkehr, öffentlicher Dienst sowie häusliche Dienste. Vgl. PRELLER,

Sozialpolitik (wie Anmerkung 244) 94.
"Schreiben des Wasserburger Hilfswerks an die vereinte städtische Sparkasse und

Volksbank Wasserburg, "Unterstützung für Hilfswerk", 6. Dezember 1923, in: StadtA
Wbg./Inn, II, Reg.Verz.Teil2-IXC5 (=Wasserburger Hilfswerk 1923).

" Verfügung, "Einmalzahlung an D.H.", 14. August 1928, in: Ebd.
"Aktenvermerk, "Rechnung für Schuhe", 16. März 1927, in: Ebd.
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Bei der Durchsicht der Akten fällt auf, dass die meisten Antragstel-
ler Frauen waren. Waren in "normalen" Zeiten die Männer für den
Unterhalt ihrer Familien verantwortlich, den sie durch ihre Arbeit

erwirtschafteten, verlagerte sich die Aufgabe der Versorgungssi-
cherstellung bei den Familien, deren Ernährer durch die Folgen der
Weltwirtschaftskrise arbeitslos geworden waren, zu den Ehefrauen.
Ihnen oblag es, ihr Schamgefühl zu überwinden und bei den Wohl-
fahrtsämtern und sozialen Vereinen um Hilfe zu bitten. Von zehn

Bedürftigen, die beim Hilfswerk vorsprachen, waren nur zwei
männlich: ein eben aus der Haft entlassener Schuhmacher und ein

Hilfsarbeiter. Beiden wurden nur 3 RM Hilfe gewährt,343 woraus
sich schließen lässt, dass sie zum einen ledig waren, beziehungswei-
se auch sonst nicht für andere sorgen mussten sowie in der Lage
waren, durch Arbeit selbst für ihren Lebensunterhalt aufzukommen.

Im Gegensatz dazu erhielten Mütter, deren Ehemänner aus diversen
Gründen nicht für den Familienunterhalt aufkommen konnten, Zah-

langen zwischen 5 und 15 RM als einmalige Unterstützung. Einer
Frau mit lang andauernder Krankheit, die sich ebenfalls nicht aus
eigener Kraft ernähren konnte, gewährte das Hilfswerk 25 RM. 344

Notwerk der deutschen Jugend

Wie oben dargestellt, versuchte die Regierung den negativen psy-
chischen Folgen insbesondere bei jungen Erwerbslosen durch ein
Beschäftigungsprogramm entgegenzuwirken. In einem Schreiben
des Präsidenten der Reichsanstalt für AVAV an die Präsidenten der
Landesarbeitsämter wurden die inhaltlichen Ziele und die Art der

geforderten Organisation und Durchführung präzisiert. Zu denAuf-
gaben des Notwerks gehörte es, arbeitslose Jugendliche zwischen
16 und 25 Jahren durch berufsprakäsche Bildungsarbeit "gegen die
Folgen der erzwungenen Untätigkeit zu schützen"345, sie zu verpfle-
gen, ihre Arbeitskleidung zu erhalten und zu ergänzen und sie kör-
perlich und geistig anzuregen. 346
Organisiert werden sollte das Notwerk von lokalen Arbeitsgemein-
schaften, in denen neben Vertretern des Arbeitsamtes sowie der

w vgl. Verfügung, "Einmalzahlung an T.L." 12. April 1932 und Verfügung, "Einmalzah-
lung an T.S.", 6. Juli 1929, in: Ebd.

'"Verfügung, "Einmalzahlung an E.H.", 3. September 1931, in: Ebd.
345 Schreiben des Präsidenten der Reichsanstalt für AVAV, Gesch. -Z. : II 5560/1 an die Prä-

sidenten der Landesarbeitsämter, "Notwerk der deutschen Jugend", am 24. Dezember
1932, in: StadtA Wbg./Inn, II, Reg. Verz.Teil2-IXC15 (=Notwerk der Deutschen
Jugend 1933).

346 vgl. Ebd.
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Wohlfahrts- und Jugendämter der Gemeinden, Geistliche, Lehrer,
Jugendverbände aller Art, Berufsverbände der Arbeitgeber und
Arbeitnehmer vertreten sein sollten. Ihre Aufgabe war es zunächst,
alle in Frage kommenden Jugendlichen zu erfassen und dann einen
Stundenplan auszuarbeiten, der täglich mindestens zwei Stunden
Berufsbildungsarbeit, zwei Stunden Sport oder "gemeinsame geisti-
ge Beschäftigung" beinhalten sollte. Darüber hinaus sollten den
Jugendlichen Aufgaben gegeben werden, zum Beispiel die Zuberei-
tung ihres Essens, das Instandhalten des Heimes, in dem sich die
Notwerkgmppe treffen sollte, oder freiwillige soziale Dienste. 347
In Wasserburg wurde das Sonderjugendamt der Stadt zum Träger
des Notwerkes bestimmt. Des Weiteren beteiligten sich an der
Organisation des Notwerks der Männerzweigverein des Roten
Kreuzes und der Ortsfürsorgeausschuss der Stadt, welche gemein-
sam die Kosten übernahmen, die nicht vom Arbeitsamt gedeckt
wurden. Die Brauerei Fletzinger stellte Räume für den Unterricht
und die Speisung der jungen Männer zur Verfügung.348
Der Unterricht, der den Jugendlichen in Wasserburg angeboten
wurde, war den Anforderungen der Reichsanstalt entsprechend, the-
matisch breit gefächert. Dabei wurde auf die traditionelle Rollen-
Verteilung für die 40 männlichen und 30 weiblichen Teilnehmer3 49

Rücksicht genommen: in den Kursen für die jungen Frauen wurden
in den Räumlichkeiten der Landwirtschaftsschule hauswirtschaftli-
ehe Kenntnisse vermittelt. Das während dieser Unterrichtsstunden

gekochte Essen stand den Frauen als Mittagsmahlzeit zur Verfü-
gung. 350 Den Männern wurde bemfsschulischer Unterricht angebo-
ten. In der einen Woche lernten sie elektrische Grundlagen, Tech-
nologie und Landwirtschaft, 351 in der nächsten Schneiderhandwerk,
Lichterzeugung und Eisenhüttenwesen. 352 Daneben wurden auch
gesellschaftskundliche Themen wie das Sozialversicherungswesen,
die Gewerbeordnung oder der Versailler Vertrag auf den Unter-
richtsplan gesetzt.353

7 vgl. Ebd.
"Verfügung, "Notwerk der deutschen Jugend", 18. Januar 1933, in: Ebd.
8 Konzept, Förderung einer Maßnahme im Rahmen des Notwerks der deutschen Jugend,

25. Januar 1933, in: Ebd.
"Verfügung, "Notwerk der deutschen Jugend", 18. Januar 1933, in: Ebd.
'. Tätigkeitsbericht des Notwerk der deutschen Jugend Wasserburg, 30. Januar bis
4. Februar 1933, in: Ebd.

12 Tätigkeitsbericht des Notwerk der deutschen Jugend Wasserburg, 6. Februar bis
11. Februar 1933, in: Ebd.

13 Tätigkeitsberichte des Notwerk der deutschen Jugend Wasserburg, 30. Januar bis 4.
Februar und vom 13. März bis 18. März 1933, in: Ebd.
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Von den Kommunen wurde das Notwerk der deutschen Jugend
abgelehnt, weil der Erfolg dieser befristeten Maßnahme stark ange-
zweifelt wurde. Zum einen meinten die Städte, sie hätten sich "bis-

her schon eingehend mit der Fürsorge für die erwerbslose Jugend
befasst [..., und seien] die in erster Linie bemfenen Stellen zur
Durchführung des Notwerks [gewesen]". 354 Zum anderen kritisier-
ten sie die Organisation des Notwerks, die den Erfolg der Initiative
fragwürdig erscheinen lasse. Deshalb habe man die prinzipielle
Frage nach der Leitung mhen lassen und den Vorsitz der Leitung
des Notwerks dem Vorsitzenden des Arbeitsamtes überlassen. 355 Der

Tenor dieses Briefes zeigt, dass die Städte befürchteten, dass ihnen
die Zuständigkeit für die Jugendfürsorge entzogen würde. Ihrer
Ansicht nach, hätte die Organisation des Notwerks durch die
Gemeinden und nicht durch das Arbeitsamt erfolgen sollen. Doch es
breitete sich unter den Kommunen - nach den Erfahrungen mit der
Reichsverwaltung während der letzten zehn Jahre - Resignation aus,
sie verzichteten darauf, sich für die Übertragung der Notwerkslei-
tung auf die Städte einzusetzen.356

Resümee

Während der Weltwirtschaftskrise litten alle deutschen Städte und

Gemeinden an vergleichbaren Problemen: die Arbeitslosigkeit in
der Bevölkerung stieg, die Einnahmen aus Steuern und Umlagen
sanken spürbar und überdies waren die Haushalte durch eine
Vielzahl von Investitionskrediten belastet, die in den Nachkriegs-
Jahren aufgenommen worden waren, um städtische Infrastrukturen
zu verbessern. Darüber hinaus überf orderte die Lastenumvertei-

lungspolitik der Regierung, durch welche die Kosten für die sozia-
le Absicherung der Arbeitslosen letztlich an die Kommunen weiter-
geleitet wurden, die Finanzkraft der Städte und Gemeinden.
Die von Brüning betriebene Sparpolitik fand nicht im Einklang mit
den Kommunen statt, sondern gegen ihren Willen und ihr Wohl. 357
Um der ihnen übertragenen Aufgabe der Arbeitslosenfürsorge nach-
kommen zu können, mussten die Gemeinden ihre Ausgaben soweit

4 Schreiben Nr. 180 des Bayerischen Städtebund an sämtliche Mitgliedsstädte, "Kritik
am Notwerk der deutschen Jugend", 25. Januar 1933, in: Ebd.

5 vgl. Ebd.
6 vgl. Ebd.

7 vgl. BERRINGER, Sozialpolitik in der Weltwirtschaftskrise (wie Anmerkung 71) 345-346.
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wie möglich einschränken und gleichzeitig die Steuern und Ab-
gaben erhöhen. Diese Maßnahmen wurden den Städten durch die
Notverordnungen der Regierung vorgegeben, wodurch die kommu-
nale Selbstverwaltung stark eingeschränkt wurde.
Wasserburg bildete darin keine Ausnahme. Für die erste Hälfte der
1920er Jahre ist in der Stadt eine starke kommunale Bautätigkeit zu
verzeichnen. Die daraus resultierende Verschuldung lastete zu
Beginn der Krise noch auf dem Stadthaushalt. Die Schuldenlast der
Stadt von knapp 700.000 RM358 war jedoch nicht so drückend, wie
es auf den ersten Blick scheinen mag, denn für viele der Kredite
musste die Stadt während des Betrachtungszeitraums weder Zins
noch Tilgung zahlen. 359 Damit ging es Wasserburg besser als vielen
anderen Kommunen, welche die benötigten Gelder zum Teil als
kurzfristige Kredite im Ausland geliehen hatten, die dann zu Beginn
der Krise von den Kreditgebern zum frühest möglichen Zeitpunkt
zurück gefordert wurden und so den finanziellen Engpass in diesen
Städten noch verstärkten.

Nichtsdestotrotz war Wasserburg gezwungen zu sparen, zumal in
Folge der Weltwirtschaftskrise die Steuereinnahmen stark sanken.
Gleichzeitig stiegen die Ausgaben für Krisenfürsorge und gemeind-
liche Fürsorge jedoch stark an und führten dann zu einer immensen
Belastung des kommunalen Haushalts.
Aufgrund des Zwangs zum Sparen war Wasserburg nicht mehr
fähig, weitere Investitionen im kommunalen Wohnungsbau zu täti-
gen und auch die Mittel für Wohnungsbaudarlehen an Bürger der
Stadt gingen von 1928 bis 1932 um 75 Prozent zurück. Diese Ent-
Wicklung entsprach dem allgemeinen Trend im deutschen Woh-
nungsbau. Folglich machte die Berufsgruppe der Bauarbeiter den
größten Teil der Arbeitslosen aus, so dass die Stadt einen erfolgrei-
chen Antrag auf Ausdehnung der Krisenfürsorge in Wasserburg auf
das Baugewerbe stellte. 360

""Aufstellung über die Vermögenswerte und Schulden der Stadt Wasserburg, erstellt von
der Stadtkämmerei nach dem Stand vom 15. 10.29, Beilage zum Protokoll der außer-
ordentlichen Stadtratssitzung, am 16. Oktober 1929, in: StadtAWbg. /Inn, II, Ratspro-
tokoll 1929.

"'Nachweisung über den Schuldenstand der Stadt Wasserburg a. Inn, 1930/31 und
1933/34 in: StadtA Wbg./Inn, II, Haushaltspläne der Stadt Wasserburg a. Inn 1930,
1931 und 1933/1934

3M Schreiben der Geschäftsstelle des Bayerischen Städtebundes an sämtliche Mitglied-
Städte und Märkte unter 10.000 Einwohner, "Ausweitung Krisenfürsorge", 15. Okto-
ber 1930, in: StadtA Wbg./Inn, II, Reg. Verz.Teil2-IXDl (=Arbeitsamt Wasserburg
1925); Schreiben des Stadtrates Wasserburg an das Arbeitsamt Rosenheim, "Antrag
auf Ausweitung der Krisenfürsorge", 29. Oktober 1930, in. Ebd. ; Aktenvemierk,
"Bewilligung der ausgeweiteten Krisenfürsorge", 25. November 1930, in: Ebd.
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Glaubt man den Aussagen des Stadtrates, war Wasserburg durch die
zu leistenden Fürsorgeleistungen überdurchschnittlich hoch belas-
tet, was sich allerdings in den gefundenen Daten zu den Arbeits-
losenuntersützungs-, Krisenfürsorge- und Wohlfahrtserwerbslosen-
Unterstützungsempfängern nicht widerspiegelt. Auch wenn die
Stadt vermutlich nicht in den Genuss der in den Notstandsverord-

nungen beschlossenen Wohlfahrtshilfe kam, im späteren Verlauf der
Krise billigten der Staat und die Landesregierung der Stadt zumin-
dest Zuwendungen aus dem Finanzausgleich zu, die sie vorher nicht
bekominen hatte.

Die Maßnahmen der Stadt Wasserburg a. Inn im Rahmen der öffent-
lichen Fürsorge waren umfangreich. Neben der gesetzlich festge-
legten Betreuung und finanziellen Unterstützung der Wohlfahrtser-
werbslosen durch die Ortsfürsorge, versuchte die Stadt die Situation
der Erwerbslosen in Eigeninitiative zu verbessern. Sie bot kostenlo-
se Kinderspeisungen in den Wintermonaten an, die gezielt für die
Kinder erwerbsloser Eltern gedacht waren. Mit Hilfe dieser Zu-
satzspeisung wurden Mangelemähmngserscheinungen und Hunger
bekämpft. 36' Die Stadt unterstützte Ausgesteuerte zu Beginn der
Krise, bis 1930, an Feiertagen zusätzlich mit kleineren Geldbeträ-
gen oder Sachspenden und erlaubte dem örtlichen Kino verbilligten
Eintritt für Erwerbslose, eine Maßnahme, die nicht in allen Städten

ergriffen wurde. Zudem unterstützte die Stadt die Arbeitslosen in
Zusammenarbeit mit den Gewerbetreibenden der Stadt durch ein

städtisches Hilfswerk, das sich aus Spenden finanzierte und
Bedürftigen finanzielle Soforthilfe gewährte.
Abschließend lässt sich sagen, dass die Stadt Wasserburg a. Inn
trotz der hohen finanziellen Belastungen im Vergleich zu anderen
Städten die Wirtschaftskrise relativ gut überstanden hat, zumindest
wenn man den Erhalt der Selbstverwaltung als Kriterium nimmt.
Die Nachbarstaat Rosenheim hatte weniger "Glück". Ihr Haushalt
konnte die stark gestiegenen Wohlfahrtslasten nicht kompensieren.
Ab November 1932 wurden die Finanzen der Stadt von der Staats-

aufsieht zwangsverwaltet. 362

' Aktenvermerk, "Durchführung Kinderspeisung Winter 1926/27", undatiert, in: StadtA
Wbg./Inn, II796 (=Kinderspeisung 1921-1936).

2Vgl. STABLER, Weltwirtschaftskrise und Provinz (wie Anmerkung 143) 169.
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Tabellarischer Anhang

Legende:

= keine Angabe im Haushaltsplan
= Steuer noch nicht eingeführt

O.A. = kein Haushaltsplan
* = Planzahlen, da keine Ist-Zahlen vorhanden

Tabelle 7:
Die Entwicklung der Gemeindefinanzen von 1929 gegen 1931
Quelle: Kommunales Jahrbuch 1932, 51 .

Mehrbelastung

Fehlbetrag wie 1929

Mehrbelastung in der komm.
Erwerbslosenfursorge 1931
Gegenüber 1929

Sonstige Mehrbelastungen
(sonstige Fürsorge, Zins- und
Tilgungslasten)

Steuerausfall und Rückgang
Der Werkerträge

[Mill. RM]

260

840

155

800

2055

Entlastung

Notverordnungssteuem

Besoldungserspamisse
Gehaltskürzung durch VO
vom l. Dezember 1930

Gehaltskürzung durch VO
vom 5. Juni 1931

Besoldungsreform vom
Herbst 1931

Reichshilfe gemäß der VO
vom 5. Juni und 6. Oktober

Landeshilfe

Einsparungen durch komm.
Selbsthilfe

[Mill. RM]

450

120

85

15

230

20 25C

740

1655

Fehlbetra 1931 denmach rd. 400 Mill. RM
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Tabelle 8:

Die Entwicklung der Haushaltssituation der Ortsfürsorge
Wasserburg zwischen 1928 und 1933
Quelle: Daten, eigene Ermittlung aus: StadtA WbgJInn, II, Rechnung der allgemeinen
Hauptkassa 1928/1929 - 1929/1930; StadtA WbgJInn, II, Haushaltspläne der Stadt Was-
serburg a. Inn 1930/1931 - 193311934; Anhang Haushaltsplan der Ortsßirsorgekasse
Wasserburg von 1928-1933.

Haushalts- Zuschuss der Stadt Zuschüsse und Ersatzleis- Ausgaben der Stadt Ersatzleistungen der
Jahr Wasserburg zum Orts- tungen vom Kreis u. Staat Wasserburg zur fmanziel- Stadt Wasserburg an

1928/29

1929/30

1930/31

1931/32

1932/33

1933/34

fürsorgee

Soll

27. 500

O. A.

46. 570

61.668

80.362

78. 102

tat in RM

Ist

34.029

O. A.

O. A.

71.897

78.500

50. 000

bzw. anderen Fürsorge-
verbänden an die Stadt

Wasserburg inRM
Titel n il. VII

Soll

O. A.

12.230

12.800

15, 134

14. 764

Ist

9. 975

O. A.

10.259

12. 318

23.327

18. 099

len Unterstützung von
Wohlfahrtserwerbslosen
in RM rite;///

Soll

52.227

58.860

76. 994

78.364

Ist

20.962

44. 386

67.483

67. 883

71.488

67. 116

andere Fürsorgeverbäi
isKMTilellV

Soll

O. A.

14.000

17.420

19. 540

18.402

Ist

5.699

O. A.

16.607

17.678

19. 549

17.682
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Tabelle 9:
Die Entwicklung der Steuer- und Umlageeinnahmen Wasserburgs
Einnahmen der Stadt Wasserburg aus Steuern der Notverordnungen
und Ausgleichszahlungen von Gemeinden, Ländern, Reich zur
Finanzierung der Wohlfahrtserwerbslosenunterstützung
Quelle: Daten, eigene Ermittlung aus: StadtA WbgJInn, II, Rechnung der allgemeinen
Hauptkassa 1928/1929 - 1929/1930; StadtA WbgJInn, II, Haushaltspläne der Stadt
Wasserburg a. Inn 193011931 - 1933/1934; Haushaltspläne der Finanzvenvaltung -
Steuereinnahmen 1928-1933.

Haus- Einkommens- Körperschafts-
halts- Steuer Steuer

Jahr

Biersteuer Gemeinde- und Steuereümahmen insg.

Beziiksumlagen o. Zuschüsse aus Las-
600% Grund- tenausgleichsstock

400% Haus-u.

Gewerbesteuer

Soll Soll Soll Ist Soll Ist Soll Ist

19.000 - 42.000 - 97.800 103.207

O.A. 20.647 O.A. 47.946 O.A. 144. 807

23.000 35.619 46.000 42.000 107.050 123.710

35.000 35.531 42.000 -. 134.350 98.823*

28.000 - 40.000 - 118.620

28.000 - 40.000 22.538 119.600 67.734

*Die Kumulation ist nicht vollständig, da die Ist-Einnahmen aus der Gemeinde- und
Bezirksumlage, die mit 40.000 RM Soll-Einnahmen geschäht wurden, nicht angegeben
wurden.

1928,
29

1929,
30

1930,
31

1931,
32

1932,
33

1933,
34

37. 000

O.A.

38.000

27.000

13. 000

14.000

41. 052

39.052

19.618

19.618

17.496

7. 000

O.A.

5.000

3.000

1100

800

8, 418

5.098

2.683

2.684

2201
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Tabelle 10:
Krisenfürsorgesätze für Wasserburg Stadt und andere Städte
und Gemeinden im Arbeitsamtsbezirk Rosenheim

Quelle: Niederschrift über die 14. Sitzung des Verwaltungsausschusses des Arbeitsamtes
Rosenheim am lö.Dezember 1931, "Richtlinien zum Vollzug der Verordnung über die
Krisenfürsorge vom 23. Oktober 193l", in: StadtA WbgJInn IXD1 (= Arbeitsamt
Wasserburg).

Der Richtsatz beträgt:

Für den allemstehenden

Arbeitslosen

Der Richtsatz erhöht sich
für die Ehefrau oder das

erste erwachsene Angehö-
ri e des Arbeitslosen um

Für jedes weitere Angehö-
n e um

Stadt Rosenheim

Klasse I
10,00

5,00

3,00

Prien, Kolbennoor u. a.

KlasseII
9,00

4,00

2,50

Stadt Wasserburg u. übrige
Gememden der Bezirke

Rosenheim, Aibling, Was-
serburg

Klasse UI
8,00

3,00

2,20

Tabelle 11.
Jahresaufwand für den 30-prozentigen Anteil der Stadt an den
Bezirksfürsorgelasten
Quelle: Daten, eigene Ermittlung aus: StadtA WbgJInn, II, Rechnung der allgemeinen
Hauptkassa 192811929 - 1929/1930; StadtA Wbg. /Inn, II, Haushaltspläne der Stadt
Wasserburg a. Inn 193011931 - 193311934; Anhang Haushaltsplan der Ortsfürsorge-
kasse Wasserburg von ] 928-193 3.

Jahr Jahresaufwand für den 30-

prozentigen Anteil der Stadt an den
Bezirksfiirsorgelasten

1928/29

1929/30

1930/31

1931/32

1932/33

1933/34

Plan

O. A.

10.000

12.000

13.000

14. 000

13. 000

Ist

13. 000

14. 071

12. 789

O. A.
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Tabelle 12:
Unterstützte Arbeitslose in 1000 in Deutschland (1929-1932)
Quelle: Statistisches Jahrbuch Deutscher Städte 1933, 543.

Am 31.

Dezember

1929

1930

1931

1932

Unterstützte Erwerbslose in

ALU

1775

2166

1642

792

KRU

210

667

1506

1281

WE

330

878

1697

2800

1000

Zus.

2315

3711

4845

4873

ALU

76,7

58,4

33,9

16,2

Anteil in %

KRU

9,1

18,0

31,1

26,3

WE

14,2

23,6

35,0

57,5

Abkürzungsverzeichnis

ALU Arbeitslosenversicherung
AVAV Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversichemng
AVAVG Arbeitsvermittlungs- und Arbeitslosenversicherungsgesetz
Bay. GO Bayerische Gemeindeordnung vom 17. Oktober 1927
BVB1. Bayerisches Verordnungsblatt
BVP Bayerische Volkspartei
GM Goldmark

GVB1. Gesetz- und Verordnungsblatt
KRU Krisenfürsorge
O. A. kein Haushaltsplan
Pf Pfennig
PM Papiermark
RAB1. Reichsarbeitsblatt

RDM Reichspartei des Deutschen Mittelstandes
RGB1. Reichsgesetzblätter
RM Reichsmark

SPD Sozialdemokratische Partei Deutschlands

StAM Stadtarchiv München

StadtA Wbg./Inn, II Stadtarchiv Wasserburg a. Inn, Bestand U, Alte Registraturen,
Stadtmagistrat/Stadtrat Wasserburg 19. Jh.-1949

VDA Vereinigung Deutscher Arbeitgeberverbände
WE Wohlfahrtserwerbslose

WOLU Wohlfahrtserwerbslose

WRV Weimarer Reichsverfassung
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Abbildungsnachweis

Abb. l: http://www. fortunecity. com/uproar/picture/
717/BUESSING/1929/freitag. htm,
zuletzt aufgemfen am 9. 8.2009.

Abb. 2: REBENTISCH, Kommunalpolitik
(wie Anmerkung 57) 117.

Abb. 3: StadtA Wasserburg a. Inn
Abb. 4: STABLER, Weltwirtschaftskrise und Provinz

(wie Anmerkung 144) 131
Abb. 5: StadtA Wasserburg a. Inn
Abb. 6: StadtA Wasserburg a. Inn
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